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   Stand: 14.05.2004  

 
Gesetz zur Änderung wasser- und was-
serbandsrechtlicher Vorschriften 
 

 
Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 

 
Artikel 1  
Änderung des Landeswassergesetzes 
 

 
 

 
Die Überschrift des ersten Teils wird wie folgt gefasst: 

 
„Erster Teil 

Einleitende Bestimmungen, Bewirtschaftung 
 

1. Abschnitt 
 

Geltungsbereich“ 

 
Erster Teil 

Einleitende Bestimmungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
In § 1 wird dem Absatz 1 folgender Satz angefügt:  
 
„Satz 1 gilt auch für Teile von Gewässern“. 

 
§ 1 

Sachlicher Geltungsbereich 
(Zu § 1 WHG) 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für die in § 1 Abs. 1 Nrn. 1 

und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes aufgeführten 
Gewässer sowie für Handlungen und Anlagen, die sich 
auf die Gewässer und ihre Nutzungen auswirken oder 
auswirken können. 

(2) Von den Bestimmungen des Wasserhaushalts-
gesetzes mit Ausnahme des § 22 und den Bestim-
mungen dieses Gesetzes werden ausgenommen: 
1. Grundstücke, die zur Fischzucht oder Fischhal-

tung oder zu sonstigen Zwecken mit Wasser be-
spannt sind und mit einem oberirdischen Gewäs-
ser nur durch künstliche Vorrichtungen in Verbin-
dung stehen; 

2. Straßenseitengräben, wenn sie nicht der Vorflut 
der Grundstücke anderer Eigentümer dienen. 

 

Vor § 2 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„2. Abschnitt 

Grundsätze, Bewirtschaftung, Flussgebietseinheiten“ 

 

 

§ 2 wird wie folgt gefasst: 
„§ 2 

Aufgabe der Wasserwirtschaft, Bewirtschaftungs-
grundsätze und -ziele 

 (1) 1Die Gewässer sind nach den Grundsätzen und 
Zielen der §§ 1a, 25a bis 25d und 33a des Wasser-
haushaltsgesetzes zu bewirtschaften. 2Sie sind als 
Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere zu sichern. 3Dabei sind Beein-
trächtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der 
direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und 
Feuchtgebiete im Hinblick auf den Wasserhaushalt zu 
vermeiden. 4In Verantwortung gegenüber zukünftigen 
Generationen ist insgesamt eine nachhaltige Entwick-
lung und ein hohes Schutzniveau für die Umwelt ins-
gesamt, unter Berücksichtigung der Erfordernisse des 
Klimaschutzes, zu gewährleisten. 5Mögliche Verlage-
rungen von nachteiligen Auswirkungen von einem 
Schutzgut auf ein anderes sind dabei zu berücksichti-

 
§ 2 

Ziel der Wasserwirtschaft 
 
(1) Ziel der Wasserwirtschaft ist es, die Gewässer 

vor vermeidbaren Beeinträchtigungen zu schützen und 
eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene 
sparsame Verwendung des Wassers zu erreichen. Die 
Gewässer sind so zu bewirtschaften, dass sie dem 
Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch 
dem Nutzen einzelner dienen. Dies erfordert die Ord-
nung des Wasserhaushalts als Bestandteil von Natur 
und Landschaft und als Grundlage für die Wasserver-
sorgung, die Abwasserbeseitigung und andere Ge-
wässernutzungen. 

 
(2) Die Ziele und Erfordernisse der Raumordnung 

und Landesplanung sind zu beachten. 
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gen.  

 (2) Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversor-
gung ist vorrangig aus ortsnahen Grundwasservor-
kommen zu decken, soweit überwiegende Gründe des 
Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenstehen.  

(3) Die Bewirtschaftung der Gewässer, insbesondere 
ihre nachhaltige Entwicklung sowie die sparsame 
Verwendung von Wasser soll auch durch ökonomisch 
wirkende Maßnahmen gefördert werden. 

(4) Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen Erfor-
dernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen.“ 
 

§ 2a wird wie folgt geändert: 

a) Die Textstelle vor dem Wort „insbesondere“ wird wie  
folgt gefasst: 

„Die oberste Wasserbehörde erlässt durch Rechtsver-
ordnung die zur Durchführung von bindenden Be-
schlüssen der Europäischen Gemeinschaft erforderli-
chen Vorschriften, um die Gewässer und der direkt von 
ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete 
nach Maßgabe der in § 2 genannten Ziele zu bewirt-
schaften,“ 

b) Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. qualitative und quantitative Anforderungen an die 
Gewässer und an das Einbringen und Einleiten von 
Stoffen in Gewässer sowie Angaben zu Emissionen,“  

c) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nummern 7 bis 11 ange-
fügt: 

„7.  die Beschreibung, Kategorisierung und Typisierung 
von Gewässern und die Festlegung der typspezifi-
schen Referenzbedingungen, 

8. die Ermittlung des Zustands der Gewässer ein-
schließlich der Zusammenstellung und Beurteilung 
der Belastungen und der Auswirkungen auf die 
Gewässer, 

9. die Voraussetzungen für die Einstufung und die 
Darstellung des Gewässerzustandes, 

10. die wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen 
sowie die Festlegung von Fristen, 

11. die Regelung von Verfahren.“ 

 

§ 2a 
Umsetzung des Rechts der Europäischen Gemein-

schaft 

1Das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Raumordnung (Ministerium) erlässt 
durch Rechtsverordnung die zur Durchführung von 
bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemein-
schaft erforderlichen Vorschriften, um die Gewässer 
als Bestandteil des Naturhaushalts so schützen und 
bewirtschaften zu können, dass sie dem Wohl der 
Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nut-
zen einzelner dienen und dass jede vermeidbare Be-
einträchtigung unterbleibt, insbesondere über 

1. qualitative und quantitative Anforderungen an die 
Gewässer, 

2. Anforderungen an das Einbringen und Einleiten 
von Stoffen in die Gewässer und in Abwasseran-
lagen, 

3. den Schutz der Gewässer gegen Beeinträchti-
gungen durch den Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen, 

4. die Festsetzung von Gebieten, in denen be-
stimmte Anforderungen, Gebote und Verbote zu 
beachten sind, 

5. die Einhaltung der Anforderungen, ihre Kontrolle 
und Überwachung, sowie Angaben zu Emissio-
nen, 

6. Meßmethoden und Messverfahren. 

 

 
Nach § 2a werden folgende §§ 2b bis 2g eingefügt: 
 

„§ 2b 
Bewirtschaftung in Flussgebietseinheiten 

(zu § 1b WHG) 
 
Die Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer auf 
dem Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen und der 
ihnen zugeordneten Grundwasserkörper findet nach 
Maßgabe dieses Abschnitts für die Flussgebietseinhei-
ten 
 
1. Ems, 
2. Maas,  
3. Rhein und  
4. Weser  
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statt und erfasst die jeweiligen Einzugsgebiete. Die 
Flussgebietseinheiten mit den Einzugsgebieten sind in 
der Anlage 1 dargestellt.“ 
 

 
§ 2c 

Fristen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele 
(zu §§ 25c und 33a WHG) 

 
(1) 1Bis zum 22. Dezember 2015 sind zu folgende 
Bewirtschaftungsziele zu erreichen: 
 
1. bei oberirdischen Gewässern ein guter ökologi-

scher und chemischer Zustand  (§ 25a Abs. 1 Nr. 
2 des Wasserhaushaltsgesetzes), 

2. bei künstlichen und erheblich veränderten Gewäs-
sern ein gutes ökologisches Potential und guter 
chemischer Zustand (§ 25b Abs. 1 Nr. 2 des Was-
serhaushaltsgesetzes), 

3. beim Grundwasser ein guter mengenmäßiger und 
chemischer Zustand (§ 33a Abs. 1 Nr. 4 des Was-
serhaushaltsgesetzes), 

4. bei den Schutzgebieten im Sinne von Art. 6 i.V. 
mit Anhang IV der Richtlinie 2000/60/EG alle in 
Absatz 1 Nrn. 1 bis 3 genannten Ziele, sofern die 
Rechtsvorschriften der Europäischen Gemein-
schaft, nach denen die Schutzgebiete ausgewie-
sen wurden, keine anderweitigen Bestimmungen 
enthalten. 

2§ 25d und 33a Abs. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes 
bleiben unberührt. 

(2) 1Die in Absatz 1 festgelegte Frist kann unter den in 
§ 25c Abs. 2 und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes 
genannten Voraussetzungen höchstens zweimal um 
sechs Jahre verlängert werden. 2Lassen sich die Ziele 
aufgrund der natürlichen Gegebenheiten nicht inner-
halb des verlängerten Zeitraums erreichen, sind weite-
re Verlängerungen möglich.  
 

 

 
§ 2d 

Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan 
(zu §§ 1b, 36 und 36b WHG) 

 
(1) 1Für die nordrhein-westfälischen Anteile der in § 2b 
genannten Flussgebietseinheiten stellt die oberste 
Wasserbehörde Maßnahmenprogramme und Bewirt-
schaftungspläne auf. 2Hierbei werden die Träger öf-
fentlicher Belange, die nach den Vorschriften des 
Bundesnaturschutzgesetz anerkannten Verbände, die 
betroffenen Wasserverbände sowie die betroffenen 
Regionalräte gemäß § 7 Abs. 2 Landesplanungsgesetz 
beteiligt.  
 
(2) 1Die Maßnahmenprogramme und Bewirtschaf-
tungspläne sind mit den zuständigen Behörden der an 
der Flussgebietseinheit beteiligten Nachbarländern 
und Nachbarstaaten zu koordinieren. 2Die Koordinie-
rung erfolgt im Benehmen und, soweit auch Verwal-
tungskompetenzen des Bundes berührt sind, im Ein-
vernehmen mit den zuständigen Bundesbehörden. 
3Bei Flussgebietseinheiten, die auch im Hoheitsgebiet 
anderer Staaten liegen, ist das Einvernehmen der 
zuständigen Bundesbehörde auch erforderlich, soweit 
die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten 
nach Artikel 32 des Grundgesetzes berührt ist.  
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(3) 1Die oberste Wasserbehörde kann durch Verwal-
tungsvorschrift die Einzelheiten der Aufstellung, Betei-
ligung und Koordination regeln. 2Sie kann mit den an 
der Flussgebietseinheit beteiligten Ländern die Einzel-
heiten der Koordinierung der Maßnahmenprogramme 
und der Bewirtschaftungspläne sowie die Einrichtung 
gemeinsamen Koordinierungsstellen vereinbaren. 

(4) 1Die Maßnahmenprogramme enthalten die grund-
legenden und die ergänzenden Maßnahmen nach 
Artikel 11 Abs. 3 in Verbindung mit Anhang VI Teil A 
und Artikel 11 Abs. 4 in Verbindung mit Anhang VI Teil 
B der Richtlinie 2000/60/EG. 2Die Bewirtschaftungs-
pläne enthalten die in Art. 13 in Verbindung mit An-
hang VII der Richtlinie  2000/60/EG genannten Infor-
mationen.  

(5) 1Die Maßnahmenprogramme und Bewirtschaf-
tungspläne sind bis zum 22. Dezember 2009 aufzustel-
len. 2Sie sind erstmals bis zum 22. Dezember 2015 
sowie anschließend alle sechs Jahre zu überprüfen 
und, soweit erforderlich, zu aktualisieren. 
 
(6) 1Die im ersten Maßnahmenprogramm aufgeführten 
Maßnahmen sind bis zum 22. Dezember 2012 umzu-
setzen. 2Maßnahmen eines aktualisierten Maßnah-
menprogramms sind innerhalb von drei Jahren umzu-
setzen. 

 

 
§ 2e 

Detaillierte Programme und Bewirtschaftungspläne 
für Teileinzugsgebiete 
(zu §§ 36, 36b WHG) 

 
(1) Die zuständige Behörde kann zur Erreichung der 
im Wasserhaushaltsgesetz und in diesem Gesetz 
festgelegten Bewirtschaftungsziele den Bewirtschaf-
tungsplan nach § 2d durch detaillierte Programme und 
Bewirtschaftungspläne für Teileinzugsgebiete und für 
bestimmte Sektoren und Aspekte der Wasserwirtschaft 
ergänzen. 
 
(2) Die Regelungen über die Beteiligung, die Koordi-
nierung, die Bekanntgabe und Verbindlichkeit und 
Information und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 
2d Abs. 1 und 2, § 2f  und § 2 g Abs. 2, 3 und 4 gelten 
entsprechend. 
 
 
 

 

 
§ 2f 

Bekanntgabe und Verbindlichkeit von 
Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan 

 
1Die oberste Wasserbehörde gibt und die Bewirtschaf-
tungspläne und die Maßnahmenprogramme sowie die 
Entwürfe nach § 2g Abs. 2 bis 4 im Ministerialblatt 
bekannt, soweit sie die nordrhein-westfälischen Anteile 
der Flusseinzugsgebiete betreffen. 2Die zuständige 
Behörde, auf deren Gebiet sich die Planung erstreckt, 
legt den Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmen-
programm zur Einsicht für jedermann aus. 3Auf diese 
Auslegung wird bei der Bekanntmachung hingewiesen. 
4Die nordrhein-westfälischen Anteile der Maßnahmen-
programme und der Bewirtschaftungspläne nach den 
§§ 2d und 2e sind für alle behördlichen Entscheidun-
gen verbindlich.  
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§ 2g 

Information und Anhörung der Öffentlichkeit 
bei der Erstellung des Bewirtschaftungsplans 

(Zu §§ 36, 36b WHG) 
 
(1) Die für die Erarbeitung und Aufstellung der Maß-
nahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne zu-
ständigen Behörden fördern die aktive Beteiligung aller 
interessierter Stellen bei der Aufstellung, Überprüfung 
und Aktualisierung der Pläne und unterrichten sie über 
die wesentlichen Vorarbeiten. 
 
(2) Spätestens drei Jahre vor Beginn des Zeitraums, 
auf den sich der Bewirtschaftungsplan bezieht, werden 
der Zeitplan, das Arbeitsprogramm für die Erstellung 
des Bewirtschaftungsplans und die zu treffenden An-
hörungsmaßnahmen durch die oberste Wasserbehör-
de veröffentlicht. 
 
(3) Ein Überblick über die für das Einzugsgebiet fest-
gestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen 
veröffentlicht die oberste Wasserbehörde spätestens 
zwei Jahre vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der 
Plan bezieht. 
 
(4) 1Entwürfe des Bewirtschaftungsplans veröffentlicht 
die oberste Wasserbehörde spätestens ein Jahr vor 
Beginn des Zeitraums, auf den sich der Plan bezieht. 
²Auf Antrag gewährt die zuständige Behörde auch 
Zugang zu Hintergrunddokumenten und –informatio-
nen, die bei der Erstellung des Bewirtschaftungsplan-
entwurfs herangezogen wurden, nach den Vorschriften 
des Umweltinformationsgesetzes. 3§ 10 des Umweltin-
formationsgesetzes findet keine Anwendung. 
 
(5) Innerhalb von sechs Monaten nach Veröffentli-
chung kann zu den Vorhaben nach den Absätzen 1 bis 
3 schriftlich oder zur Niederschrift bei der zuständigen 
Behörde Stellung genommen werden. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die zu aktualisieren-
den Bewirtschaftungspläne nach § 2d Abs. 5 und die 
Ergänzungen nach § 2e entsprechend.“ 
 

 

 

 
§ 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 Nr. 1 werden die Wörter “dem anliegen-

den Verzeichnis” durch die Wörter „der Anlage 2 
zu § 3“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „und das in ihnen 
vom natürlichen Wasserhaushalt abgesonderte 
Wasser“ gestrichen. 

 

 
§ 3 

Einteilung der Gewässer, Begriffsbestimmungen 
 
(1) 1Oberirdische Gewässer werden eingeteilt in 
1. Gewässer erster Ordnung: 
 die in dem anliegenden Verzeichnis aufgeführten 

Gewässerstrecken; 
1. Gewässer zweiter Ordnung:  

 alle anderen Gewässer. 
2Anlagen zur Ableitung von Abwasser und gesammel-
tem Niederschlagswasser und das in ihnen vom natür-
lichen Wasserhaushalt abgesonderte Wasser sind 
nicht Gewässer. 

 (2) Ein natürliches Gewässer gilt als solches auch 
nach künstlicher Veränderung. Triebwerkskanäle und 
Bewässerungskanäle gelten, soweit sie als Gewässer 
anzusehen sind, im Zweifel als künstliche Gewässer. 

(3) Fließende Gewässer im Sinne dieses Gesetzes 
sind oberirdische Gewässer mit ständigem oder zeit-
weiligem Abfluss, die der Vorflut für Grundstücke meh-
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rerer Eigentümer dienen. 

 
 
Die Überschrift des Dritten Teils im Abschnitt I wird wie 
folgt gefasst: 
 

„Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutz“ 
 

 
Dritter Teil 

Schutz der Gewässer 
 

Abschnitt I 
 

Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutz, 
Reinhalteordnungen 

 
 
§ 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 2 werden die Wörter „verbindliche Anord-
nungen im Rahmen von“ durch die Wörter „Verbote, 
Beschränkungen und Duldungspflichten nach“ ersetzt. 
 
b) In Satz 3 werden die Wörter „oder durch Anordnung 
im Einzelfall“ gestrichen. 
 
c) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Eigentümer und Nutzungsberechtigen von 
Grundstücken können anstelle eines Verbots auch zur 
Vornahme bestimmter Handlungen verpflichtet wer-
den; insbesondere können an Stelle eines Verbots des 
Aufbringens von Dünge-, Pflanzenschutzmitteln und 
Gülle Festlegungen getroffen werden, dass die 
Grundstücke nur in bestimmter Weise zu nutzen sind.“ 
 
d) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt: 
 
„Regelungen nach den Sätzen 2 bis 4 können auch im 
Einzelfall erlassen werden, wenn ein Wasserschutzge-
biet nach Satz 1 festgesetzt ist.“ 
 

 
§ 14 

Wasserschutzgebiete 
(Zu § 19 WHG) 

(1) 1Ein Wasserschutzgebiet wird durch ordnungs-
behördliche Verordnung festgesetzt. 2In der Verord-
nung können nach Schutzzonen gestaffelt verbindliche 
Anordnungen im Rahmen von § 19 Abs. 2 des Was-
serhaushaltsgesetzes getroffen werden. 3Die Eigentü-
mer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken 
sowie die durch die Festsetzung des Wasserschutzge-
bietes begünstigten Unternehmer können durch die 
Verordnung oder durch Anordnung im Einzelfall ver-
pflichtet werden, Maßnahmen zur Beobachtung des 
Gewässers und des Bodens durchzuführen oder 
durchführen zu lassen, Aufzeichnungen über die Be-
wirtschaftung der Grundstücke anzufertigen, sowie die 
erstellten Aufzeichnungen oder sonstigen Unterlagen 
aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen. 4Die 
Verordnung ist im Regierungsamtsblatt zu verkünden 
und auf Kosten der anordnenden Behörde in den Ge-
meinden ortsüblich öffentlich bekanntzumachen. 

 

 (2) Handlungen, die nach anderen Bestimmungen 
einer Erlaubnis, Bewilligung, einer Genehmigung oder 
einer sonstigen behördlichen Zulassung bedürfen, 
sollen einer besonderen Genehmigung nach den Vor-
schriften für Wasserschutzgebiete nicht unterworfen 
werden, wenn schon die anderen Bestimmungen einen 
hinreichenden Schutz ermöglichen. 

 

 (3) Ordnungsbehördliche Verordnungen nach Ab-
satz 1 Satz 1 treten vierzig Jahre nach ihrem Inkrafttre-
ten außer Kraft. § 32 Abs. 1 des Ordnungsbehörden-
gesetzes findet keine Anwendung. 
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 (4) Entscheidungen auf Grund von Wasserschutzge-
bietsverordnungen trifft die zuständige Behörde. Ent-
scheidungen anderer als nach Wasserrecht zuständiger 
Behörden, die sich auf ein Wasserschutzgebiet beziehen, 
ergehen im Einvernehmen mit der nach Wasserrecht 
zuständigen Behörde, es sei denn, die Entscheidung 
ergeht im Planfeststellungsverfahren. 

 
 
§ 15 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 
 "Ist in einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 ein Be-

günstigter nicht bezeichnet, ist derjenige zur Ent-
schädigung verpflichtet, der durch die Ausübung 
des Wasserrechtes begünstigt ist.“ 

 
bb) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden Sätze 4 und 

5. 

 

 
§ 15 

Besondere Vorschriften für Wasserschutzgebiete 
(Zu § 19 WHG) 

 
(1) Wird ein Wasserschutzgebiet festgesetzt, ist der Be-
günstigte zu bezeichnen. 

 
(2) 1Wird durch Anwendung der für das Wasserschutz-
gebiet geltenden Rechtsvorschriften eine Entschädi-
gungspflicht ausgelöst (§ 19 Abs. 3 des Wasserhaushalts-
gesetzes), ist der Begünstigte hierzu verpflichtet. 2Sind 
mehrere begünstigt, haften sie als Gesamtschuldner. 
3Steht kein Begünstigter fest, ist das Land verpflichtet. 
4Tritt ein Begünstigter in den geschützten Bereich später 
ein, hat er dem Land die aufgewandten Beträge zu erstat-
ten; Satz 2 gilt entsprechend. 
 

b) In Absatz 3 Satz 6 werden die Wörter „Deutsche 
Mark“ durch das Wort „Euro“ ersetzt. 

 

(3) 1Der Ausgleich nach § 19 Abs. 4 des Wasserhaus-
haltsgesetzes wird auf Antrag eines Beteiligten durch die 
zuständige Behörde festgesetzt. 2Als landwirtschaftliche 
Nutzung eines Grundstücks im Sinne des § 19 Abs. 4 des 
Wasserhaushaltsgesetzes gilt auch die gärtnerische Nut-
zung. 3Der Antrag setzt voraus, dass die Beteiligten sich 
ernsthaft um eine gütliche Einigung vergeblich bemüht 
haben. 4Für die Verpflichtung zur Ausgleichszahlung gilt 
Absatz 2 entsprechend. 5Der Ausgleich ist, sofern nichts 
anderes vereinbart wird, durch einen jährlich zum 10. 
Januar für das vorhergehende Kalenderjahr fällig wer-
denden Betrag in Geld zu leisten. 6Er erfolgt nur, wenn 
die wirtschaftlichen Nachteile jährlich hundert Deutsche 
Mark übersteigen. 7Ein Ausgleich wird insoweit nicht ge-
leistet, als es dem Betroffenen möglich ist, durch eigene 
Maßnahmen die wirtschaftlichen Nachteile zu mindern. 
8Ein Ausgleichsanspruch besteht nicht, wenn anderweiti-
ge Leistungen für die Beschränkung der ord-
nungsgemäßen land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung 
eines Grundstücks gewährt werden. 

 
 
 (4) Zugunsten desjenigen, der durch Anwendung der für 

das Schutzgebiet geltenden strengeren Rechtsvorschrif-
ten erhöhte Aufwendungen zum Schutz der Gewässer 
erbringen muss, kann die zuständige Behörde zeitlich 
begrenzt in Härtefällen eine pauschale Ausgleichszahlung 
auch dann festsetzen, wenn der Eingriff eine Verpflich-
tung zum Ausgleich nach § 19 Abs. 4 des Wasserhaus-
haltsgesetzes nicht auslöst. Ein Ausgleich für Härtefälle 
entfällt, wenn die erhöhten Aufwendungen anderweitig 
abgegolten werden. Absatz 2 und Absatz 3 Sätze 1 bis 3 
gelten entsprechend. 

(5) Ist die Festsetzung eines Schutzgebietes beabsichtigt, 
so kann von der zuständige Behörde vorläufig angeordnet 
werden, dass Handlungen, die nach Festsetzung des 
Schutzgebietes voraussichtlich von einer Genehmigung 
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abhängig sein werden, einer Genehmigung bedürfen. Die 
vorläufige Anordnung ist aufzuheben, sobald über die 
Festsetzung entschieden ist, spätestens jedoch nach 
Ablauf von vier Jahren. 

 

 

§ 18 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 wird der 1. Halbsatz  wie folgt gefasst:   

„Die oberste Wasserbehörde und die oberste Bau-
aufsichtsbehörde werden ermächtigt, im Einver-
nehmen mit der für die Wirtschaft, für die Arbeit 
und für die  Gesundheit jeweils zuständigen obers-
ten Landesbehörde und im Einvernehmen mit dem 
zuständigen Ausschuss des Landtags durch 
Rechtsverordnung eine Anzeigepflicht für denjeni-
gen zu begründen,“. 

 

 

  

 
§ 18 

Wassergefährdende Stoffe 
(Zu §§ 19 a bis 19 l, 26, 34 WHG) 

 
(1) Das Ministerium und das Ministerium für Städte-

bau und Wohnen, Kultur und Sport werden ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Frauen, Jugend, 
Familie und Gesundheit und dem Ministerium für Wirt-
schaft und Mittelstand, Energie und Verkehr und im Ein-
vernehmen mit dem zuständigen Ausschuss des Land-
tags durch Rechtsverordnung eine Anzeigepflicht für 
denjenigen zu begründen, der 
a) Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen im Sinne des § 19g des Wasserhaushalts-
gesetzes einbauen, aufstellen, betreiben, wesentlich 
ändern oder 

b) Anlagen zum Befördern solcher Stoffe errichten oder 
betreiben will. 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) Der erste Halbsatz wird wie folgt gefasst: 

„Die oberste Wasserbehörde und die oberste Bau-
aufsichtsbehörde werden ermächtigt, im Einver-
nehmen mit der für die Wirtschaft, für die Arbeit 
und für die Gesundheit jeweils zuständigen obers-
ten Landesbehörde durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen,“. 

 
(2) 1Das Ministerium und das Ministerium für Städtebau 
und Wohnen, Kultur und Sport werden ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Frauen, Jugend, 
Familie und Gesundheit und dem Ministerium für Wirt-
schaft und Mittelstand, Energie und Verkehr durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen, wie Anlagen im Sinne 
des Absatzes 1 beschaffen sein, hergestellt, errichtet, 
eingebaut, aufgestellt, geändert und betrieben werden 
müssen und wo diese Anlagen nicht errichtet, eingebaut 
oder aufgestellt und betrieben werden dürfen. 2In der 
Rechtsverordnung können insbesondere Vorschriften 
erlassen werden über 

 
bb) In Satz 2 Nr. 1 werden die Wörter „vom Ministeri-

um oder vom Ministerium für Städtebau und Woh-
nen, Kultur und Sport“ durch die Wörter „von der 
obersten Wasserbehörde oder von der obersten 
Bauaufsichtsbehörde“ ersetzt. 

 
1. technische Anforderungen an Anlagen im Sinne des 

Absatzes 1. Als allgemein anerkannte Regeln der 
Technik im Sinne des § 19 g Abs. 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes gelten auch technische Vorschrif-
ten und Baubestimmungen, die vom Ministerium o-
der vom Ministerium für Städtebau und Wohnen, 
Kultur und Sport durch Bekanntgabe im Ministerial-
blatt eingeführt sind; 

2. die Überwachung von Anlagen im Sinne des Absat-
zes 1 und ihre Überprüfung durch Sachverständige; 

3. die Zulassung von Sachverständigen nach § 19 i 
des Wasserhaushaltsgesetzes und die Bestimmung 
von Tätigkeiten nach § 19 l Abs. 1 Satz 2 des Was-
serhaushaltsgesetzes, die nicht von Fachbetrieben 
ausgeführt werden müssen; 

 

  
4. die Gebühren und Auslagen, die für vorgeschriebe-

ne oder behördlich angeordnete Überwachungen 
und Prüfungen von dem Betreiber einer Anlage im 
Sinne des Absatzes 1 an einen Betrieb oder Sach-
verständigen im Sinne des § 19 i des Wasserhaus-
haltsgesetzes zu entrichten sind. Die Gebühren 
werden nur zur Deckung des mit den Überwachun-
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gen und Prüfungen verbundenen Personal- und 
Sachaufwandes erhoben. Es kann bestimmt wer-
den, daß eine Gebühr auch für eine Prüfung erho-
ben werden kann, die nicht begonnen oder nicht zu 
Ende geführt worden ist, wenn die Gründe vom 
Betreiber zu vertreten sind. Die Höhe der Gebüh-
rensätze richtet sich nach der Zahl der Stunden, die 
ein Überwachungsbetrieb oder Sachverständiger 
durchschnittlich benötigt. In der Rechtsverordnung 
können auch nur Gebührenhöchstsätze festgelegt 
werden. Auf bundesrechtliche Vorschriften kann 
Bezug genommen werden. 
 

  
(3) Treten wassergefährdende Stoffe aus einer Anlage im 
Sinne des Absatzes 1 aus und ist zu befürchten, daß 
diese in ein oberirdisches Gewässer, in den Untergrund 
oder in die Kanalisation eindringen, so ist dies unverzüg-
lich der zuständigen Behörde anzuzeigen. Anzeigepflich-
tig ist, wer die Anlage betreibt, instandhält, instandsetzt, 
reinigt oder prüft. 
 

 
 
Anmerkung: 
Absatz 4 wird durch das Gesetz zur Umsetzung der 
UVP-Änderungsrichtlinie im Land Nordrhein-Westfalen 
aufgehoben (Landtags-Drs. 13/4784 vom 09.01.2004) 
 
 

 
(4) Die Genehmigung nach § 19 a des Wasserhaus-
haltsgesetzes zur Errichtung und zum Betrieb von Rohr-
leitungsanlagen zum Befördern anderer wassergefähr-
dender Stoffe als Öl oder Gas sowie die wesentliche 
Änderung der Anlage oder ihres Betriebes kann nur in 
einem Verfahren erteilt werden, das den Anforderungen 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Lande Nordrhein-Westfalen (UVPG NW) entspricht. Dies 
gilt nicht für Rohrleitungsanlagen, die den Bereich eines 
Werksgeländes nicht überschreiten oder Zubehör einer 
Anlage zum Lagern solcher Stoffe sind. Eine wesentliche 
Änderung der Errichtung und des Betriebes einer Rohrlei-
tungsanlage mit der Folge, daß ein Verfahren nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung des Bun-
des oder dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung im Lande Nordrhein-Westfalen durchzuführen ist, 
liegt vor, wenn durch bauliche Veränderung der Rohrlei-
tungsanlage oder durch die damit verbundene Änderung 
des Betriebes nachteilige Auswirkungen auf 
 
1. Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und Landschaft einschließlich der jewei-
ligen Wechselwirkungen, 

2. Kultur- und sonstige Sachgüter 
eintreten können. 
 

 
 
Die Überschrift des Vierten Teils wird wie folgt gefasst: 
 
„Grundlagen der Wasserwirtschaft, Zugang und Erfas-

sung von Daten“ 

 
Vierter Teil 

 
Grundlagen der Wasserwirtschaft, Bewirtschaftung 

der Gewässer 
 

 
§ 19 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort  „Ministerium“ 
durch die Wörter „von der obersten Wasserbehörde“ 
ersetzt. 

 

 
§ 19 

Grundlagen der Wasserwirtschaft 
 
(1) 1Die zuständigen Behörden ermitteln die Grundla-

gen des Wasserhaushalts. 2Sie haben dabei die Regeln 
und Bestimmungen über das Erheben, Auswerten und 
Darstellen der Grundlagen des Wasserhaushalts anzu-
wenden, die vom Ministerium durch Bekanntgabe im 
Ministerialblatt eingeführt werden. Soweit solche Regeln 
nicht veröffentlicht sind, müssen mindestens die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik angewandt wer-
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den. 3Die zuständigen Behörden ermitteln ferner im Zu-
sammenwirken mit den Fachverbänden der Wasser- und 
Abfallwirtschaft den Stand der für die Wasserwirtschaft 
bedeutsamen Technik und beteiligen sich an dessen 
Entwicklung, soweit dies für die Bedürfnisse der Wasser-
wirtschaftsverwaltung des Landes erforderlich ist. 4Die 
Ergebnisse dieser Ermittlungen sind bei allen behördli-
chen Entscheidungen zu berücksichtigen. 5Die zuständi-
gen Behörden geben über ihre Ermittlungen den Was-
serbehörden, den Gemeinden und Gemeindeverbänden, 
den Wasserverbänden und anderen Trägern öffentlicher 
Belange Auskunft; sie können auch private Interessenten 
beraten. 

 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 
 
„(1a) Zu den Grundlagen der Wasserwirtschaft gehö-
ren auch die zur Erfüllung der Bewirtschaftungsziele 
erforderlichen Feststellungen der Belastungen und 
deren Auswirkungen auf die Gewässer sowie die wirt-
schaftliche Analyse.“ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
c) Absatz 3 wird aufgehoben. 

 
(2) Absatz 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für 

Gemeinden und Gemeindeverbände, Wasserverbände 
und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, soweit 
diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grundlagen des Was-
serhaushalts ermitteln. 

 
(3) Gemeinden und Gemeindeverbände, Wasserver-

bände und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften 
sind auf Verlangen verpflichtet, den zuständigen Behör-
den ihnen bekannte wasserwirtschaftliche und für die 
Wasserwirtschaft bedeutsame Daten, Tatsachen und 
Erkenntnisse mitzuteilen. 

 
 

Nach § 19 wird folgender §19a eingefügt: 

 
„§ 19a 

Zugang und Erfassung von Daten, Unterrichtungs-
pflichten 

(zu § 37a WHG) 
(1) 1Die zuständigen Behörden können im Rahmen der 
ihnen nach dem Wasserhaushaltgesetz und diesem 
Gesetz übertragenen Aufgaben Daten erheben sowie 
Auskünfte und Aufzeichnungen verlangen. 2Dies gilt 
auch für Aufgaben, die ihnen auf Grund einer nach 
diesen Gesetzen erlassenen Verordnung übertragen 
sind. 3Zu den übertragenen Aufgaben gehören insbe-
sondere 
 
1. die Durchführung von Verwaltungsverfahren, 
 
2. die Gewässeraufsicht und die Durchführung des 

gewässerkundlichen Mess- und Beobachtungs-
dienstes, 

 
3. die Gefahrenabwehr, 
 
4. die Ausweisung von Wasserschutz- und Über-

schwemmungsgebieten sowie von Deichschutz-
zonen und Gewässerrandstreifen, 

 
5. die Beschreibung, Kategorisierung und Typisie-

rung von Gewässern und die Festlegung der typ-
spezifischen Referenzbedingungen, 
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6. die Ermittlung der Art und des Ausmaßes der 

anthropogenen Belastungen einschließlich der Be-
lastungen aus diffusen Quellen, 

 
7. die Einstufung und Darstellung des Gewässerzu-

standes, 
 
8. die wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung, 
 
9. die Aufstellung des Maßnahmenprogramms und 

des Bewirtschaftungsplans. 

(2) Gemeinden und Gemeindeverbände, Wasserver-
bände und andere Träger wasserwirtschaftlicher Maß-
nahmen sowie Gewässerbenutzer sind auf Verlangen 
verpflichtet, den zuständigen Behörden bei ihnen vor-
handene Daten und Aufzeichnungen zu überlassen, 
die für die Erfüllung der Aufgaben im Sinne des Absat-
zes 1 erforderlich sind. 
 
(3) 1Zu Erfüllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben 
können auch personen- und betriebsbezogene Daten 
erhoben und weiter verarbeitet werden. 2Die Weiterga-
be von Daten und Aufzeichnungen an Behörden ande-
rer Länder und des Bundes sowie an über- und zwi-
schenstaatliche Stellen ist in dem zur Erfüllung beste-
hender Verpflichtungen gebotenen Umfang insbeson-
dere zur Erfüllung der Koordinierungspflichten nach § 
2d zulässig. 3Im Übrigen bleiben die Bestimmungen 
des Landesdatenschutzgesetzes unberührt.“ 
 
 
§ 20 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 20 
Wasserwirtschaftskonzept 

 
(1) Zur Ordnung des Wasserhaushalts, zur Beurteilung 
künftiger Nutzungsansprüche und zur Darstellung 
wasserwirtschaftlich bedeutsamer Bereiche stellt die 
oberste Wasserbehörde unter Berücksichtigung der 
Grundlagen der Wasserwirtschaft, der Grundsätze und 
Ziele nach § 2 sowie den in einem Maßnahmenpro-
gramm nach den §§ 2d und 2e festgelegten Vorgaben 
ein Wasserwirtschaftskonzept auf. 
 
(2) Das Wasserwirtschaftskonzept enthält für die 
Flussgebietseinheiten nach § 2b insbesondere Anga-
ben und Darstellungen über die festgesetzten und 
natürlichen Überschwemmungsgebiete, Gebiete, die 
dem Schutz des § 112 Abs. 3 unterliegen, sowie die 
Flächen, die zum Erhalt und zur Rückgewinnung als 
Rückhalteflächen in Betracht kommen. 
 
(3) 1Die Angaben und Darstellungen sind den Entwick-
lungen anzupassen. 2Das Wasserwirtschaftskonzept 
kann für Teileinzugsgebiete und einzelne der in Absatz 
2 genannten Bewirtschaftungsaufgaben aufgestellt 
werden.“  
 

 
§ 20 

Wasserwirtschaftliche Rahmenpläne 
(Zu § 36 WHG) 

 
(1) Rahmenpläne können in sachlichen und räumli-

chen Teilabschnitten aufgestellt werden. 
 
(2) Die wasserwirtschaftlichen Rahmenpläne werden 

von den zuständigen Behörden unter Beteiligung der 
betroffenen Behörden und der Träger öffentlicher Belange 
erarbeitet und nach Beteiligung der Regionalräte gemäß § 
7 Abs. 2 des Landesplanungsgesetzes aufgestellt. 

 
(3) Änderungen und Ergänzungen erfolgen im Verfah-

ren des Absatzes 2. 
 
(4) Die wasserwirtschaftlichen Rahmenpläne sind bei 

den behördlichen Entscheidungen als Richtlinien zu be-
rücksichtigen. 

 

 
§ 21 wird aufgehoben. 
 
 

 
§ 21 

Bewirtschaftungspläne 
(Zu § 36 b WHG) 

 
(1) Bewirtschaftungspläne können in sachlichen und 

räumlichen Teilen aufgestellt werden. 
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(2) Die zuständige Behörde benennt nach Anhörung 
des Regionalrat unter Beteiligung der betroffenen Behör-
den und der Träger öffentlicher Belange die für die Be-
wirtschaftung des Gewässers maßgebenden Schutzziele 
und Hauptnutzungsarten. Auf dieser Grundlage wird der 
Bewirtschaftungsplan erarbeitet und nach Anhörung der 
von den im Plan vorgesehenen Maßnahmen Betroffenen 
im Benehmen mit dem Regionalrat aufgestellt. 

 
(3) Änderungen und Ergänzungen erfolgen im Verfah-

ren des Absatzes 2. Sollen nur die erforderlichen Maß-
nahmen (§ 36b Abs. 3 Nrn. 3 und 4 des Wasserhaus-
haltsgesetzes) erweitert oder verändert werden, ohne 
dass dadurch die Schutzziele und Hauptnutzungsarten 
verändert werden, ist die Beteiligung des Regionalrat 
entbehrlich. 

 
(4) Die Bewirtschaftungspläne sind für alle behördli-

chen Entscheidungen verbindlich. 
 

 
§ 22 wird wie aufgehoben. 

 

 

 
§ 22 

Einsicht 
 

Ausfertigungen der wasserwirtschaftlichen Rahmenpläne 
und der Bewirtschaftungspläne sind bei den zuständigen 
Behörden, deren Amtsbezirk von den Plänen berührt wird, 
zur Einsichtnahme aufzubewahren. 

 
  

§ 24 
Inhalt von Erlaubnis und Bewilligung 

(Zu § 4 WHG) 
 
(1) In der Erlaubnis und Bewilligung sind insbesonde-

re Ort, Art, Umfang und Zweck der zulässigen Ge-
wässerbenutzung sowie Art und Umfang der dem Ge-
wässerbenutzer obliegenden Überwachungsmaßnahmen 
festzulegen. Die Erlaubnis wird unbeschadet der Rechte 
Dritter erteilt. 

 

§ 24 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Nebenbestimmungen sind insbesondere zulässig, um  
1. nachteilige Wirkungen für das Wohl der Allge-

meinheit zu verhüten oder auszugleichen, 
2. die Ziele und Grundsätze des § 2 und die Festle-

gungen in Maßnahmenprogrammen nach §§ 2d 
und 2e zu erreichen und  

3. sicherzustellen, dass die der Gewässerbenutzung 
dienenden Anlagen technisch einwandfrei gestal-
tet und betrieben werden.“ 

 

 
(2) 1Nebenbestimmungen sind insbesondere zulässig, 

um nachteilige Wirkungen für das Wohl der Allgemeinheit 
zu verhüten oder auszugleichen und um sicherzustellen, 
daß die der Gewässerbenutzung dienenden Anlagen 
technisch einwandfrei gestaltet und betrieben werden. 
2Ansprüche gegen die Wasserbehörden auf Festsetzung 
von Nebenbestimmungen bestehen nicht. 
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Anmerkung: 
Absatz 1 wird durch das Gesetz zur Umsetzung der 
UVP-Änderungsrichtlinie im Land Nordrhein-Westfalen 
aufgehoben (Landtags-Drs. 13/4784 vom 09.01.2004) 

 

 

 
§ 25 

Erlaubnis 
(Zu § 7 WHG) 

(1) Unterliegt ein Vorhaben der Umweltverträglich-
keitsprüfung, kann die für eine damit verbundene erstma-
lige oder in ihrem Umfang erweiterte Gewässerbenutzung 
erforderliche Erlaubnis nur in einem Verfahren erteilt 
werden, das den Anforderungen des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-
Westfalen entspricht. 

 
(2) Die Erlaubnis kann ganz oder teilweise widerrufen 

werden, insbesondere wenn 
a) von der weiteren Benutzung eine Beeinträchtigung 

des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten ist, die nicht 
durch nachträgliche Anordnungen verhütet oder aus-
geglichen werden kann, oder 

b) der Unternehmer den Zweck der Benutzung geändert, 
sie über den Rahmen der Erlaubnis hinaus ausge-
dehnt oder Nebenbestimmungen nicht erfüllt hat. 

Im übrigen gelten die §§ 48 bis 50 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Ver-
waltungsverfahrensgesetz). 

 

 

 

 

 

 

In § 26 Abs. 2 werden die Worte „zur Entschädigung“ 
durch die Worte „zum Ausgleich“ ersetzt. 

 
§ 26 

Bewilligung 
(Zu § 8 WHG) 

 
(1) Auf die Ansprüche aus dem bewilligten Recht sind 

die für die Ansprüche aus dem Eigentum geltenden Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts entsprechend anzu-
wenden. 

(2) Die Pflicht zur Entschädigung in den Fällen des § 
8 des Wasserhaushaltsgesetzes obliegt dem Unterneh-
mer. 

 
Nach § 26 wird folgender § 26a eingefügt: 

 
„§ 26a 

Rechtsnachfolge 
(zu §§ 7 und 8 WHG) 

 
1Der Übergang einer Erlaubnis und einer Bewilligung 
auf den Rechtsnachfolger nach §§ 7 Abs. 2 und 8 Abs. 
6 des Wasserhaltsgesetzes ist der zuständigen Behör-
de anzuzeigen, sofern es sich bei der Gewässerbenut-
zung um eine nach dem Abwasserabgabengesetz zu 
veranlagende Einleitung von Abwasser und eine Ent-
nahme von Wasser mit mehr als 3000 Kubikmetern im 
Jahr handelt. 2Der Rechtsnachfolger teilt der zuständi-
gen Behörde mit, in welchen Umfang die Erlaubnis und 
die Bewilligung künftig ausgeübt werden soll. Die Än-
derung des Rechtsinhabers ist in das Wasserbuch 
einzutragen.“ 

 

 
Der aufgehobene § 30 wird wie folgt gefasst: 

 
„§ 30 

Erlöschen der Zulassung 
 
1Die Zulassung einer Benutzung erlischt, wenn inner-
halb einer von der zuständigen Behörde gesetzten 

 
§ 30 

(aufgehoben) 
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Frist nicht mit der Benutzung begonnen oder die Be-
nutzung während eines Zeitraums von drei Jahren 
nicht mehr ausgeübt worden ist. 2Sie kann auf Antrag 
die von ihr gesetzten Fristen verlängern. 3Die in die-
sem Gesetz, in einer auf Grund des § 2a erlassenen 
Verordnung, die in Maßnahmenprogrammen nach §§ 
2d und 2e oder in zwischenstaatlichen Vereinbarungen 
festgelegten Fristen sind zu beachten.“ 
 
 
Nach § 30 wird folgender § 31a eingefügt: 

 
„§ 31a 

Gewässerbenutzung zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien 

(1) 1Die Wasserkraftnutzung wird als Quelle zur Ge-
winnung erneuerbarer Energien anerkannt. 2Sie darf 
nur zugelassen werden, wenn ihr Belange des Allge-
meinwohls, insbesondere die Ziele und Grundsätze 
des § 2 und den in einem Maßnahmenprogramm nach 
§§ 2d und 2e festgelegten Vorgaben nicht entgegen 
stehen. 

(2) Eine Benutzung ist nur allgemeinwohlverträglich,  
wenn 

1. die Benutzungsanlage mit geeigneten Anlagen für 
die auf- und abwärts gerichtete Wanderung von 
Fischen und mit geeigneten Vorkehrungen zum 
Fischschutz ausgestattet ist, soweit diese Anforde-
rungen für diejenigen Fischarten erforderlich sind, 
denen das Gewässer nach den dafür maßgebli-
chen Bewirtschaftungszielen Lebensraum zu bie-
ten hat, und 

2. bei Ausleitungskraftwerken eine Mindestwasser-
führung in der Ausleitungsstrecke verbleibt, die 
das Gewässer als Bestandteil des Naturhaushal-
tes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
sowie als Fischwanderweg, falls dies für diejeni-
gen Fischarten erforderlich ist, denen das Gewäs-
ser nach den Bewirtschaftungszielen Lebensraum 
zu bieten hat, sichert. 

 
(3) Sollte eine nachträgliche Anordnung nach den §§ 4, 
5 Wasserhaushaltsgesetz zu einer unbilligen Härte 
führen, hat das Land Ausgleich zu zahlen, den die 
zuständige Behörde auf Antrag festsetzt.“ 

 

 

 
§ 37 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
a) In Absatz 2 werden die Wörter “das Ministerium für 

Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr 
im Einvernehmen mit dem Ministerium“ durch die 
Wörter „die für Verkehr zuständige oberste Lan-
desbehörde im Einvernehmen mit der obersten 
Wasserbehörde“ ersetzt. 

 
§ 37 

Schifffahrt 
(1) Schiffbare Gewässer darf jedermann mit Wasser-
fahrzeugen befahren. 
 
(2) Welche Gewässer schiffbar sind, bestimmt das Mi-
nisterium für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministerium durch 
Rechtsverordnung. 
 
(3) Durch ordnungsbehördliche Verordnung kann geregelt 
werden 

1. die Ausübung der Schifffahrt auf schiffbaren Ge-
wässern im Interesses des Naturschutzes, der Si-
cherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, des Eigen-
tums, der Fischerei, der Reinhaltung und Unterhal-
tung des Gewässers, des Immissionsschutzes und 
der öffentlichen Ordnung (Schifffahrtsverordnung), 
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2. das Verhalten in Häfen und an Lande- und Um-
schlagstellen einschließlich des Güterumschlags 
aus den zu Nummer 1 genannten Gründen und im 
Interesse der Unterhaltung von Häfen oder Um-
schlaganlagen (Hafenverordnung). 

 
In der Verordnung ist zu bestimmen, welche Behörden für 
ihren Vollzug zuständig sind. 

b) In Absatz 4 werden die Wörter „das Ministerium für 
Stadtentwicklung und Verkehr im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Umwelt, Raumordnung 
und Landwirtschaft“ durch die Wörter „die für Ver-
kehr zuständige oberste Landesbehörde im Ein-
vernehmen mit der obersten Wasserbehörde“ er-
setzt. 

 

(4) Ist eine einheitliche Schifffahrts- oder Hafenverord-
nung für ein Gebiet notwendig, das über den Zuständig-
keitsbereich einer nach Absatz 3 zuständigen Behörde 
hinausgeht, so erlässt sie das Ministerium für Stadtent-
wicklung und Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft. 

(5) Die Absätze 1, 2 und 3 Nr. 1 gelten nicht für Bun-
deswasserstraßen. Absatz 3 Nr. 2 gilt nicht für Schutz- 
und Sicherheitshäfen, in denen kein Güterumschlag statt-
findet. 

(6) Soweit die Schifffahrt nicht als Gemeingebrauch zuge-
lassen ist, darf sie auf nicht schiffbaren Gewässern nur 
mit widerruflicher Genehmigung der zuständigen Behörde 
ausgeübt werden. Die Genehmigung soll in der Regel nur 
für elektrisch angetriebene Fahrzeuge erteilt werden. Für 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren darf sie nur erteilt 
werden, wenn die Schifffahrt dem öffentlichen Interesse 
oder der Betreuung des Kanu- oder des Rudersports 
dient und dem Unternehmer die Schifffahrt mit elektrisch 
angetriebenen Fahrzeugen nicht zugemutet werden 
kann. Die Genehmigung ist zu versagen, mit Nebenbe-
stimmungen zu versehen oder zu widerrufen, soweit das 
Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die Belange des 
Naturhaushalts, der öffentlichen Wasserversorgung, des 
Immissionsschutzes, die Sicherheit und Ordnung des 
Verkehrs, der Schutz der Fischerei oder die Unterhaltung 
des Gewässers es erfordern. 

 
  

§ 39 
Fähren 

 
(1) Die Einrichtung und Ausübung eines Fährbetriebes 

bedarf der Genehmigung. 
 

(2) Die Genehmigung ist nicht erforderlich, soweit auf 
Grund staatlicher oder sonstiger Fährrechte (Fährregal, 
Fährgerechtigkeit, Fährgerechtsame) eine Fähre recht-
mäßig betrieben wird. 

 
(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn Gründe 

des öffentlichen Verkehrsinteresses oder der Unzuver-
lässigkeit des Unternehmers ihr entgegenstehen. 

 

 

 

In § 39 Abs. 5 werden die Wörter „Das Ministerium für 
Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr“ durch 
die Wörter „die für Verkehr zuständige oberste Lan-
desbehörde“ ersetzt. 

(4) Die Fährrechte des Landes sind aufgehoben; 
sonstige Fährrechte können durch Erklärung des Inha-
bers aufgehoben werden. 

(5) Das Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, 
Energie und Verkehr wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die Betriebs- und Beförderungspflicht unter Be-
rücksichtigung der Verkehrsbedürfnisse im Rahmen des 
dem Unternehmen Zumutbaren zu regeln. 
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(6) Fährtarife bedürfen der Genehmigung. Bei der 
Aufstellung der Tarife sind die wirtschaftliche Lage des 
Unternehmens und die öffentlichen Verkehrsinteressen 
zu berücksichtigen. Die genehmigten Tarife dürfen nicht 
überschritten werden. 

 
 

§ 44 wird aufgehoben. 

 

 
§ 44 

Bewirtschaftung des Grundwassers 
(Zu § 1 a WHG) 

 
(1) Das Grundwasser ist, soweit überwiegende Be-

lange des Wohls der Allgemeinheit nichts anderes erfor-
dern, so zu bewirtschaften, dass Grundwasserentnahmen 
den Grundwasserbestand nicht nachhaltig beeinträchti-
gen. 

(2) Bei der Benutzung von Grundwasser, das für die 
derzeit bestehende oder künftige öffentliche Wasserver-
sorgung besonders geeignet ist, genießt die öffentliche 
Wasserversorgung Vorrang vor anderen Benutzungen, 
soweit nicht überwiegende Belange des Wohls der All-
gemeinheit oder im Einklang damit auch der Nutzen ein-
zelner etwas anderes erfordern. 

 
 
§ 45 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 
„(1) Benutzungen nach § 3 Abs. 1 Nrn. 1 und 6 des 
Wasserhaushaltsgesetzes dürfen nur zugelassen 
werden, wenn sie den Zielen und Grundsätzen des § 2 
und den Festlegungen in einem Maßnahmenpro-
grammen nach §§ 2d und 2e nicht entgegenstehen.“ 

 
§ 45 

Wasserentnahme und Abwassereinleitung 
 
(1) Benutzungen nach § 3 Abs. 1 Nrn. 1 und 6 des 

Wasserhaushaltsgesetzes dürfen nur zugelassen werden, 
wenn das Gewässer in seiner Bedeutung für die vorhan-
dene Tier- und Pflanzenwelt nicht nachhaltig beein-
trächtigt wird, soweit nicht überwiegende Belange des 
Wohls der Allgemeinheit oder im Einklang damit auch der 
Nutzen einzelner etwas anderes erfordern. 

 

 

 

 

(2) Will jemand Wasser aus einem Gewässer entneh-
men und ist er ganz oder teilweise zur Beseitigung des 
aus der Entnahme herrührenden Abwassers verpflichtet 
(§§ 53, 53 a und 54), darf die Wasserentnahme nur zu-
gelassen werden, wenn die Erfüllung der ihn treffenden 
Abwasserbeseitigungspflicht gesichert ist. Erfasst die ihn 
treffende Abwasserbeseitigungspflicht auch die Einleitung 
des Abwassers, darf die Wasserentnahme nur zugelassen 
werden, wenn die Abwassereinleitung den Anforderungen 
des § 52 Abs. 1 entsprechend zugelassen ist oder 
zugleich mit der Entnahme zugelassen wird. 

 
 
Anmerkung: 
Absatz 3 wird durch das Gesetz zur Umsetzung der 
UVP-Änderungsrichtlinie im Land Nordrhein-Westfalen 
aufgehoben (Landtags-Drs. 13/4784 vom 09.01.2004) 
 
 
 

 
(3) Die Zulassung von Benutzungen nach § 3 Abs. 1 

Nr. 6 des Wasserhaushaltsgesetzes muss den Anforde-
rungen des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen ent-
sprechen, sofern die Gesamtförderung aus einer Wasser-
gewinnungsanlage jährlich fünf Mio. Kubikmeter über-
steigt. Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn die 
Umweltverträglichkeit in einem Verfahren nach § 52 Abs. 
2 a Bundesberggesetz oder gemäß § 52 Abs. 2 b Bun-
desberggesetz in einem besonderen Verfahren im Sinne 
von § 54 Abs. 2 Satz 3 Bundesberggesetz geprüft wird, 
und wenn im letztgenannten Verfahren die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung gewährleistet ist, die 
den Anforderungen des Bundesberggesetzes entspricht. 
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§ 47 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird folgt gefasst:  

„(1) 1Entnahmen von Wasser, das unmittelbar oder 
nach entsprechender Aufbereitung der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung dienen soll, dürfen nur erlaubt 
oder bewilligt werden, wenn  
 

1. sie den Zielen und Grundsätzen nach § 2 sowie 
den in einem Maßnahmenprogramm nach den §§ 
2d und 2e festgelegten Vorgaben nicht entgegen 
stehen, 

2. keine Beeinträchtigung der an die Wasserversor-
gung zu stellenden hygienischen, chemischen 
und sonstigen Anforderungen zu besorgen ist, 

3. ein mengenmäßiger Nachweis über die Versor-
gungserforderlichkeit privater und gewerblicher 
Wassernutzer geführt ist, 

4. keine anderen Wasserentnahmerechte bestehen, 
die das gleiche Versorgungsgebiet und den glei-
chen Versorgungszweck betreffen 

und 

5. Anlagen zur Aufbereitung von Wasser für die 
öffentliche Trinkwasserversorgung nach Maßga-
be des § 48 Abs. 1 und 2 errichtet und betrieben 
werden. 

2Bei neuen Entnahmen ist grundsätzlich der Förderung 
aus natürlichen Grundwasservorkommen der Vorzug 
vor  der Förderung von angereichertem Grundwasser 
und diesem wiederum der Vorzug vor der Förderung 
von uferfiltriertem Wasser und Wasser aus Talsperren 
zu geben.“  

b) In Absatz 2 wird nach der Angabe „Absatz 1“ die 
Angabe „Nummern 1 und 2“ eingefügt. 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Bei der Benutzung von Grundwasser, das für die 
derzeit bestehende oder künftige öffentliche Wasser-
versorgung besonders geeignet ist, genießt die öffent-
liche Wasserversorgung Vorrang vor anderen Benut-
zungen, soweit nicht überwiegende Belange des 
Wohls der Allgemeinheit oder im Einklang damit auch 
der Nutzen einzelner etwas anderes erfordern.“ 

 

 
§ 47 

Wasserentnahmen zur öffentlichen Trinkwasserversor-
gung 

 
(1) Entnahmen von Wasser, das unmittelbar oder 

nach entsprechender Aufbereitung der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung dienen soll, dürfen nur erlaubt 
oder bewilligt werden, wenn das Wasser den jeweils gel-
tenden hygienischen und chemischen Anforderungen 
entspricht und die Entnahmen nicht gegen verbindliche 
zwischenstaatliche Vereinbarungen oder bindende Be-
schlüsse der Europäischen Gemeinschaft verstoßen. 

(2) Entspricht eine bereits zugelassene Wasserent-
nahme den Anforderungen nach Absatz 1 nicht und kann 
sie diesen Anforderungen nicht angepasst werden, darf 
das entnommene Wasser nicht zur öffentlichen Trink-
wasserversorgung verwendet werden; die zuständige 
Behörde hat sicherzustellen, daß die Trinkwasserversor-
gung aus dieser Wasserentnahme eingestellt wird. 
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Nach § 47 wird folgender § 47a eingefügt: 
 

„§ 47a 
Pflicht zur öffentlichen Wasserversorgung 

 
(1) 1Die Gemeinden haben in ihrem Gebiet eine dem 
Gemeinwohl entsprechende Wasserversorgung si-
cherzustellen. 2Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung 
ihrer Pflicht nach Satz 1 ganz oder teilweise Dritter 
bedienen. 3Die Pflicht der Gemeinde entfällt, wenn 
diese ganz oder teilweise nach Maßgabe der Gemein-
deordnung auf einen Zweckverband oder eine von ihr 
gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts übertragen 
worden ist oder nach Maßgabe wasserverbandrechtli-
cher Regelungen auf einen Wasserverband überge-
gangen ist und von diesem auch wahrgenommen wird. 
 
(2) 1Die zur Wasserversorgung Verpflichteten oder zur 
Erfüllung dieser Pflicht beauftragte Unternehmen wir-
ken auf einen haushälterischen Umgang mit dem 
Wasser hin. 2Insbesondere sind die Wasserverbrau-
cher über Maßnahmen zur rationellen Verwendung 
von Wasser sowie über die Ergebnisse der Selbst-
überwachung nach § 50 zu informieren. 
 
(3) 1Die nach Absatz 1 zur Wasserversorgung Ver-
pflichteten legen für die Aufstellung der Maßnahmen-
programme und des Bewirtschaftungsplanes nach §§ 
36 und 36b des Wasserhaushaltsgesetzes der zustän-
digen Behörde einen Bericht (Wasserversorgungsbe-
richt) vor, der die bestehende und zukünftige Versor-
gung ihres Gebietes, die bestehende mengenmäßige 
und qualitative Versorgungssituation sowie die derzei-
tig und zukünftig genutzten Wasserkörper darlegt. 2Der 
Wasserversorgungsbericht hat einen Zeitraum von 
zwei Bewirtschaftungsplanperioden zu umfassen und 
ist erstmals bis zum 1. Januar 2006 sowie anschlie-
ßend alle sechs Jahre vorzulegen. 3Wird die öffentliche 
Wasserversorgung ganz oder teilweise von einem 
Dritten erfüllt, hat dieser dem Pflichtigen die für die 
Aufstellung des Konzeptes erforderlichen Angaben zu 
machen. 4Die zuständige Behörde kann den Wasser-
versorgungsbericht beanstanden, wenn dieser den 
Zielen und Grundsätzen des § 2 und den Festlegun-
gen in einem Maßnahmenprogramm nach §§ 2d und 
2e entgegensteht. 
 
(4) Die oberste Wasserbehörde wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung festzulegen, welche Angaben min-
destens in den Wasserversorgungsbericht aufzuneh-
men und in welcher Form sie darzustellen sind.“ 
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§ 48 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 48 
Bau und Betrieb von Anlagen für die öffentliche Was-

serversorgung 
 
(1) Anlagen, die der öffentlichen Wasserversorgung 
dienen, sind nach Maßgabe der Trinkwasserverord-
nung nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zu errichten und zu betreiben.  
 
(2) 1Anlagen zur Aufbereitung von Wasser für die öf-
fentliche Trinkwasserversorgung sind nach dem Stand 
der Technik zu errichten und zu betreiben, wenn dies 
unter Berücksichtigung der Herkunft des Wassers und 
bezogen auf bestimmte Inhaltsstoffe und Eigenschaf-
ten erforderlich ist. 2Den Stand der Technik führt die 
oberste Wasserbehörde durch Bekanntgabe im Minis-
terialblatt ein.  
 
(3) Der Betrieb und die Unterhaltung der Anlagen sind 
durch Personal mit der erforderlichen Qualifikation 
sicherzustellen. 
 
(4) Entsprechen vorhandene Anlagen nicht den Anfor-
derungen nach den Absätzen 1 und 2, hat sie der 
Betreiber unverzüglich diesen Anforderungen anzu-
passen.“ 
 

 
§ 48 

Bau und Betrieb von Anlagen für die öffentliche Wasser-
versorgung 

 
(1) 1Anlagen für die Versorgung mit Trink- oder 

Brauchwasser, die dem allgemeinen Gebrauch dienen 
(öffentliche Wasserversorgung), sind mindestens nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu er-
richten und zu betreiben; darüber hinaus sind die Aufbe-
reitungsanlagen für die öffentliche Trinkwasserversor-
gung nach dem Stand der Technik zu errichten und zu 
betreiben, wenn die Beschaffenheit des zur Trinkwasser-
versorgung gewonnenen Wassers (Rohwasser) dies im 
Einzelfall und bezogen auf bestimmte Inhaltsstoffe und 
Eigenschaften erfordert. 2Allgemein anerkannte Regeln 
der Technik sind insbesondere die technischen Bestim-
mungen für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung 
von Wasserversorgungsanlagen, die vom Ministerium 
durch Bekanntgabe im Ministerialblatt eingeführt werden. 
3Der Betrieb und die Unterhaltung von Wasserversor-
gungsanlagen sind durch Personal mit der erforderlichen 
Qualifikation sicherzustellen. 

 
(2) Entsprechen vorhandene Anlagen nicht den An-

forderungen nach Absatz 1, hat sie der Betreiber unver-
züglich diesen Anforderungen anzupassen. 

 
In § 49 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 angefügt: 
 
„Diese kann im Hinblick auf die Errichtung oder we-
sentliche Veränderung der Planung, Regelungen tref-
fen, um nachteilige Beeinträchtigungen des Wohls der 
Allgemeinheit zu verhüten oder auszugleichen oder um 
sicherzustellen, dass die Aufbereitungsanlagen nach § 
48 errichtet und betrieben werden.“ 
 

 
§ 49 

Anzeigepflicht 
 

1Die Planung zur Errichtung oder wesentlichen Verände-
rung einer Aufbereitungsanlage für die öffentliche Trink-
wasserversorgung ist vom Betreiber unverzüglich nach 
Aufstellung des Planes der zuständigen Behörde anzu-
zeigen. 2Der Anzeige sind Zeichnungen, Nachweise und 
Beschreibungen beizufügen, welche die technischen 
Grundzüge der Anlage oder ihrer Änderung erkennen 
lassen. 

 
§ 50 wird wie folgt geändert: 

 
 
a) In der Überschrift wird nach dem Wort „Selbstüber-
wachung“ die Wörter „und Monitoring“ angefügt. 
 
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
„Die Untersuchungsergebnisse nach Satz 1 und der 
Bericht über die Feststellungen nach Satz 4 sind der 
zuständigen Behörde vorzulegen.“ 
 
bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 
„Unternehmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung 
sind ferner verpflichtet, die Auswirkungen der Wasser-
entnahme auf das Gewässer und die von der Entnah-
me betroffenen Schutzgüter festzustellen.“ 
 
 

 
§ 50 

Verpflichtung zur Selbstüberwachung 
 
(1) 1Unternehmen der öffentlichen Trinkwasserversor-

gung sind verpflichtet, auf ihre Kosten die Beschaffenheit 
des Rohwassers durch eine geeignete Stelle untersu-
chen zu lassen. 2Die zuständige Behörde kann widerruf-
lich zulassen, dass das Unternehmen die Untersuchun-
gen ganz oder teilweise selbst durchführt. 3Die Untersu-
chungsergebnisse sind jährlich der zuständigen Behör-
den vorzulegen. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
„(2) Die oberste Wasserbehörde wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Regelungen zu treffen über 
1. Häufigkeit, Art, Ort und Umfang der Probeent-

nahmen in Abhängigkeit von der Entnahmemen-
ge an der Entnahmestelle, 

2. Behandlung und Untersuchung der entnomme-
nen Proben, insbesondere welche mikrobiologi-
schen, physikalischen und chemischen Parame-
ter des Rohwassers zu untersuchen und wie die-
se zu ermitteln sind, 

3. Vorlage der Ergebnisse, Kriterien und Inhalt so-
wie Häufigkeit der Berichte nach Absatz 1.“ 

 

 
(2) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechts-

verordnungen Regelungen zu treffen über 
1. Häufigkeit, Art, Ort und Umfang der Probeentnah-

men, 
2. Behandlung und Untersuchung der entnommenen 

Proben, insbesondere welche Merkmale des Roh-
wassers zu untersuchen und wie diese Merkmale 
zu ermitteln sind. 

 

 
Nach § 50 wird folgender § 50a eingefügt: 

 
„§ 50a 

Wasserversorgungsplan 
 
(1) 1Die oberste Wasserbehörde stellt einen Plan über 
die öffentliche Wasservorsorgung und die künftigen 
Entwicklungsziele für diesen Bereich auf (Wasserver-
sorgungsplan). 2Mit dem Wasserversorgungsplan soll 
unter Beachtung der Planung nach § 2d und der Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung eine nachhalti-
ge Wassernutzung zum Zwecke der Versorgung der 
Bevölkerung mit Wasser gewährleisten. 3Bei der Auf-
stellung sind die Träger öffentlicher Belange, die nach 
den Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetz aner-
kannten Verbände sowie die betroffenen Regionalräte 
gemäß § 7 Abs. 2 des Landesplanungsgesetzes zu 
beteiligen.  
 
(2) 1Der Wasserversorgungsplan enthält Aussagen 
über die zu bewirtschaftenden Wassermengen, den 
Zustand der in Anspruch genommenen Wasserkörper, 
die regionale Verteilung und die zukünftige Entwick-
lung. 2In dem Plan sind insbesondere die Wasserge-
winnungsgebiete mit dem nutzbaren Wasserdargebot, 
die Versorgungsräume und deren Zuordnung zueinan-
der sowie Wasservorranggebiete auszuweisen.  
 
(3) Der Wasserversorgungsplan ist für behördliche 
Entscheidungen verbindlich. 

(4) 1Die oberste Wasserbehörde gibt den Wasserver-
sorgungsplan im Ministerialblatt bekannt. 2Die zustän-
dige Behörde, auf deren Gebiet sich der Wasserver-
sorgungsplan erstreckt, legt diesen zur Einsicht für 
jedermann aus. 3Auf diese Auslegung wird bei der 
Bekanntmachung hingewiesen.“ 
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§ 51 wird wie folgt geändert: 
 

 
§ 51 

Begriffsbestimmungen, Geltungsbereich 
(Zu § 18 a WHG) 

 
(1) Abwasser im Sinne dieses Gesetzes sind das 

durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen 
oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften ver-
änderte und das bei Trockenwetter damit zusammen 
abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von 
Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder 
befestigten Flächen abfließende und gesammelte Was-
ser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten 
auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Abla-
gern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüs-
sigkeiten. 

 
 
a) In Absatz 2 Nr. 1 wird nach dem Wort „bodenschutz-
rechtlichen“ ein Komma gesetzt und das Wort „natur-
schutzrechtlichen“ eingefügt 

(2) 1Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten 
nicht 

1. für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende 
Abwasser, das im Rahmen der pflanzenbedarfsge-
rechten Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden ohne 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit im 
Einklang mit den wasserrechtlichen, abfallrechtli-
chen, bodenschutzrechtlichen und immissions-
schutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht wird, 

2. für unverschmutztes Abwasser, welches zur Gewin-
nung von Wärme abgekühlt wurde. 

2Unberührt bleibt das Recht der Gemeinde, durch Sat-
zung zu fordern, dass im Fall der Nummer 1 das häus-
liche Abwasser an eine öffentliche Abwasseranlage 
angeschlossen wird; fordert die Gemeinde den An-
schluss, finden die Vorschriften dieses Abschnittes An-
wendung. 
 

 

 

 
(3) 1Abwasserbehandlungsanlage im Sinne dieses 

Abschnittes ist eine Einrichtung, die dazu dient, 
1. die Schadwirkung des Abwassers zu vermindern 

oder zu beseitigen oder 
2. den im Zusammenhang mit der Abwasserbehand-

lung anfallenden Klärschlamm für eine ordnungs-
gemäße Beseitigung aufzubereiten. 

2Sie ist öffentliche Abwasserbehandlungsanlage, wenn 
sie dem allgemeinen Gebrauch dient. 
 

 
b) Nach  Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
 
„(4) 1Kanalisationsnetze im Sinne dieses Abschnittes 
sind Einrichtungen, die dazu dienen, das Abwasser 
mehrerer Grundstücke eines festgelegten Gebietes zu 
sammeln und fortzuleiten. 2Sie sind öffentlich, wenn 
sie dazu dienen, das Abwasser eines Grundstückes,  
das einem öffentlich-rechtlichen Anschluss- und Be-
nutzungszwang unterliegt, zu sammeln und fortzulei-
ten. 3Die Einbindungen der Anschlussleitungen eines 
einzelnen Grundstückes oder eines privaten Kanalisa-
tionsnetzes gehören zu den Einrichtungen nach Satz 
2.“  
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§ 51a wird wie folgt geändert:  
 
a) In Absatz 1 wird Satz 2 wie folgt gefasst: 
 
„Die dafür erforderlichen Anlagen sind nach Maßgabe 
des § 57 zu errichten und zu betreiben.“ 
 

 
§ 51 a 

Beseitigung von Niederschlagswasser 
 

(1) 1Niederschlagswasser von Grundstücken, die 
nach dem 1. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder 
an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, ist 
vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein 
Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit möglich ist. 2Die dafür er-
forderlichen Anlagen müssen den jeweils in Betracht 
kommenden Regeln der Technik entsprechen. 
 

 
 
b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

 
(2) Niederschlagswasser, das nach Absatz 1 auf den 

Grundstücken, auf denen es anfällt, versickert, verrieselt 
oder ortsnah in ein Gewässer eingeleitet werden kann, 
hat der Nutzungsberechtigte des Grundstücks zu beseiti-
gen. Sofern die Gemeinde zur Beseitigung des Nieder-
schlagswassers verpflichtet ist, hat sie das Nieder-
schlagswasser entsprechend der Zielsetzung in Absatz 1 
zu beseitigen. 

 
 
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2  

 

 
(3) 1Die Gemeinde kann durch Satzung festsetzen, 

dass und in welcher Weise das Niederschlagswasser zu 
versickern, zu verrieseln oder in ein Gewässer einzulei-
ten ist. 2Die Festsetzungen nach Satz 1 können auch in 
den Bebauungsplan aufgenommen werden; in diesem 
Fall sind die §§ 1 bis 13 und 214 bis 216 des Baugesetz-
buchs in der jeweils geltenden Fassung  anzuwenden. 
3Auf die Satzungen nach § 12 Baugesetzbuch (Vorha-
bens- und Erschließungsplan, § 34 Baugesetzbauch 
(Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzun-
gen) und § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (Außenbereichs-
satzung) ist Satz 2 entsprechend anzuwenden. 
 

 
d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.  
 
e) In Absatz 3 (neu) wird Satz 1 gestrichen. 
 

 

 
(4) 1Von der Verpflichtung nach Absatz 1 ausge-

nommen ist Niederschlagswasser, das ohne Vermi-
schung mit Schmutzwasser in einer vorhandenen Kanali-
sation abgeleitet wird. 2Niederschlagswasser, das auf-
grund einer nach bisherigem Recht genehmigten Kanali-
sationsnetzplanung gemischt mit Schmutzwasser einer 
öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage zugeführt wird 
oder werden soll, ist von der Verpflichtung nach Absatz 1 
ausgenommen, wenn der technische oder wirtschaftliche 
Aufwand unverhältnismäßig ist. 
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f) Nach Absatz 3 (neu) werden folgende Absätze 4 bis 
6 angefügt: 
 
„(4) 1Die oberste Wasserbehörde wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Anforderungen an Einleitun-
gen nach Absatz 1 zu stellen. Sie kann insbesondere 
Regelungen treffen über 
1. die Erlaubnisfreiheit und die Begründung einer 

Anzeigepflicht,  
2. die Errichtung und den Betrieb der zur schadlo-

sen Versickerung notwendigen Anlagen und 
3. die Unterhaltung und die Überwachung der Ab-

wasseranlagen. 
 
(5) Die zuständige Behörde kann zur Wahrung einer 
gemeinwohlverträglichen Beseitigung von Nieder-
schlagswasser durch Allgemeinverfügung festlegen, 
dass in bebauten oder zu bebauenden Gebieten eine 
Versickerung verboten ist.“ 
 

 

 
Nach § 51a wird folgender § 51b eingefügt: 

 
„§ 51b 

Konzept zur Regenwasserbewirtschaftung 
Mit der Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskon-
zeptes nach § 53 Abs. 1a stellen die Gemeinden ein 
Konzept zur Niederschlagswasserbewirtschaftung auf. 
Das Konzept soll insbesondere Aussagen enthalten, 
wie zukünftig in den Entwässerungsgebieten das Nie-
derschlagswasser unter Beachtung des § 51a und der 
städtebaulichen Entwicklung beseitigt werden kann. 
Dabei sind die Auswirkungen auf die bestehende Ent-
wässerungssituation sowie die Auswirkungen auf das 
Grundwasser und die oberirdischen Gewässer darzu-
stellen.“ 
 

 

 

§ 52 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird die Angabe „(Zu §§ 7a, 18a, 
27, 36b WHG)“ ersetzt durch die Angabe „(Zu §§ 7a, 
18a, 25a bis 25d, 33a und 36 WHG)“. 

 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„(1) 1Abwassereinleitungen in ein Gewässer dürfen nur 
erlaubt werden, wenn und soweit sie 
1. den in einem Maßnahmenprogramm nach §§ 2d 

und 2e festgelegten Vorgaben,  
2. den sich aus § 7a Abs. 1 des Wasserhaus-

haltsgesetzes ergebenden Anforderungen, 
3. den auf der Grundlage des § 2a in einer Ver-

ordnung festgelegten Umweltqualitätsnormen für 
den Zustand der Gewässer,  

entsprechen und  
4. Abwasseranlagen errichtet und betrieben wer-

den, die die Einhaltung der Anforderungen für 
dieses Abwasser nach den Nummern 2 und 3 si-
cherstellen und  

5. der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwas-
serbeseitigungspflicht dienen. 

2§ 6 des Wasserhaushaltsgesetzes und § 2 dieses 
Gesetzes bleiben unberührt.“ 
 

 
§ 52 

Anforderungen an Abwassereinleitungen 
(Zu §§ 7a, 18a, 27, 36b WHG) 

 
(1) 1Abwassereinleitungen in ein Gewässer dürfen 

nicht erlaubt werden, wenn und soweit sie 
a) den in Bewirtschaftungsplänen und Reinhalteord-

nungen festgelegten Grenzen, 
b) den sich aus § 7a Abs. 1 des Wasserhaushaltsge-

setzes ergebenden Anforderungen, 
c) der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbe-

seitigungspflicht nicht entsprechen oder 
d) gegen verbindliche zwischenstaatliche Vereinba-

rungen oder bindende Beschlüsse der Europäi-
schen Gemeinschaft über die Beschaffenheit von 
Abwassereinleitungen verstoßen. 

2Die §§ 6 und 36 b Abs. 6 des Wasserhaushaltsgesetzes 
und § 2 dieses Gesetzes bleiben unberührt. 
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c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 25 Abs. 2“ ersetzt 
durch die Angabe „§ 25“. 
 
bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
 
„Vorhandene Einleitungen aus Anlagen nach Spalte 1 
des Anhangs zur Vierten Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der 
durch das Gesetz zur Umsetzung der UVP-
Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer 
EG-Richtlinien zum Umweltschutz vom 27. Juli 2001 
(BGBl. I S. 1950) geänderten Fassung müssen bis 
zum 30. Oktober 2007 den Anforderungen nach § 7a 
Abs. 1 Satz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes entspre-
chen, soweit diese nach dem Inkrafttreten des vorge-
nannten Gesetzes festgelegt worden sind.“ 
 
cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und wie folgt 
gefasst: 
 
„Die in diesem Gesetz, in einer auf Grund des § 2a 
erlassenen Verordnung, in Maßnahmenprogrammen 
nach §§ 2d und 2e oder in zwischenstaatlichen Ver-
einbarungen festgelegten Fristen sind einzuhalten.“ 
 

(2) 1Entsprechen bereits zugelassene Abwasserein-
leitungen nicht den Anforderungen nach Absatz 1, hat 
die zuständige Behörde durch nachträgliche Anforderun-
gen und Maßnahmen nach § 5 des Wasserhaushaltsge-
setzes, durch Rücknahme oder Widerruf des Rechts 
oder der Befugnis (§§ 12 und 15 Abs. 4 des Wasser-
haushaltsgesetzes, § 25 Abs. 2 dieses Gesetzes) sicher-
zustellen, dass die Abwassereinleitungen innerhalb einer 
angemessenen Frist diesen Anforderungen entsprechen, 
sofern sie nicht ganz einzustellen sind. 2Die in Bewirt-
schaftungsplänen, Abwasserbeseitigungsplänen oder in 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen vorgesehenen und 
die in bindenden Beschlüssen der Europäischen Ge-
meinschaft vorgeschriebenen Fristen sind zu beachten. 

 
d) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„(3) Sofern das Abwasser keine gefährlichen, prioritä-
ren oder prioritär gefährlichen Stoffe beinhaltet, kön-
nen bestehende Einleitungen im Einzugsgebiet von 
Flusskläranlagen übergangsweise abweichend vom 
Stand der Technik erlaubt werden, wenn durch die 
wasserrechtliche Genehmigung für die Flusskläranlage 
sichergestellt ist, dass die Anforderungen nach § 7a 
des Wasserhaushaltsgesetzes am Ablauf der Fluss-
kläranlage und die auf der Grundlage des § 2a in einer 
Verordnung für den Zustand der Gewässer festgeleg-
ten Umweltqualitätsnormen eingehalten werden. Bei 
der Befristung der Erlaubnis sind die in Absatz 1 oder 
in einer auf der Grundlage des § 2a in einer Verord-
nung festgelegten Fristen zu beachten.“ 
 

 
(3) Sofern das Abwasser keine gefährlichen Stoffe (§ 

7a Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes) beinhaltet, 
können Einleitungen im Einzugsgebiet von Flusskläran-
lagen übergangsweise erlaubt werden, wenn durch die 
wasserrechtliche Genehmigung für die Flusskläranlage 
sichergestellt ist, dass die Anforderungen nach § 7a des 
Wasserhaushaltsgesetzes am Ablauf der Flusskläranla-
ge eingehalten werden. 

 

 
e) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 
 
„(4) 1Werden in der Verordnung nach § 7a des Was-
serhaushaltsgesetzes für einen Herkunftsbereich  
allgemeine Anforderungen, Anforderungen an das 
Abwasser vor Vermischung und Anforderungen an den 
Ort des Anfalls gestellt, kann die zuständige Behörde 
die Vorlage eines Abwasserkatasters und eines Nach-
weises über die Einhaltung des maßgeblichen Standes 
der Technik durch einen unabhängigen Sachverstän-
digen verlangen. 2Satz 1 gilt entsprechend für den Fall, 
dass nachträgliche Anforderungen an eine vorhandene 
Einleitung zu stellen sind.“ 
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§ 53 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„(1) 1Die Gemeinden haben das auf ihrem Gebiet an-
fallende Abwasser gemäß § 18a des Wasserhaus-
haltsgesetzes zu beseitigen. 2Die Verpflichtung der 
Gemeinden zur Abwasserbeseitigung umfasst insbe-
sondere 
 
1. die Planung der abwassertechnischen Erschlie-

ßung von Grundstücken, deren Bebaubarkeit 
nach Maßgabe des Baugesetzbuches durch ei-
nen Bebauungsplan, einen Vorhaben- und Er-
schließungsplan oder eine Klarstellungs-, Ent-
wicklungs- und Ergänzungssatzung begründet 
worden ist,  

2. das Sammeln und das Fortleiten des auf einem 
Grundstück anfallenden Abwassers sowie die 
Aufstellung und Fortschreibung von Plänen nach 
§ 58 Abs.1 Sätze 4 und 5, 

3. das Behandeln und die Einleitung des nach Nr. 2 
übernommenen Abwassers sowie die Aufberei-
tung des durch die Abwasserbehandlung anfal-
lenden Klärschlamms für seine ordnungsgemäße 
Verwertung oder Beseitigung, 

4. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweite-
rung oder die Anpassung der für die Abwasser-
beseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwen-
digen Anlagen an die Anforderungen des § 18b 
des Wasserhaushaltsgesetzes und des § 57 die-
ses Gesetzes, 

 
5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinklär-

anlagen anfallenden Schlamms und dessen Auf-
bereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung 
oder Beseitigung,  

 
6. die Überwachung von Abwasserbehandlungsan-

lagen im Falle des Absatzes 4 sowie die Überwa-
chung der Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser im Falle des Absatzes 3a und 6, 

7. die Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes 
nach Maßgabe des Absatzes 1a. 

 
3Die Gemeinden können sich zur Erfüllung ihrer Ab-
wasserbeseitigungspflicht nach Satz 2 Dritter bedie-
nen.“ 
 

 
§ 53 

Pflicht zur Abwasserbeseitigung 
(Zu § 18 a WHG) 

 
(1) 1Die Gemeinden haben das auf ihrem Gebiet an-

fallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendi-
gen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben, soweit 
nicht nach den folgenden Vorschriften andere zur Ab-
wasserbeseitigung verpflichtet sind oder ein für verbind-
lich erklärter Abwasserbeseitigungsplan andere zur Ab-
wasserbeseitigung verpflichtete Träger ausweist. 2Die 
Verpflichtung der Gemeinden zur Abwasserbeseitigung 
umfasst auch das Einsammeln und Abfahren des in 
Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und dessen 
Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Beseitigung. 
3Soweit dies noch erforderlich ist, haben die Gemeinden 
die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen 
Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforde-
rungen der § 18 b des Wasserhaushaltsgesetzes und § 
57 dieses Gesetzes anzupassen. 4Die Gemeinden legen 
der zuständigen Behörde eine Übersicht über den Stand 
der öffentlichen Abwasserbeseitigung sowie über die 
zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der nach 
Satz 1 noch erforderlichen Maßnahmen vor (Abwasser-
beseitigungskonzept). 5Das Abwasserbeseitigungs-
konzept ist jeweils im Abstand von fünf Jahren erneut 
vorzulegen. 6Es wird von der Gemeinde erarbeitet, im 
Gebiet von Abwasserverbänden im Benehmen mit dem 
Abwasserverband. 7Die vom Abwasserverband gemäß § 
54 Abs. 1 als Verbandsunternehmen übernommenen 
Maßnahmen sind nachrichtlich auszuweisen. 8Das Minis-
terium bestimmt durch Verwaltungsvorschrift, welche 
Angaben in das Abwasserbeseitigungskonzept zwingend 
aufzunehmen sind und in welcher Form sie dargestellt 
werden. 9Die zuständige Behörde kann zur Durchführung 
einzelner nach Satz 3 erforderlicher Maßnahmen ange-
messene Fristen setzen, wenn solche Maßnahmen im 
Abwasserbeseitigungskonzept nicht oder erst nach Ab-
lauf unangemessen langer Zeiträume vorgesehen sind 
oder wenn die Gemeinde ohne zwingenden Grund die 
Durchführung von im Abwasserbeseitigungskonzept 
vorgesehenen Maßnahmen verzögert. 
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b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 1a und 1b 
eingefügt: 

„(1a) 1Mit dem Abwasserbeseitigungskonzept nach 
Absatz 1 Nr. 7 legen die Gemeinden der zuständigen 
Behörde eine Übersicht über den Stand der öffentli-
chen Abwasserbeseitigung sowie über die zeitliche 
Abfolge und die geschätzten Kosten der noch erforder-
lichen Maßnahmen vor. 2Das Abwasserbeseitigungs-
konzept ist jeweils im Abstand von sechs Jahren er-
neut vorzulegen. 3Es wird von der Gemeinde erarbei-
tet, im Gebiet von Abwasserverbänden im Benehmen 
mit dem Abwasserverband. 4Die vom Abwasserver-
band gemäß § 54 Abs. 1 und 5 übernommenen Maß-
nahmen sind nachrichtlich auszuweisen. 5Die oberste 
Wasserbehörde bestimmt durch Verwaltungsvorschrift, 
welche Angaben in das Abwasserbeseitigungskonzept 
zwingend aufzunehmen sind und in welcher Form sie 
dargestellt werden. 6Die zuständige Behörde kann zur 
Erreichung der sich aus § 2 Ziele sowie aus einem 
Maßnahmenprogramm nach §§ 2d und 2e ergebenden 
Anforderungen Fristen setzen, wenn die Gemeinde 
ohne zwingenden Grund die Durchführung von Maß-
nahmen verzögert, die im Abwasserbeseitigungskon-
zept vorgesehen sind. 
 
(1b) Abwasser ist von dem Nutzungsberechtigten des 
Grundstücks, auf dem das Abwasser anfällt, der Ge-
meinde zu überlassen, soweit nicht nach den folgen-
den Vorschriften der Nutzungsberechtigte selbst oder 
andere zur Abwasserbeseitigung verpflichtet sind.“ 
 

 

  
(2) Werden einem Indirekteinleiter Maßnahmen der 

Abwasserbeseitigung auferlegt, ist er insoweit abwasser-
beseitigungspflichtig. 

 
 
(3) Zur Beseitigung von Niederschlagswasser, wel-

ches von Straßenoberflächen außerhalb im Zusammen-
hang bebauter Ortsteile anfällt, ist der Träger der Stra-
ßenbaulast verpflichtet. 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 
 
"(3a) 1Zur Beseitigung von Niederschlagswasser nach 
§ 51a Abs. 1 ist der Nutzungsberechtigte des Grund-
stücks verpflichtet, wenn gegenüber der zuständigen 
Behörde nachgewiesen ist, dass das Niederschlags-
wasser gemeinwohlverträglich auf dem Grundstück 
versickert oder ortsnah in ein Gewässer eingeleitet 
werden kann und die Gemeinde ihn vom Anschluss- 
und Benutzungszwang freigestellt hat. 2Der Nachweis 
der Gemeinwohlverträglichkeit ist von der Gemeinde 
unter Berücksichtigung der Entwicklung der Grund-
wasserstände zu führen, wenn die Bebaubarkeit des 
Grundstückes nach dem 1.1.1996 durch einen Bebau-
ungsplan, einen Vorhabens- und Erschließungsplan 
oder eine baurechtliche Satzung begründet worden ist. 
3Im Übrigen ist der Nachweis durch den Nutzungsbe-
rechtigten des Grundstücks zu führen. 4Im Falle des 
Satzes 2 ist der Nachweis der zuständigen Behörde 
rechtzeitig vor der Bebauung der Grundstücke mit der 
Planung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 58 Abs. 1 vorzule-
gen.  
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d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

bb) Satz 4 (alt) wird Satz 2. 

(4) 1Die zuständige Behörde kann die Gemeinde auf 
ihren Antrag widerruflich ganz oder teilweise von der 
Pflicht zur Abwasserbeseitigung für Grundstücke außer-
halb im Zusammenhang bebauter Ortsteile freistellen 
und diese Pflicht auf die Nutzungsberechtigten der 
Grundstücke übertragen, wenn eine Übernahme des 
Abwassers wegen technischer Schwierigkeiten oder 
wegen eines unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht 
angezeigt ist, das Wohl der Allgemeinheit der gesonder-
ten Abwasserbeseitigung nicht entgegensteht und der 
Nutzungsberechtigte eine Abwasserbehandlungsanlage 
betreibt, die den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entspricht. 2Die Pflicht zur Überwachung der 
Anlage verbleibt bei der Gemeinde. 3Hierbei kann sie 
sich der Hilfe Dritter bedienen. 4Die zuständige Behörde 
kann auf Antrag der Gemeinde darüber hinaus bei land-
wirtschaftlichen Betrieben dem Nutzungsberechtigten der 
Grundstücke die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten 
des anfallenden Schlamms übertragen, wenn die 
Schlammbehandlung in einer Kleinkläranlage den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik entspricht und der 
Schlamm auf eigenbewirtschaftete Ackerflächen unter 
Beachtung der geltenden abfallrechtlichen und boden-
schutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht wird. 

 

e) In Absatz 4a wird die Angabe „Absätze 1 und 4" 
ersetzt durch die Angabe „Absatz 1". 

(4a) Zum Zweck der Erfüllung der Abwasserbeseiti-
gungspflicht nach den Absätzen 1 und 4 gilt für die Be-
diensteten der Gemeinde und die mit Berechtigungsaus-
weis versehenen Beauftragten der Gemeinde § 117 
entsprechend. 

 
 
f) In Absatz 5 werden in den Sätzen 1 und 2 jeweils die 
Wörter "für die Erlaubnis der Einleitung" gestrichen. 
 

 
(5) 1Die für die Erlaubnis der Einleitung zuständige Be-
hörde kann die Gemeinde auf ihren Antrag widerruflich 
ganz oder teilweise von der Pflicht zur Beseitigung von 
Abwasser aus gewerblichen Betrieben, einschließlich der 
von diesen genutzten Flächen und aus anderen Anlagen 
freistellen und diese Pflicht auf den gewerblichen Betrieb 
oder den Betreiber der Anlage übertragen, soweit das 
Abwasser zur gemeinsamen Fortleitung oder Behand-
lung in einer öffentlichen Abwasseranlage ungeeignet ist 
oder zweckmäßiger getrennt beseitigt wird. 2Unter den 
gleichen Voraussetzungen kann die für die Erlaubnis der 
Einleitung zuständige Behörde nach Anhörung der Ge-
meinde die Pflicht zur Abwasserbeseitigung ganz oder 
teilweise einem Gewerbebetrieb oder dem Betreiber der 
Anlage auf seinen Antrag widerruflich übertragen. 3Im 
Gebiet eines Abwasserverbandes ist dieser zu beteiligen. 
4§ 54 Abs. 4 bleibt unberührt. 5Sollen kommunales Ab-
wasser und Abwasser aus einem gewerblichen Betrieb 
gemeinsam behandelt werden, kann die zuständige 
Behörde die Abwasserbehandlung mit Zustimmung der 
betroffenen Gemeinde und des gewerblichen Betriebes 
auf diesen übertragen, wenn die Abwasserbehandlung 
durch den gewerblichen Betrieb zweckmäßiger ist. 
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(6) 1Abwasserbeseitigungspflichtige können sich mit 

Genehmigung der zuständigen Behörde zur gemeinsa-
men Durchführung der Abwasserbeseitigung zusam-
menschließen. 2Sie sind zur gemeinsamen Durchführung 
verpflichtet, wenn anders die Abwasserbeseitigung nicht 
ordnungsgemäß durchgeführt werden kann oder wenn 
die gemeinsame Durchführung zweckmäßiger ist. 3Dies 
ist insbesondere der Fall, wenn durch die gemeinsame 
Durchführung 
a) eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, 

insbesondere eine Gewässerverunreinigung ver-
mieden oder verringert, 
oder 

b) die Abwasserbeseitigung insgesamt wirtschaftlicher 
gestaltet werden kann. 

 
 

(7) Obliegt die Abwasserbeseitigungspflicht nicht ei-
ner öffentlich-rechtlichen Körperschaft, hält die zu-
ständigen Behörde den Verpflichteten zur Erfüllung sei-
ner Pflicht an. 

 
In § 53a wird folgender Satz 3 angefügt: 
 
„Für den Zeitpunkt der Übernahme sind die in dem 
unbeanstandeten Abwasserbeseitigungskonzept der 
Gemeinde genannten Fristen maßgeblich.“ 

 
§ 53 a 

Übergangsregelung 
 

Kann die Gemeinde das Abwasser aus einem Gewerbe-
betrieb, einer anderen Anlage oder das Abwasser, das 
auf Grundstücken anfällt, in Erfüllung der ihr nach § 53 
Abs. 1 insgesamt obliegenden Verpflichtungen erst spä-
ter übernehmen, hat bis zur Übernahme derjenige das 
Abwasser zu beseitigen und die für die Zwischenzeit 
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, 
bei dem das Abwasser anfällt. Ihm können die dafür er-
forderlichen Genehmigungen erteilt und die Abwasser-
einleitung erlaubt werden, bis die Übernahme des Ab-
wassers durch die Gemeinde erfolgt. 

 
 
Nach § 53a werden folgende §§ 53b und 53c einge-
fügt: 

 
„§ 53b 

Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf 
Anstalten des öffentlichen Rechts 

(zu § 18a WHG) 
 
1Überträgt eine Gemeinde Aufgaben der Abwasserbe-
seitigung auf eine von ihr nach § 114a der Gemeinde-
ordnung errichteten Anstalt des öffentlichen Rechts, 
wird die Anstalt im Umfang der ihr übertragenen Auf-
gaben abwasserbeseitigungspflichtig. 2Die Pflichten 
nach § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 7 verbleiben bei der Ge-
meinde. 3Die Übertragung ist der zuständigen Behörde 
anzuzeigen.“ 
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§ 53c 

Umlage von Kosten der Abwasserbeseitigung 
 
1Die Erhebung von Benutzungsgebühren durch die 
Gemeinden erfolgt auf der Grundlage des Kommunal-
abgabengesetzes mit der Maßgabe, dass zu den an-
satzfähigen Kosten alle Aufwendungen gehören, die 
den Gemeinden durch die Wahrnehmung ihrer Pflich-
ten nach § 53 entstehen. 2Zu den ansatzfähigen Kos-
ten gehören auch die Beratung der Anschlussnehmer 
im Zusammenhang mit dem Anschluss ihres Grund-
stücks an die öffentliche Abwasseranlage. 3Bei der 
Gebührenbemessung sollen wirksame Anreize zum 
sparsamen Umgang mit Wasser und zur Nutzung von 
Regenwasser geschaffen werden.“ 
 

 

 
 
 

§ 54 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 wird Satz 4 aufgehoben. 

 
§ 54 

Abwasserbeseitigungspflicht im Gebiet von Abwasser-
verbänden 

(Zu § 18 a WHG) 
 
(1) 1Im Gebiet eines Abwasserverbandes obliegt für 

Abwasseranlagen, die für mehr als fünfhundert Einwoh-
ner bemessen sind, dem Verband 
1. die Übernahme, Behandlung und Einleitung von 

Schmutzwasser oder mit Niederschlagswasser ver-
mischtem Schmutzwasser, 

2. die Rückhaltung von Abwasser aus öffentlichen 
Kanalisationen in dazu bestimmten Sonderbauwer-
ken, sofern das Abwasser vom Verband gemäß 
Nummer 1 zu behandeln ist. 

2Soweit dies noch erforderlich ist, hat der Verband die 
dazu notwendigen Anlagen in angemessenen Zeiträu-
men zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen 
des § 18 b des Wasserhaushaltsgesetzes und des § 57 
dieses Gesetzes anzupassen. 3In Einzelfällen kann die 
zuständige Behörde im Einvernehmen mit dem Verband 
und der betroffenen Gemeinde bestimmen, daß Pflichten 
des Satzes 1 ganz oder teilweise der Gemeinde oblie-
gen, sofern deren Erfüllung durch die Gemeinde zweck-
mäßiger ist. 4§ 53 Abs. 5 Satz 3 gilt entsprechend. 

 

 (2) Soweit Aufgaben, die dem Verband nach Absatz 
1 obliegen, von einem bisher dazu Verpflichteten wahr-
genommen werden, hat dieser die Aufgaben weiter zu 
erfüllen, bis der Verband sie übernimmt. 

 
 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „vor“ das Wort „(Ab-
wasserbeseitigungskonzept)“ angefügt. 
 
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„§ 53 Abs. 1a Sätze 2, 5 und 6 gelten entsprechend.“ 
 
 

(3) 1Der Abwasserverband legt der zuständigen Be-
hörde für die Gemeindegebiete innerhalb des Verbands-
gebietes im Benehmen mit den betroffenen Gemeinden 
eine Übersicht über die zeitliche Abfolge und die ge-
schätzten Kosten der nach Absatz 1 Satz 2 noch erfor-
derlichen Maßnahmen vor. 2§  53 Abs. 1 Sätze 5 und 9 
gelten entsprechend. 3Die Vorschriften über die Ver-
bandsaufsicht bleiben unberührt. 
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c) Absatz 4 wird  wie folgt geändert:  
 
aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Die Übernahme bedarf der Zustimmung des Dritten 
und der Gemeinde als die für die Regelung des An-
schluss- und Benutzungszwanges zuständige öffent-
lichrechtliche Körperschaft.“ 
 
bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
„Sie ist der zuständigen Behörde anzuzeigen.“ 
 

 
(4) Abwasserverbände sind an Stelle Dritter zu weite-

ren Maßnahmen der Abwasserbeseitigung berechtigt 
und verpflichtet, soweit und solange sie diese als Ver-
bandsunternehmen übernehmen. 2Die Übernahme be-
darf der Zustimmung der sonst zur Abwasserbeseitigung 
Verpflichteten.  

d) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 bis 7 
angefügt: 

„(5) 1Ein Abwasserverband kann über die verbindli-
chen Aufgaben des § 54 Abs. 1 hinaus von einer Ge-
bietskörperschaft oder einem öffentlich-rechtlichen 
Zweckverband die Aufgabe des Sammelns und Fortlei-
tens des Abwassers nach Maßgabe verbandsrechtli-
cher Bestimmungen übernehmen. 2Die für die Aufga-
benübernahme notwendigen Anlagen (Kanalisations-
netz) müssen errichtet und in einem Bestandsplan 
nach § 58 Abs. 1 erfasst sein. 3Vor der Übernahme ist 
ein Nachweis über den Investitionsbedarf zur Sanie-
rung der dem Kanalisationsnetz zugehörigen Abwas-
seranlagen und über die zeitliche Abfolge der erforder-
lichen Sanierungsmaßnahmen zu erstellen. 4Der 
Nachweis ist der zuständigen Behörde vorzulegen.  

(6) 1Mit der verbandrechtlichen Genehmigung geht die 
Abwasserbeseitigungspflicht hinsichtlich der Aufgaben 
des § 53 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2 und 4 auf den Abwas-
serverband über. 2Das Recht der Gemeinde zur Rege-
lung des Anschluss- und Benutzungszwanges und der 
Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen bleibt 
unberührt.  

(7) Die Aufgaben nach Absatz 1 sowie die nach Absät-
zen 4 und 5 übernommenen Aufgaben sind als Ver-
bandsunternehmen vom Abwasserverband selbst 
durchzuführen.“ 
 

 

 
§ 55 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 55 
Ausgleichszahlungen 

 
Sind zugunsten eines Unternehmens der Wasser-
versorgung, der Wasserkraftnutzung oder vergleichba-
rer Unternehmen besondere Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung vorgesehen, hat die zuständige Behör-
de eine pauschale Ausgleichszahlung festzusetzen, 
die das Unternehmen dem Abwasserbesei-
tigungspflichtigen zum Ausgleich für den erhöhten 
Aufwand zu zahlen hat.“ 
 
 

 
§ 55 

Inhalt des Abwasserbeseitigungsplans 
(Zu § 18 a WHG) 

(1) Im Abwasserbeseitigungsplan sind neben den 
Angaben nach § 18 a Abs. 3 Satz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes auch die Gewässerabschnitte auszuwei-
sen, in die eingeleitet werden soll. Für Errichtung und 
Inbetriebnahme von Abwasseranlagen können Fristen 
festgelegt werden. 

(2) Sind zugunsten eines Unternehmens der Wasser-
versorgung, der Wasserkraftnutzung oder vergleichbarer 
Unternehmen besondere Maßnahmen der Abwasserbe-
seitigung vorgesehen, ist im Abwasserbeseitigungsplan 
eine pauschale Ausgleichszahlung festzusetzen, die das 
Unternehmen der oder dem Abwasserbesei-
tigungspflichtigen zum Ausgleich für den erhöhten Auf-
wand zu zahlen hat. Soweit ein Abwas-
serbeseitigungsplan nicht aufgestellt ist, kann die zu-
ständige Behörde entsprechend Satz 1 im Einzelfall pau-
schale Ausgleichszahlungen für besondere Maßnahmen 
festsetzen. 
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§ 56 wird aufgehoben. 

 
§ 56 

Aufstellen des Abwasserbeseitigungsplans, 
Verbindlichkeit 

(Zu § 18 a WHG) 
 

(1) Die zuständige Behörde legt die Planungsräume 
fest, für die Abwasserbeseitigungspläne aufzustellen 
sind. Sie hat dabei insbesondere solche Räume zu be-
rücksichtigen, in denen über den Erlaß einer Schutzge-
bietsverordnung hinaus besondere Maßnahmen der 
Abwasserbeseitigung zugunsten eines Unternehmens 
der Wassergewinnung für die Wasserversorgung erfor-
derlich sind. 

(2) Die Gemeinden erarbeiten die Pläne im Beneh-
men mit der zuständigen Behörde sowie mit den zur Ab-
wasserbeseitigung Verpflichteten, bei denen mehr als 
zweihundert Kubikmeter Abwasser je zwei Stunden an-
fällt, und den Unternehmern der Wassergewinnung für 
die öffentliche Wasserversorgung. Die zuständige Be-
hörde kann dafür Fristen setzen und nach deren Ablauf 
die Pläne selbst erarbeiten. Die Pläne werden von der 
zuständigen Behörde nach Anhörung der im Plan vorge-
sehenen Abwasserbeseitigungspflichtigen durch ord-
nungsbehördliche Verordnung aufgestellt; von der Anhö-
rung können die Abwasserbeseitigungspflichtigen aus-
genommen werden, die nicht mehr als ein Kubikmeter 
Abwasser je zwei Stunden zu beseitigen haben. 

(3) Umfaßt ein Planungsraum mehrere Gemeinden, 
haben sie den Abwasserbeseitigungsplan gemeinsam zu 
erarbeiten. 

(4) Im Gebiet von Abwasserverbänden erarbeiten 
diese die Pläne. Zur Aufstellung des Abwasserbeseiti-
gungsplans bedarf die zuständige Behörde in diesem 
Fall des Einvernehmens der Aufsichtsbehörde des Ab-
wasserverbandes; zur Durchführung des Abwasserbesei-
tigungsplans ist die aufsichtsbehördliche Genehmigung 
des Unternehmens nicht erforderlich. Absatz 2 Satz 2 gilt 
sinngemäß. 

(5) Abwasserbeseitigungspläne können im Verfahren 
der Absätze 2 bis 4 geändert und ergänzt werden. 

(6) Die Festlegungen in den Plänen sind verbindlich. 
Die nach § 53 Abs. 3 und 4 getroffenen Ausnahmere-
gelungen sind zu berücksichtigen. 

 
 
 
§ 57 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden die Wörter „vom Ministerium“ 

durch die Wörter „von der obersten Wasserbehör-
de“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 2 werden die Wörter „dem Ministerium für 

Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport“ durch 
die Wörter „der obersten Bauaufsichtsbehörde“ 
ersetzt. 

 
 

 
§ 57 

Bau und Betrieb von Abwasseranlagen 
(Zu § 18 b WHG) 

 
(1) 1Die gemäß § 18 b Abs. 1 des Wasserhaushalts-

gesetzes für die Errichtung und den Betrieb von Abwas-
seranlagen jeweils in Betracht kommenden Regeln der 
Technik sind insbesondere die technischen Bestimmun-
gen für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von 
Abwasseranlagen, die vom Ministerium durch Bekannt-
gabe im Ministerialblatt eingeführt werden. 2Berühren sie 
bauaufsichtliche Belange, werden sie im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur 
und Sport eingeführt. 

 
 
b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 52 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.“  

(2) Entsprechen vorhandene Abwasseranlagen nicht 
den Anforderungen nach § 18 b Abs. 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes und nach Absatz 1 dieser Vorschrift, 
hat sie der Unternehmer innerhalb einer angemessenen 
Frist diesen Anforderungen anzupassen. 
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(3) Abwasserbehandlungsanlagen sind nach den 

hierfür jeweils in Betracht kommenden Regeln der Tech-
nik so zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, daß 
sie geeignet sind, die in der Erlaubnis zur Einleitung oder 
in der Genehmigung zur Indirekteinleitung festgelegten 
Werte, mindestens jedoch die den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik entsprechenden Werte, im 
Ablauf einzuhalten. Zur Unterhaltung der Anlagen gehö-
ren insbesondere die notwendigen Vorkehrungen, um 
Störungen im Betrieb der Anlage und Reparaturen, die 
die Ablaufwerte verschlechtern, vorzubeugen. Treten 
gleichwohl Betriebsstörungen ein, die zur Überschreitung 
von Überwachungswerten geführt haben, oder sind Re-
paraturen unvermeidlich, die eine Überschreitung be-
fürchten lassen, hat der Betreiber die notwendigen Maß-
nahmen zu treffen, um die nachteiligen Auswirkungen 
nach Dauer und Umfang möglichst gering zu halten und 
Wiederholungen möglichst zu vermeiden. Er ist verpflich-
tet, die zuständige Behörde über solche Reparaturen 
rechtzeitig, sowie über Ursache, Art, Auswirkungen und 
voraussichtliche Dauer solcher Betriebsstörungen unver-
züglich zu unterrichten. Er hat auch anzugeben, welche 
Maßnahmen er nach den Sätzen 2 und 3 getroffen hat 
und noch treffen wird. Der Betrieb und die Unterhaltung 
von Abwasserbehandlungsanlagen sind durch Personal 
mit der erforderlichen beruflichen Qualifikation sicherzu-
stellen. 

 
 
§ 58 wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Überschrift des § 58 wird wie folgt gefasst: 
"Anzeige und Genehmigung von Abwasseranlagen" 
 
b) In Absatz 1 Satz 7 werden die Wörter „Das Ministe-
rium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft“ 
durch die Wörter „Die oberste Wasserbehörde“ ersetzt. 
 
 

 
§ 58 

Genehmigung von Abwasseranlagen 

 
(1) 1Die Planung zur Erstellung oder wesentlichen 

Veränderung sowie der Betrieb von Kanalisationsnetzen 
für die öffentliche Abwasserbeseitigung oder die private 
Abwasserbeseitigung von befestigten Flächen, die grö-
ßer als drei Hektar sind, sind der zuständigen Behörde 
anzuzeigen. 2Diese kann im Hinblick auf die Erstellung 
oder wesentliche Veränderung der Planung sowie den 
Betrieb Regelungen treffen, um nachteilige Beeinträchti-
gungen des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten oder 
auszugleichen oder um sicherzustellen, dass die Abwas-
seranlagen nach § 18 b Abs.1 des Wasserhaushaltsge-
setzes und nach § 57 Abs. 1 errichtet und betrieben 
werden können. 3Die Regelungen hat die zuständige 
Behörde innerhalb von drei Monaten nach Eingang der 
Anzeige zu treffen. 4Für bestehende Kanalisationsnetze 
haben die Betreiber einen Bestandsplan über die Ab-
wasseranlagen und einen Plan über deren Betrieb auf-
zustellen. 5Die Pläne sind fortzuschreiben. 6Sie sind der 
zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 7Das 
Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
Regelungen über Art und Inhalt der vorzulegenden Un-
terlagen für die Anzeige, den Bestandsplan und den Plan 
über den Betrieb zu treffen. 
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c) In Absatz 2 Satz6 Nr. 2 werden die Wörter „des 

Ministeriums“ durch die Wörter „der obersten Was-
serbehörde“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 
Sätze 7 bis 9 werden durch das Gesetz zur Umset-
zung der UVP-Änderungsrichtlinie im Land Nordrhein-
Westfalen aufgehoben (Landtags-Drs. 13/4784 vom 
09.01.2004) 
 
 

 
(2) 1Bau, Betrieb und wesentliche Änderung einer Ab-

wasserbehandlungsanlage bedürfen der Genehmigung 
durch die zuständige Behörde. 2Werden genehmigungs-
pflichtige Abwasserbehandlungsanlagen serienmäßig 
hergestellt, können sie der Bauart nach zugelassen wer-
den. 3Die Bauartzulassung kann inhaltlich beschränkt, 
befristet und mit Nebenbestimmungen verbunden wer-
den. 4Bauartzulassungen aus dem übrigen Bundesgebiet 
gelten auch in Nordrhein-Westfalen.5Für diese Anlagen 
entfällt die Genehmigungspflicht. 6Keiner Genehmigung 
bedürfen Abwasserbehandlungsanlagen oder Teile von 
ihnen, 
1. die wegen ihrer einfachen Bauart oder wegen nicht 

zu erwartender nachteiliger Auswirkungen auf die 
Abwasserbeseitigung in einer Rechtsverordnung des 
Ministeriums festgelegt sind, 

2. die nach den Vorschriften des Bauproduktengeset-
zes vom 10. August 1992 (BGBl. I S. 1495) zur Um-
setzung von Richtlinien der Europäischen Gemein-
schaft, deren Regelungen über die Brauchbarkeit 
auch Anforderungen zum Schutz der Gewässer um-
fassen, in den Verkehr gebracht werden dürfen und 
das Zeichen der Europäischen Gemeinschaft 
(CE-Zeichen) tragen und dieses Zeichen die in bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften festgelegten Klas-
sen und Leistungsstufen ausweist, 

3. bei denen nach den bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften über die Verwendung von Bauprodukten 
auch die Einhaltung der wasserrechtlichen An-
forderungen sichergestellt ist. 

 
7Das Genehmigungsverfahren für Bau und Betrieb einer 
Abwasserbehandlungsanlage muss den Anforderungen 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Lande Nordrhein-Westfalen entsprechen, sofern die 
Abwasserbehandlungsanlage für organisch belastetes 
Abwasser von mehr als 3000 kg/d BSB

5
 (roh) oder für 

anorganisch belastetes Abwasser von mehr als 1500 
Kubikmeter Abwasser in zwei Stunden (ausgenommen 
Kühlwasser) ausgelegt ist. 8Die Genehmigung schließt 
die Genehmigung nach § 60 Abs. 1 der Landesbauord-
nung und die Zustimmung nach § 75 der Landesbauord-
nung ein; § 60 Abs. 2 der Landesbauordnung bleibt un-
berührt. 9Das Verfahren für die wesentliche Änderung 
einer Abwasserbehandlungsanlage muß den Anforde-
rungen des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen ent-
sprechen, wenn durch die bauliche Veränderung der 
Anlage oder durch die damit verbundene Änderung des 
Betriebes nachteilige Auswirkungen erheblicher Art auf 
1. Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 

Klima und Landschaft einschließlich der Wechsel-
wirkungen, 

2. Kultur- und sonstige Sachgütereintreten können. 
 

  
(3) Die Genehmigung darf nur versagt oder mit Ne-

benbestimmungen verbunden werden, wenn das Wohl 
der Allgemeinheit es erfordert. Leitet der Betreiber der 
Abwasserbehandlungsanlage das Abwasser in eine öf-
fentliche Kanalisation ein, ohne daß er dafür einer Ge-
nehmigung nach § 59 bedarf, kann ihm aufgegeben wer-
den, bestimmte Werte im Ablauf der Anlage einzuhalten. 
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d) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 
angefügt: 
 
„(4) 1Für Anlagen nach Absatz 2 ist bei Baubeginn der 
zuständigen Behörde vorzulegen 
1. einen Nachweis über die Schallschutz, der von 

einer oder einem staatlich anerkannten Sachver-
ständigen nach § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Lan-
desbauordnung aufgestellt oder geprüft sein 
muss, 

2. einen Nachweis über die Standsicherheit, der von 
einer oder einem staatlich anerkannten Sachver-
ständigen nach § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Lan-
desbauordnung geprüft sein muss,  

3. eine Bescheinigung einer oder einem staatlich 
anerkannten Sachverständigen nach § 85 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 der Landesbauordnung, dass die 
Abwasserbehandlungsanlage den Anforderungen 
an den Brandschutz einspricht.  

 
2Die zuständige Behörde kann zulassen, dass die 
Nachweise und die Bescheinigung nach Satz 1 nicht 
von staatlich anerkannten Sachverständigen aufge-
stellt und geprüft sein müssen. 3Auf die Vorlage der 
Nachweise und der Bescheinigung nach Satz 1 kann 
im Einzelfall verzichtet werden. 4Mit Vorlage der Nach-
weise und der Bescheinigung wird vermutet, dass die 
bauaufsichtlichen Anforderungen insoweit erfüllt sind.  
 
(5) 1Soweit Einrichtungen der Abwasserbehandlungs-
anlage Teile auch  Gebäude im Sinne des § 2 Abs. 2 
der Landesbauordnung sind, schließt die wasserrecht-
liche Genehmigung die Genehmigung nach § 63 Abs. 
1 sowie eine Zustimmung nach § 80 der Landesbau-
ordnung ein. 2Die für die Genehmigung nach § 58 Abs. 
2 zuständige Behörde beteiligt die zuständige Bauauf-
sichtsbehörde hinsichtlich der in § 68 Abs. 1 Satz 4 der 
Landesbauordnung genannten Vorschriften.“ 
 

 

 
§ 59 wird wie folgt gefasst: 

 
„§ 59 

Indirekteinleitungen in öffentliche Abwasseranlagen 
 
(1) Das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwas-
seranlagen (Indirekteinleitung) bedarf der  Genehmi-
gung der zuständigen Behörde, soweit in einer 
Rechtsverordnung nach § 7a des Wasserhaushaltsge-
setzes für den jeweiligen Herkunftsbereich des Ab-
wassers allgemeine Anforderungen, Anforderungen  
vor seiner Vermischung oder für den Ort des Anfalls 
festgelegt sind. 
 
 
 

 
§ 59 

Indirekteinleitungen mit gefährlichen Stoffen 
 
(1) 1Das Ministerium wird ermächtigt, durch ord-

nungsbehördliche Verordnung Anforderungen an die 
Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen (§ 7 a 
Abs. 1 und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes) in öffentli-
che Abwasseranlagen zu stellen. 2Es kann Regelungen 
treffen über 
1. die widerrufliche Genehmigung und die Untersa-

gung von Indirekteinleitungen durch die zuständige 
Behörde, 

2. die Voraussetzungen, unter denen Ausnahmen von 
der Genehmigungspflicht vorgesehen werden kön-
nen, 

3. die Begründung einer Anzeigepflicht gegenüber der 
zuständigen Behörde. 

3Die zuständige Behörde kann im Genehmigungsver-
fahren widerruflich zulassen, daß bereits vor Erteilung 
der Genehmigung die Einleitung in eine öffentliche Ab-
wasseranlage erfolgen kann, wenn mit einer Entschei-
dung zugunsten des Antragstellers gerechnet werden 
kann. 4Die Genehmigung kann befristet und mit Bedin-
gungen und Auflagen verbunden werden. 
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(2)1Die Genehmigung ist widerruflich. 2Sie kann befris-
tet und mit Bedingungen und Auflagen verbunden 
werden. 3§ 4 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt ent-
sprechend. 4Die zuständige Behörde kann im Geneh-
migungsverfahren widerruflich zulassen, dass bereits 
vor Erteilung der Genehmigung die Einleitung in eine 
öffentliche Abwasseranlage erfolgen kann, wenn mit 
einer Entscheidung zugunsten des Antragstellers ge-
rechnet werden kann. 
 

 
(2) 1In der Genehmigung sind dem Stand der Technik 

entsprechende Anforderungen an die Indirekteinleitung 
festzulegen, sofern nicht die Genehmigung zu versagen 
ist, oder in entsprechender Anwendung von § 6 des 
Wasserhaushaltsgesetzes schärfere Anforderungen zu 
stellen sind. 2Satz 1 gilt nicht, soweit eine Reduzierung 
der Schadstofffracht entsprechend den Anforderungen 
des § 7a Abs. 1 Satz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes in 
einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage unter 
Berücksichtigung der Benutzungsbedingungen und Auf-
lagen für die Anlage und die Einleitung des Abwassers 
gewährleistet ist. 3Dem Indirekteinleiter kann insbeson-
dere aufgegeben werden, dem Abwasser bestimmte 
Stoffe ganz fernzuhalten, im Abwasser bestimmte Werte 
einzuhalten, bestimmte Verfahren und Betriebsweisen 
bei der Herstellung von Produkten und bei der Anwen-
dung gefährlicher Stoffe einzuhalten und bestimmte 
Abwasserbehandlungsanlagen zu betreiben. 4Die im 
Abwasser einzuhaltenden Werte können auch für den 
Ort des Anfalls des Abwassers oder für Abwasserströme 
vor einer der Indirekteinleitung vorausgehenden Vermi-
schung des Abwassers festgelegt werden. 5Die Geneh-
migung kann mit weiteren Nebenbestimmungen verbun-
den werden, um nachteilige Wirkungen für das Wohl der 
Allgemeinheit zu verhüten oder auszugleichen. 

 
 
(3) 1Indirekteinleitungen in öffentliche Abwasseranla-
gen dürfen nur genehmigt werden, wenn sie  
1. den für den maßgeblichen Herkunftsbereich nach 

§ 7a des Wasserhaushaltsgesetzes festgelegten 
allgemeinen Anforderungen, Anforderungen an 
das Abwasser vor Vermischung und Anforderun-
gen an den Ort des Anfalls und 

2. den auf der Grundlage des § 2a in einer Verord-
nung festgelegten Umweltqualitätsnormen für den 
Zustand der Gewässer  entsprechen und 

3. Abwasseranlagen errichtet und betrieben werden, 
die die Einhaltung der Anforderungen nach den 
Nrn. 1 und 2 sicherstellen. 

2Die zuständige Behörde kann die Vorlage eines Ab-
wasserkatasters und einen Nachweis der Einhaltung 
des maßgeblichen Standes der Technik durch einen 
unabhängigen Sachverständigen verlangen. 
 

 
(3) Stand der Technik im Sinne dieser Vorschrift ist 

der Entwicklungsstand verfügbarer fortschrittlicher Ver-
fahren, Einrichtungen und Betriebsweisen zur bestmögli-
chen Begrenzung von Emissionen gefährlicher Stoffe im 
Abwasser, ohne daß dadurch die Umwelt in anderer 
Weise schädlicher beeinträchtigt wird. Soweit Indirektein-
leitungen unter den Anwendungsbereich von Verwal-
tungsvorschriften der Bundesregierung nach § 7 a Abs. 1 
des Wasserhaushaltsgesetzes fallen, gelten deren An-
forderungen an gefährliche Stoffe als dem Stand der 
Technik im Sinne dieser Vorschrift entsprechend. 

 
(4) 1Entsprechen vorhandene Indirekteinleitungen nicht 
den Anforderungen nach Absatz 3, hat die zuständige 
Behörde durch nachträgliche Anforderungen und 
Maßnahmen nach § 5 des Wasserhaushaltsgesetzes 
sicherzustellen, dass die Indirekteinleitungen diesen 
Anforderungen entsprechen, sofern sie nicht ganz 
einzustellen sind. 2Vorhandene Einleitungen aus Anla-
gen nach Spalte 1 des Anhangs zur Vierten Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes in der durch das Gesetz zur Umset-
zung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie 
und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz vom 
27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1950) geänderten Fassung 
müssen bis zum 30. Oktober 2007 den Anforderungen 
nach § 7a Abs. 1 Satz 4 des Wasserhaushaltsgeset-
zes entsprechen. 3Unberührt bleiben die in diesem 
Gesetz und in einer auf Grund des § 2a erlassenen 
Verordnung sowie die in Maßnahmenprogrammen 
nach §§ 2d und 2e festgelegten Fristen. 4Absatz 3 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 

 
(4) § 5 des Wasserhaushaltsgesetzes ist entspre-

chend anzuwenden. 
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(5) 1Anstelle der Genehmigung kann durch Rechtsvor-
ordnung für bestimmte Herkunftsbereiche eine Anzei-
gepflicht begründet oder auf eine Genehmigungspflicht 
verzichtet werden. 2Die oberste Wasserbehörde wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Vorausset-
zungen hierfür festzulegen und eine Genehmigungs-
pflicht für weitere Herkunftsbereiche von Abwasser zu 
begründen.  
 

 
(5) Die Betreiber von öffentlichen Abwasseranlagen 

haben ungenehmigte, aber genehmigungspflichtige so-
wie anzeigepflichtige, aber nicht angezeigte Indirektein-
leitungen und Verstöße gegen Anforderungen in einer 
Genehmigung unverzüglich der zuständigen Behörde 
mitzuteilen. 
 

 
(6) 1Die zuständige Behörde legt der obersten Was-
serbehörde erstmalig bis zum 1. Januar 2006 sowie 
anschließend alle sechs Jahre einen Bericht über die 
genehmigungspflichtigen Indirekteinleitungen vor. 2Er 
hat mindestens Angaben über die Art, Herkunft und die 
Mengen des indirekt eingeleiteten Abwassers zu ent-
halten. 3Die oberste Wasserbehörde legt durch Ver-
waltungsvorschrift den Mindestinhalt des Berichtes  
und Ausnahmen von der Berichtspflicht fest.“ 
 

 

 
Nach § 59 wird folgender § 59a eingefügt: 
 

„§ 59a 
Indirekteinleitungen in private Abwasseranlagen 

 
(1) Der Betreiber eines Kanalisationsnetzes für die 
private Abwasserbeseitigung nach § 58 Abs. 1, das 
der Beseitigung von gewerblichem oder industriellem 
Abwasser dient, hat der zuständigen Behörde den 
Wechsel des Nutzungsberechtigten eines an das Ka-
nalisationsnetz angeschlossenen Grundstücks oder 
einer angeschlossenen Betriebseinrichtung anzuzei-
gen, wenn sich die Art, die Menge oder die stoffliche 
Zusammensetzung des Abwassers ändern.  
 
(2) 1Im Falle des Absatz 1 bedarf die Einleitung des 
neuen Nutzers in das private Kanalisationsnetz einer 
Genehmigung der zuständigen Behörde, wenn an die 
Einleitung des Abwassers allgemeine Anforderungen, 
Anforderungen vor Vermischung oder Anforderungen 
an den Ort des Anfalls nach § 7a des Wasserhaus-
haltsgesetzes gestellt sind. 2Im Falle der Genehmigung 
gilt § 53 Abs. 2 entsprechend. 3Auf eine Genehmigung 
kann die zuständige Behörde verzichten, wenn der 
Betreiber nachweist, dass die Einhaltung der Anforde-
rungen durch verbindliche Regelungen mit dem Nut-
zungsberechtigten sichergestellt ist.  
 
(3) Der zuständigen Behörde bleibt vorbehalten, in die 
wasserrechtliche Zulassung für das aus der privaten 
Kanalisation eingeleitete Abwasser Nebenbestimmun-
gen und Begrenzungen zur Sicherstellung des Standes 
der Technik nach § 7a des Wasserhaushaltsgesetzes 
aufzunehmen.“ 
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§ 60 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die oberste Wasserbehörde wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem für das 
Wasserrecht zuständigen Ausschuss des Landtags 
Gruppen von Abwassereinleitern, deren Abwasser 
keiner Behandlung bedarf oder von deren Abwasser-
einleitungen keine erhebliche Beeinträchtigung des 
Wasserhaushalts zu erwarten ist, von dieser Verpflich-
tung zu befreien.“ 

 
§ 60 

Selbstüberwachung von Abwassereinleitungen 
 
(1) 1Wer Abwasser in ein Gewässer einleitet, ist ver-

pflichtet, das Abwasser durch eigenes Personal mit ge-
eigneter Vorbildung zu untersuchen oder auf seine Kos-
ten durch eine von ihm beauftragte geeignete Stelle 
untersuchen zu lassen. 2Das Ministerium wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 
Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz 
des Landtags Gruppen von Abwassereinleitern, deren 
Abwasser keiner Behandlung bedarf oder von deren 
Abwassereinleitungen keine erhebliche Beeinträchtigung 
des Wasserhaushalts zu erwarten ist, von dieser Ver-
pflichtung zu befreien. 

 
 

 
b) In Absatz 2 werden die Wörter „Das Ministerium“ 
durch die Wörter „Die oberste Wasserbehörde“ ersetzt. 

 
(2) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechts-

verordnung Regelungen zu treffen über 
1. die Ermittlung der Abwassermenge, 
2. Häufigkeit, Dauer sowie Art und Umfang der Pro-

beentnahmen, 
3. die Behandlung und Untersuchung der entnomme-

nen Proben insbesondere darüber, welche Merk-
male und Inhaltsstoffe des Abwassers zu untersu-
chen sind, wie bei den Untersuchungen zu verfah-
ren ist und in welcher Art und in welchem Umfang 
die Untersuchungsergebnisse aufzuzeichnen sind. 

 
  

(3) Die für die Erlaubnis der Abwassereinleitung zu-
ständige Behörde kann den Abwassereinleiter von der 
Untersuchungspflicht nach den Absätzen 1 und 2 ganz 
oder teilweise befreien, wenn keine erhebliche Beein-
trächtigung des Wasserhaushalts zu erwarten ist. 

 
(4) Die Untersuchungsergebnisse sind von demjeni-

gen, der die Untersuchung durchgeführt hat, mindestens 
drei Jahre aufzubewahren und auf Anforderung der zu-
ständigen Behörde unmittelbar vorzulegen. 

 
 
 
 
 
§ 60a wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  
 

„Selbstüberwachung von Indirekteinleitungen in Ab-
wasseranlagen“ 

 
b) In Satz 1 werden die Wörter „Wer nach § 59 Ab-
wasser mit gefährlichen Stoffen in eine öffentliche 
Abwasseranlage einleitet“ durch die Wörter „Wer nach 
§§ 59 und 59a Abwasser in eine Abwasseranlage 
einleitet“ ersetzt. 
 

 
§ 60 a 

Selbstüberwachung von Indirekteinleitungen 
mit gefährlichen Stoffen 

 
1Wer nach § 59 Abwasser mit gefährlichen Stoffen in 

eine öffentliche Abwasseranlage einleitet, kann von der 
zuständigen Behörde zur Selbstüberwachung, insbeson-
dere dazu verpflichtet werden, Betriebseinrichtungen und 
Abwasserbehandlungsanlagen nachzuweisen, Aufzeich-
nungen über Betriebsvorgänge und eingesetzte Stoffe zu 
fertigen und das Abwasser durch eine geeignete Stelle 
untersuchen zu lassen. 2Die zuständige Behörde kann 
widerruflich zulassen, dass der Indirekteinleiter die Un-
tersuchungen ganz oder teilweise selbst durchführt. 3Der 
Abwassereinleiter hat die Nachweise, Aufzeichnungen 
und Untersuchungsergebnisse der zuständigen Behörde 
und dem Betreiber der öffentlichen Abwasseranlage in 
den von der zuständigen Behörde bestimmten Zeitab-
ständen ohne besondere Aufforderung regelmäßig vor-
zulegen. 4§ 60 Abs. 2 gilt entsprechend. 
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§ 61 wird wie folgt geändert:  

 
§ 61 

Selbstüberwachung von Abwasseranlagen 

 
(1) Wer eine nach § 58 anzeige- oder genehmigungs-

pflichtige Abwasseranlage betreibt, ist verpflichtet, ihren 
Zustand, ihre Unterhaltung und ihren Betrieb selbst zu 
überwachen und hierüber Aufzeichnungen zu fertigen. 
Die Aufzeichnungen sind mindestens drei Jahre lang 
aufzubewahren und auf Verlangen den zuständigen 
Behörden vorzulegen. § 60 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. Kommt der Betreiber einer Abwasserbehand-
lungsanlage seinen Verpflichtungen nach § 57 Abs. 3 
nicht rechtzeitig nach, kann er von der zuständigen Be-
hörde verpflichtet werden, auf seine Kosten die Anlage 
oder Teile von ihr regelmäßig durch einen geeigneten 
Sachverständigen überprüfen zu lassen. Die zuständige 
Behörde legt dabei Art, Umfang und Häufigkeit der Über-
prüfungen fest. Der Sachverständige hat das Prüfergeb-
nis, insbesondere bei der Überprüfung festgestellte Män-
gel, dem Betreiber, festgestellte Mängel auch der zu-
ständigen Behörde mitzuteilen. Der Betreiber hat die 
Mängel unverzüglich abzustellen und die zuständige 
Behörde darüber zu unterrichten. 

 
 
a) In Absatz 2 werden die Wörter „Das Ministerium“ 
durch die Wörter „Die oberste Wasserbehörde“ ersetzt. 
 
 

 
(2) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechts-

verordnung Regelungen zu treffen über 
1. die vom Betreiber zu beobachtenden Einrichtungen 

und Vorgänge, die Häufigkeit der Beobachtung, die 
Art und den Umfang der zu ermittelnden Betriebs-
kenndaten und die Häufigkeit ihrer Ermittlung sowie 
Art und Umfang der Aufzeichnungen über die Beob-
achtungen und Ermittlungen, 

2. die Verpflichtung des Betreibers, Unterlagen ohne 
besondere Aufforderung regelmäßig vorzulegen, 

3. die ohne besondere wasserbehördliche Anordnung 
von Sachverständigen im Auftrag und auf Kosten 
des Betreibers regelmäßig zu überprüfenden Anla-
gen oder Anlageteile sowie über die Art, den Um-
fang und die Häufigkeit der Überprüfungen. 

 
 
b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„(3) Bei Abwassereinleitungen und Indirekteinleitungen 
nach §§ 59 und 59a kann die zuständige Behörde den 
Einleiter von der Pflicht zur Selbstüberwachung nach 
den Absätzen 1 und 2 ganz oder teilweise befreien, 
wenn keine erhebliche Beeinträchtigung des Wohls der 
Allgemeinheit zu erwarten ist.“  
 

 
(3) 1Bei Abwassereinleitungen kann die zuständige 

Behörde den Abwassereinleiter von der Pflicht zur 
Selbstüberwachung nach den Absätzen 1 und 2 ganz 
oder teilweise befreien, wenn keine erhebliche Beein-
trächtigung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten ist. 
2Bei Indirekteinleitungen mit gefährlichen Stoffen kann 
die dafür zuständige Behörde die Befreiung erteilen. 

 

 
In § 66 wird nach Absatz 7 folgender Absatz 8 ange-
fügt: 
 
„(8) 1Entstehen einer Gemeinde Aufwendungen da-
durch, dass das Abwasser aus einer vorhandenen 
Einleitung der Abwasserbehandlungsanlage einer 
Nachbargemeinde zugeführt wird, können diese Auf-
wendungen nach § 10 Abs. 4 des Abwasserabgaben-
gesetzes von der Nachbargemeinde verrechnet wer-
den. 2Die verrechneten Aufwendungen sind der Ge-
meinde zu erstatten, bei der diese entstanden sind .“  
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 § 69 
Ermitteln auf Grund des wasserrechtliches Bescheides 

(Zu §§ 2, 4, 9 AbwAG) 

(1) Die zuständige Behörde hat in dem die Abwas-
sereinleitung zulassenden oder sie nachträglich be-
schränkenden Bescheid zur Ermittlung der Zahl der 
Schadeinheiten der Schmutzwassereinleitung von Amts 
wegen festzusetzen 

1. die Jahresschmutzwassermenge, 

2. die Überwachungswerte (§ 4 Abs. 1 des Abwasser-
abgabengesetzes). 

Sofern Schmutzwasser und Niederschlagswasser ver-
mischt eingeleitet werden, sind die Jahresschmutzwas-
sermenge für das Schmutzwasser und die Überwa-
chungswerte für das Abwasser (§ 2 Abs. 1 des Abwas-
serabgabengesetzes) festzusetzen. Enthalten bereits 
erteilte Bescheide die nach den Sätzen 1 und 2 erforder-
lichen Angaben nicht, sind die Bescheide nachträglich zu 
ergänzen. Die festgesetzte Jahresschmutzwassermenge 
ist mindestens einmal in fünf Jahren zu überprüfen und 
erforderlichenfalls neu festzusetzen. Der Einleiter hat 
dazu auf Anforderung die Jahresschmutzwassermenge 
entsprechend Absatz 2 zu ermitteln und bis zum 1. März 
des darauf folgenden Jahres der zuständigen Behörde 
zusammen mit den dabei zugrundegelegten Messergeb-
nissen und Daten mitzuteilen. 
 

 (2) Die Jahresschmutzwassermenge wird aus einzel-
nen von Niederschlag unbeeinflußten Schmutzwasser-
mengen in kürzeren Zeiträumen hochgerechnet. Dabei 
sind regelmäßig wiederkehrende Schwankungen des 
Schmutzwasseranfalls im Verlauf des Jahres oder kürze-
rer Zeitabschnitte angemessen zu berücksichtigen.  

(3) Die Überwachungswerte werden nach Maßgabe 
der Anlage zu § 3 des Abwasserabgabengesetzes fest-
gesetzt. 

 
(3 a) Ist die Einhaltung eines Überwachungswertes 

von einer bestimmten Abwassertemperatur oder einer 
zeitlichen Begrenzung abhängig, wird dieser Wert der 
Ermittlung der Schadeinheiten nach § 4 Abs. 1 des Ab-
wasserabgabengesetzes für das gesamte Veranlagungs-
jahr zugrundegelegt. 
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 (4) Wird das Wasser eines Gewässers in einer Fluss-
kläranlage gereinigt, kann die zuständige Behörde durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass die Abgabe für 
Schmutzwassereinleitungen in dem Bereich, für den die 
Kläranlage bestimmt ist (Einzugsbereich der Kläranlage), 
vom Betreiber der Flusskläranlage zu zahlen ist und 
nach der Zahl der Schadeinheiten im Gewässer unter-
halb der Flusskläranlage berechnet wird. In der Verord-
nung sind die Gewässer oder Gewässerabschnitte zu 
bestimmen, die zum Einzugsbereich der Kläranlage 
gehören; dabei sind unverschmutzte oder sanierte Ge-
wässer oder Gewässerabschnitte nicht einzubeziehen. 
Der Einzugsbereich ist der Entwicklung jeweils anzupas-
sen. Die wasserrechtliche oder verbandsaufsichtliche 
Genehmigung der Flusskläranlage gilt als Bescheid im 
Sinne des § 4 Abs. 2 des Abwasserabgabengesetzes, 
wenn in ihr die nach Absatz 1 erforderlichen Angaben 
enthalten sind. Der für die Flusskläranlage Abgabepflich-
tige zahlt auch die Abgabe für das über eine öffentliche 
Kanalisation im Einzugsgebiet der Flusskläranlage einge-
leitete Niederschlagswasser. Die in § 73 Abs. 2 vorgese-
hene Freistellung von der Abgabepflicht gilt auch, wenn 
die entsprechenden Voraussetzungen im Zusammen-
hang mit dem Betrieb der Flusskläranlage vorliegen. 

 

 (5) Ein Abwassereinleiter, dessen Abwassereinlei-
tung nicht durch einen den Anforderungen des § 4 Abs. 1 
des Abwasserabgabengesetzes in Verbindung mit Ab-
satz 1 dieser Vorschrift entsprechenden Bescheid zuge-
lassen ist, hat der zuständigen Behörde unverzüglich die 
Daten und Unterlagen vorzulegen und die Auskünfte zu 
erteilen, die zur Ermittlung der nach Absatz 1 in den 
Bescheid aufzunehmenden Angaben erforderlich sind. Er 
hat insbesondere die jährlich zum 1. März von ihm für 
das vorangegangene Jahr entsprechend Absatz 2 ermit-
telte Jahresschmutzwassermenge und die dabei zugrun-
de gelegten Messergebnisse und Daten mitzuteilen. Er 
hat ferner die erforderlichen Ermittlungen zu dulden. § 
117 findet Anwendung. 

 

 (6) Erklärt ein Abwassereinleiter gemäß § 4 Abs. 5 
des Abwasserabgabengesetzes gegenüber der zuständi-
gen Behörde, dass er im Erklärungszeitraum eine gerin-
gere als die im Bescheid für einen bestimmten Zeitraum 
begrenzte Abwassermenge einhalten wird, hat er auch 
anzugeben, welche Schmutzwassermenge sich für den 
Erklärungszeitraum daraus ergibt. Treffen diese Angaben 
und Nachweise nicht zu oder weist die Festsetzungsbe-
hörde nach, dass die vom Abwassereinleiter erklärte 
Abwassermenge überschritten wurde, ist für den gesam-
ten Erklärungszeitraum die diesem Zeitraum entspre-
chende Schmutzwassermenge der Festsetzung der 
Jahresschmutzwassermenge im Bescheid zu entneh-
men. Der Abwassereinleiter hat die zur Überprüfung 
seiner Angaben erforderlichen Ermittlungen zu dulden. § 
117 findet Anwendung. 
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§ 69 Absatz 7 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 
 
„Die erste Probe ist am ersten Tag des Erklärungszeit-
raumes zu nehmen.“ 
 
b) Die Sätze 3 bis 7 werden Sätze 4 bis 8. 
 
 
 

(7) 1Das Messprogramm und der Nachweis der Ein-
haltung des Wertes nach § 4 Abs. 5 des Abwasserabga-
bengesetzes muss gemäß den Festlegungen im Be-
scheid, im Fall der Erklärung nach § 6 des Abwasserab-
gabengesetzes gemäß den Bestimmungen des § 72 
durchgeführt werden. 2Die Proben sind im Erklärungs-
zeitraum in einem Zeitraum von zwei Wochen an unter-
schiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Tageszeiten zu 
entnehmen. 3Diese Proben ersetzen die an diesem Tag 
geforderte Probe für die Selbstüberwachung. 4Die Er-
gebnisse der amtlichen Überwachung werden in der 
zeitlichen Reihenfolge in das Messprogramm eingeord-
net. 5Wird eine geringere Abwassermenge, als im Be-
scheid festgelegt, erklärt, ist die Abwassermenge konti-
nuierlich zu messen. 6Die Messergebnisse sind der zu-
ständigen Behörde spätestens zwei Monate nach Ablauf 
des Erklärungszeitraumes vorzulegen. 7Ein nach diesem 
Absatz durchgeführtes Messprogramm gilt als behördlich 
zugelassen. 

 
 

In § 78 Abs. 2  werden in Satz 1 nach dem Wort „Be-
träge“ die Wörter „sowie Rückzahlungen nach den § 
10 Abs. 3 und 4 des Abwasserabgabengesetzes“  

 
§ 78 

Fälligkeit, Verjährung 
 
(1) Die Abgabe ist innerhalb von drei Monaten nach 

Zustellung des Festsetzungsbescheides zu entrichten. 
(2) 1Der Anspruch auf Zahlung der Abgabe und der 

Anspruch auf Erstattung überzahlter Beträge verjähren in 
fünf Jahren. 2Die Verjährung beginnt mit Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Abgabe fällig geworden oder 
in dem der Erstattungsanspruch entstanden ist. 

 
 

 

 
§ 83 

Mittelvergabe 
(Zu § 13 AbwAG) 

 
(1) Aus dem Abgabeaufkommen sind unter Berück-

sichtigung 
1. örtlicher und regionaler Schwerpunkte für die Sa-

nierung von Gewässern und 
2. sektoraler Schwerpunkt der Gewässerverschmut-

zung durch besonders schädliche Faktoren 
Maßnahmen, die der Erhaltung oder Verbesserung der 
Gewässergüte dienen, zu fördern. Dabei sind die in Be-
wirtschaftungsplänen vorgesehenen Maßnahmen vor-
rangig zu berücksichtigen. 
 

 
In § 83 Abs. 2 werden die Wörter „des Ministeriums“ 
durch die Wörter „der obersten Wasserbehörde“ er-
setzt. 

 
(2) Die zuständige Behörde fördert die einzelnen 

Maßnahmen in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit nach 
Weisung des Ministeriums . 

 
 
Die Überschrift des achten Teils wird wie folgt gefasst: 
 
„Ausgleich der Wasserführung, Gewässerunterhaltung, 
Gewässerrandstreifen, Anlagen“ 
 

 
Achter Teil 

Ausgleich der Wasserführung, Gewässerunterhaltung, 
Anlagen 
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§ 87 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Soweit das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die 
Ziele und Grundsätze des § 2 Abs. 1 und Festlegun-
gen im Maßnahmenprogramm nach den §§ 2d und 2e  
den Ausgleich von nachteiligen Veränderungen des 
Abflusses in fließenden Gewässern zweiter Ordnung 
erfordern, obliegt es den Kreisen und kreisfreien 
Städten, durch geeignete Maßnahmen einen Aus-
gleich der Wasserführung herbeizuführen und zu 
sichern.“ 
 

§ 87 
Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung 

(1) 1Soweit das Wohl der Allgemeinheit, insbesonde-
re die Erhaltung eines leistungsfähigen Naturhaushalts 
den Ausgleich von nachteiligen Veränderungen des 
Abflusses in fließenden Gewässern zweiter Ordnung 
erfordert, obliegt es den Kreisen und kreisfreien Städten, 
durch geeignete Maßnahmen, einen Ausgleich der Was-
serführung herbeizuführen und zu sichern. 2Gleiches gilt, 
wenn ein solcher Ausgleich der Wasserführung einen 
weitergehenden Ausbau des Gewässers vermeidet. 
3Erstreckt sich der Bereich, in dem der Anlass zu den 
Ausgleichsmaßnahmen entstanden ist und in dem die 
Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen sind, auf das 
Gebiet mehrerer Kreise und kreisfreier Städte, sind diese 
verpflichtet, die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen 
gemeinsam durchzuführen; beschränkt er sich auf das 
Gebiet einer Gemeinde, ist diese dazu verpflichtet. 

 
  

(2) § 46 findet sinngemäß Anwendung. 
 

 (3) Soweit Wasserverbände nach Gesetz oder Sat-
zung den Ausgleich der Wasserführung zur Aufgabe ha-
ben, obliegt ihnen die Pflicht, den Ausgleich der Wasser-
führung herbeizuführen und zu sichern; insoweit treten 
sie an die Stelle der Kreise, kreisfreien Städte und Ge-
meinden. 

 

 
§ 89 

Pflicht zum Gewässerausbau 
(Zu § 31 WHG) 

 

§ 89 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Der zur Gewässerunterhaltung Verpflichtete hat das 
Gewässer auszubauen, soweit das Wohl der Allge-
meinheit, insbesondere die Ziele und Grundsätze des 
§ 2 und die Festlegungen im Maßnahmenprogramm 
nach den §§ 2d und 2e es erfordern und nicht schon 
eine Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung nach § 
87 besteht.“ 

 

 

(1) 1Der zur Gewässerunterhaltung Verpflichtete hat 
das Gewässer auszubauen, soweit es das Wohl der 
Allgemeinheit erfordert und nicht schon eine Pflicht zum 
Ausgleich der Wasserführung nach § 87 besteht. 
2Obliegt die Gewässerunterhaltung nicht einer öffentlich-
rechtlichen Körperschaft, kann die zuständige Behörde 
den Verpflichteten zur Erfüllung seiner Pflicht anhalten. 
Während eines Flurbereinigungsverfahrens tritt an die 
Stelle des zur Gewässerunterhaltung Verpflichteten die 
Teilnehmergemeinschaft. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

Die zuständige Behörde kann bestimmen, dass der 
Verpflichtete seiner Pflicht innerhalb eines angemes-
senen Zeitraums nachkommt. 

(2) Die zuständige Behörde kann bestimmen, dass der 
zur Gewässerunterhaltung Verpflichtete ein nicht natur-
nah ausgebautes Gewässer in einem angemessenen 
Zeitraum wieder in einen naturnahen Zustand zurück-
führt. 
 

 (3) § 88 findet sinngemäß Anwendung, soweit Aus-
baumaßnahmen durch nachteilige Abflussveränderungen 
veranlasst sind. Im übrigen findet § 92 Abs. 1 Sätze 1, 2, 
5 und 6 und Abs. 2 mit der Maßgabe sinngemäß Anwen-
dung, dass die Anteile der Erschwerer entfallen. Zu den 
ansatzfähigen Kosten im Sinne des Kommunalabgaben-
gesetzes rechnen auch Aufwendungen für den Gewäs-
serausbau eines bisher der Schmutzwasserbeseitigung 
dienenden Gewässers zur Rückführung in einen natur-
nahen Zustand. 
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Die Überschrift in Abschnitt II wird wie folgt gefasst: 
 

„Gewässerunterhaltung, Gewässerrandstreifen“ 
 

Abschnitt II 
Gewässerunterhaltung 

 

 

§ 90 wird wie folgt geändert: 

„Die Gewässerunterhaltung nach § 28 Wasserhaus-
haltsgesetz erstreckt sich auf das Gewässerbett ein-
schließlich der Ufer. Sie muss sich an den Zielen und 
Grundsätzen des § 2 Abs. 1 und den Festlegungen im 
Maßnahmenprogramm nach den §§ 2d und 2e aus-
richten. Zur Unterhaltung gehört auch die Freihaltung, 
Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der 
Ufer von Unrat, soweit die Bewirtschaftungsziele es 
erfordern.“ 
 

 
§ 90 

Umfang der Gewässerunterhaltung 
(Zu § 28 WHG) 

 
Die Gewässerunterhaltung erstreckt sich auf das Ge-

wässerbett einschließlich der Ufer. Dabei sind die gün-
stigen Wirkungen des Gewässers für den Naturhaushalt 
und für die Gewässerlandschaft zu erhalten und zu. 
Hierzu gehören auch 
1. die Erhaltung und Wiederherstellung eines ange-

messenen heimischen Pflanzen- und Tierbestan-
des, 

2. die Erhaltung und Verbesserung des Selbstreini-
gungsvermögens, soweit nicht andere dazu ver-
pflichtet sind, 

3. die Freihaltung, Reinigung und Räumung des Ge-
wässerbettes und der Ufer von Unrat, soweit es 
dem Umfang nach geboten ist. 

 
 
Nach § 90 wird folgender § 90a eingefügt: 
 

„§ 90a LWG 
Gewässerrandstreifen 

 
(1) Gewässerrandstreifen dienen dazu, den Zustand 
des Gewässers zu erhalten und zu verbessern sowie 
Einträge aus diffusen Quellen zu vermindern. 
 

 

 
(2) 1Der Gewässerrandstreifen umfasst den an das 
Gewässer landseits der Uferlinie angrenzenden Be-
reich und ist im Außenbereich nach § 35 des Bauge-
setzbuches bei Gewässern erster Ordnung zehn Meter 
breit, bei Gewässern zweiter Ordnung und im Innenbe-
reich fünf Meter. 2Bei Gewässern mit ausgeprägter 
Böschungsoberkante bemisst sich der Gewässerrand-
streifen ab der Böschungsoberkante. 
 

 

 
(3) 1Im Gewässerrandstreifen ist verboten: 
 
1. die Begründung von Baurechten und die Errich-

tung oder Erweiterung baulicher Anlagen, 
 

2. der Umbruch von Dauergrünland, 
 

3. das Entfernen von Bäumen und Sträuchern so-
wie das Neuanpflanzen von Pflanzen, die nicht 
den Referenzbedingungen für das Gewässer 
entsprechen, 

 
4. der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmit-

teln, 
 
5. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, 

ausgenommen der Transport auf öffentlichen 
Straßen und der Einsatz von Düngemitteln. 
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2Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen des Gewässeraus-
baus sowie der Unterhaltung der Gewässer und der 
Deiche. 3§ 32 Abs. 1 gilt sinngemäß. 3Die oberste 
Wasserbehörde kann mit der obersten Naturschutzbe-
hörde durch Verwaltungsvorschrift Referenzbedingun-
gen nach Nr. 3 festlegen. 
 

 

 
(4) 1Die zuständige Behörde kann von einem Verbot 
nach Absatz 3 eine widerrufliche Befreiung erteilen, 
wenn der Antragsteller nachweist, dass 
 
1. die Ziele und Grundsätze des § 2 Abs. 1, und die 

Festlegungen im Maßnahmenprogramm nach 
den §§ 2d und 2e auch ohne das Verbot erreicht 
werden können, 

 
2. überwiegende Gründe des Wohls der Allgemein-

heit die Maßnahme erfordern, 
 
3. das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte 

führt oder 
 
4. eine bauliche Maßnahme, auf die ein Baurecht 

besteht, verwirklicht werden soll.  
2Die Befreiung kann aus Gründen des Wohls der All-
gemeinheit mit Nebenbestimmungen versehen wer-
den, insbesondere um die in Absatz 1 genannten Ziele 
zu erreichen. ³Erteilt die Behörde bei Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Satz 1 keine Befreiung, hat der 
Unterhaltungspflichtige eine Entschädigung zu leisten.  

 

 

 
(5) 1Die zuständige Behörde kann, soweit die Ziele und 
Grundsätze des § 2 Abs. 1 und die Festlegungen im 
Maßnahmenprogramm nach den §§ 2d und 2e es 
erfordern oder nicht entgegenstehen, durch ordnungs-
behördliche Verordnung für ein Gewässer oder einen 
Gewässerabschnitt 
 
1. die Breite der Gewässerrandstreifen abweichend 

von Absatz 2 regeln, 
 
2. von den Verboten nach Absatz 3 unter Beach-

tung fortwirtschaftlicher Belange abweichende 
Regelungen treffen oder den Gewässerrandstrei-
fen aufheben.  

 
3. auf dem Gewässerrandstreifen den Einsatz von 

Düngemitteln verbieten.  
 
Von dem Verbot nach Nr. 3 kann abgesehen werden, 
wenn der Verzicht auf den Einsatz von Düngemitteln 
durch vertragliche Vereinbarung sichergestellt wird.  
 

 

 
(6) 1Die Unterhaltung des Gewässerrandstreifens 
obliegt dem Gewässerunterhaltungspflichtigen. 2Er hat 
den Gewässerrandstreifen entsprechend den Zielen 
des § 2 Abs. 1 und den Festlegungen im Maßnahmen-
programm nach den §§ 2d und 2e zu entwickeln, so-
fern dies mit der Nutzung vereinbar ist. 3Er hat Nut-
zungsfreiheit anzustreben. 
 
(7) § 97 findet entsprechende Anwendung.“ 
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Nach § 90a wird folgender § 90b eingefügt: 

„§ 90b 
Sicherstellung der Gewässerunterhaltung, 

Gewässerunterhaltungskonzept 

 

(1) 1Die zur Unterhaltung von fließenden Gewässern 
zweiter Ordnung Verpflichteten legen der zuständigen 
Behörde eine Übersicht über Art, Umfang und zeitliche 
Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen vor (Ge-
wässerunterhaltungskonzept). 2Das Konzept ist erst-
mals zum 1. Januar 2006 vorzulegen. 3Danach jeweils 
im Abstand von sechs Jahren. 4Sind an einem Gewäs-
ser zweiter Ordnung mehrere zur Unterhaltung ver-
pflichtet, haben sie ihre Gewässerunterhaltungskon-
zepte aufeinander abzustimmen. 5Im Gebiet eines 
Wasserverbandes, dem durch Gesetz die Aufgabe der 
Gewässerunterhaltung zugewiesen ist und der diese 
Aufgabe noch nicht übernommen hat, haben die Un-
terhaltungspflichtigen das Gewässerunterhaltungskon-
zept mit dem Wasserverband abzustimmen. 6Die zu-
ständige Behörde kann im Einzelfall, für einzelne Ge-
wässer oder für Teileinzugsgebiete Ausnahmen von 
den Verpflichtungen nach den Sätzen 1 bis 3 zulassen. 

(2) Die oberste Wasserbehörde bestimmt durch Ver-
waltungsvorschrift, welche Angaben in das Gewässer-
unterhaltungskonzept aufzunehmen sind und in wel-
cher Form sie dargestellt werden.  

(3) 1Die zuständige Behörde kann die erforderlichen 
Unterhaltungsmaßnahmen sowie Art und Umfang 
dieser Maßnahmen und Fristen festlegen. 2Dabei kann 
auch bestimmt werden, dass eine Unterhaltung oder 
bestimmte Unterhaltungsmaßnahmen nicht durchzu-
führen sind, wenn dies für die Erreichung der Bewirt-
schaftungsziele, insbesondere die Entwicklung des 
Gewässers notwendig ist.“ 
 

 

 
§ 91 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) In Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 
 
„Satz 2 gilt entsprechend für die Übernahme der Un-
terhaltung des Gewässerrandstreifens nach § 90a Abs. 
6.“ 
 

§ 91 

Pflicht zur Gewässerunterhaltung 
(Zu § 29 WHG) 

(1) Die Unterhaltung der fließenden Gewässer obliegt 
unbeschadet § 94 

1. bei Gewässern erster Ordnung dem Staat, 

2. bei Gewässern zweiter Ordnung den Gemeinden, 
die mit ihrem Gebiet Anlieger sind (Anliegerge-
meinden). 

Die Kreise können im Einvernehmen mit der betroffenen 
Gemeinde die Unterhaltung von Gewässern zweiter 
Ordnung übernehmen; insoweit treten sie an die Stelle 
der Gemeinden. 

 
 
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 
 
„(1a) Die Gemeinde kann ihre Pflichten zur Unterhal-
tung der Gewässer und der Gewässerrandstreifen 
sowie zur Vorlage des Gewässerunterhaltungskonzep-
tes auf eine von ihr nach § 114a der Gemeindeord-
nung errichteten Anstalt des öffentlichen Rechts über-
tragen.“ 
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 (2) Die Unterhaltung der stehenden Gewässer obliegt 
den Eigentümern oder, wenn sich diese nicht ermitteln 
lassen, den Anliegern. 

 

c) In Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt:  

„Satz 1 gilt entsprechend für die Vorlage des Gewäs-
serunterhaltungskonzepts nach § 90b Abs. 1.“ 

(3) Soweit Wasserverbände nach Gesetz oder Sat-
zung die Gewässerunterhaltung zur Aufgabe haben, 
obliegt ihnen die Gewässerunterhaltung; insoweit treten 
sie an die Stelle der Gemeinden oder der nach Absatz 2 
Verpflichteten. 

 

§ 92 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
“Die Gemeinden können den ihnen aus der Unterhal-
tung der Gewässer zweiter Ordnung und deren Ge-
wässerrandstreifen nach § 90a entstehenden Aufwand 
zur Erhaltung und zur Erreichung eines ordnungsmä-
ßigen Zustandes für den Wasserabfluss sowie die von 
ihnen an die Kreise oder Wasserverbände abzufüh-
renden Beträge innerhalb des Gemeindegebiets als 
Gebühren nach den §§ 6 und 7 des Kommunalabga-
bengesetzes auf 
 
1. die Eigentümer von Grundstücken und Anlagen, 

die die Unterhaltung über die bloße Beteiligung am 
natürlichen Abflussvorgang hinaus erschweren 
(Erschwerer), und 

 
2. die Eigentümer von Grundstücken in dem Bereich, 

aus dem den zu unterhaltenden Gewässerstrecken 
Wasser seitlich zufließt (seitliches Einzugsgebiet) 
als durch den ordnungsgemäßen Abfluss Begüns-
tigte, 

umlegen. 
 
b) Satz 6 wird wie folgt gefasst: 
 
„Versiegelte Flächen sollen wegen der maßgeblichen 
Unterschiede des Wasserabflusses höher belastet 
werden als die übrigen Flächen; übrige Flächen sind 
insbesondere Wald-, Acker-, Weiden- und Wiesen-
grundstücke.“ 
 

 
§ 92 

Umlage des Unterhaltungsaufwands 
(Zu § 29 WHG) 

 (1) 1Die Gemeinden können den ihnen aus der Un-
terhaltung der Gewässer zweiter Ordnung entstehenden 
Aufwand zur Erhaltung eines ordnungsmäßigen Zustan-
des für den Wasserabfluss sowie die von ihnen an die 
Kreise oder Wasserverbände abzuführenden Beträge 
innerhalb des Gemeindegebiets als Gebühren nach den 
§§ 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes auf 

1. die Eigentümer von Grundstücken und Anlagen, die 
die Unterhaltung über die bloße Beteiligung am na-
türlichen Abflussvorgang hinaus erschweren 
(Erschwerer), und 

2. die Eigentümer von Grundstücken in dem Bereich, 
aus dem den zu unterhaltenden Gewässerstrecken 
Wasser seitlich zufließt (seitliches Einzugsgebiet), 

umlegen. 2Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, so tritt an die Stelle des Grundeigentümers der 
Erbbauberechtigte. 3Der von den Erschwerern insgesamt 
aufzubringende Anteil wird vorab als Vomhundertsatz 
des Gesamtaufwands festgesetzt und auf die einzelnen 
Erschwerer verteilt; dabei dürfen der von den Erschwe-
rern insgesamt aufzubringende Anteil und der vom ein-
zelnen Erschwerer zu zahlende Beitrag zum Umfang der 
Erschwernisse nicht in einem offensichtlichen Missver-
hältnis stehen. 4Die danach verbleibenden Kosten sind 
die förderungsfähigen Aufwendungen. 5Der Teil der 
förderungsfähigen Aufwendungen, der nicht durch Fi-
nanzierungshilfen gedeckt ist, kann auf die Eigentümer 
im seitlichen Einzugsgebiet umgelegt werden. 
6Versiegelte Flächen sollen höher bewertet werden als 
die übrigen Flächen; bei der Veranlagung der übrigen 
Flächen, insbesondere bei Waldgrundstücken, sollen 
maßgebliche Unterschiede des Wasserabflusses be-
rücksichtigt werden; das Nähere regelt das Ortsrecht. 

 

 

 
(2) 1Kreise und Wasserverbände können den ihnen 

aus der Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung 
entstehenden Aufwand innerhalb ihres Gebiets auf die 
Erschwerer und die Gemeinden im seitlichen Einzugsge-
biet im Verhältnis ihrer Gebietsteile im Einzugsgebiet 
umlegen. 2Absatz 1 Sätze 3, 5 und 6 gelten entspre-
chend. 3Die Befugnis der Wasserverbände, statt dessen 
für Maßnahmen der Gewässerunterhaltung von ihren 
Mitgliedern Verbandsbeiträge nach den dafür geltenden 
Vorschriften zu erheben, bleibt unberührt. 
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§ 93 wird wie folgt geändert:  
 
„1Soweit die Unterhaltungspflichtigen den Aufwand der 
Unterhaltung von Gewässern- und Gewässerrandstrei-
fen nach § 92 nicht umgelegen können, weil die zug-
rundliegenden Maßnahmen nicht dazu dienen, einen 
ordnungsmäßigen Zustand für den Wasserabfluss zu 
erhalten oder zu erreichen, gewährt das Land ihnen 
einen Zuschuss im Rahmen vorhandener Haushalts-
mittel. 2Die Verteilung und Verwendung der Mittel 
richtet sich nach Richtlinien, die die oberste Wasser-
behörde im Einvernehmen mit dem zuständigen Aus-
schuss des Landtags erlässt.“ 

 
§ 93 

Finanzierungshilfen des Landes 
(Zu § 29 WHG) 

1Das Land gewährt den nach § 91 zur Unterhaltung 
der Gewässer zweiter Ordnung Verpflichteten Finanzie-
rungshilfen zu den förderungsfähigen Aufwendungen, 
sofern hierfür Mittel im Haushaltsplan des Landes veran-
schlagt sind. 2Die Verteilung und Verwendung der Mittel 
richtet sich nach Richtlinien, die das Ministerium im Ein-
vernehmen mit dem zuständigen des Landtags erlässt. 

 

 

 

 
§ 94 

Unterhaltungspflicht bei Anlagen in und an fließenden 
Gewässern 

(Zu § 29 WHG) 
 
Anlagen in und an fließenden Gewässern sind von ihrem 
Eigentümer so zu erhalten, dass der ordnungsmäßige 
Zustand des Gewässers nicht beeinträchtigt wird. 

 

§ 95 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Unterhaltung der Gewässer und der Gewässerrand-
streifen durch Dritte“ 

b) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Gewässerunter-
haltung“ durch die Wörter  „Unterhaltung der Gewässer 
und der Gewässerrandstreifen“ ersetzt.  

c)Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden jeweils das Wort „Gewässerun-
terhaltung“ durch die Wörter  „Unterhaltung der Ge-
wässer und der Gewässerrandstreifen“ ersetzt. 

bb) In Satz 1 wird die Angabe „§ 91“ durch die Angabe 
§§ 90a Abs. 6 und § 91“ ersetzt. 

 
§ 95 

Gewässerunterhaltung durch Dritte 
(Zu § 29 WHG) 

 
(1) 1Die Pflicht zur Gewässerunterhaltung kann auf 

Grund einer Vereinbarung mit Zustimmung der zuständi-
gen Behörde mit öffentlich-rechtlicher Wirkung von einem 
anderen übernommen werden. 2Die Zustimmung kann 
widerrufen werden, wenn der neue Pflichtige seinen 
Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

(2) Soweit die Pflicht zur Gewässerunterhaltung ge-
mäß Absatz 1 auf andere als Körperschaften des öffentli-
chen Rechts übergegangen ist, haben die nach § 91 zur 
Gewässerunterhaltung Verpflichteten die jeweils erfor-
derlichen Unterhaltungsarbeiten auf Kosten des Pflichti-
gen durchzuführen, wenn dieser in angemessener Frist 
seine Pflicht nicht oder nicht genügend erfüllt. Die Er-
satzvornahme ordnet die zuständige Behörde an. 

 
 
 
In § 97 Abs. 1 werden folgende Sätze 2 und 3 ange-
fügt: 
 
„2Die Anlieger haben zu dulden, dass der zur Unterhal-
tung Verpflichtete die Ufer bepflanzt, soweit es für die 
Unterhaltung erforderlich ist. 3Die zuständige Behörde 
kann sie verpflichten, die Ufergrundstücke in der erfor-
derlichen Breite so zu bewirtschaften, dass die Unter-
haltung nicht beeinträchtigt wird.“ 
 

 
§ 97 

Besondere Pflichten im Interesse der 
Gewässerunterhaltung 

(Zu § 30 WHG) 
 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten des 
Gewässers und seine Anlieger haben die zur Gewässer-
unterhaltung erforderlichen Arbeiten und Maßnahmen 
am Gewässer und auf den Ufergrundstücken zu dulden. 

 
(2) Die Anlieger und Hinterlieger haben das Einebnen 

des Aushubs auf ihren Grundstücken zu dulden, soweit 
bodenschutzrechtliche Bestimmungen nicht entgegen-
stehen und dadurch die bisherige Nutzung nicht dauernd 
beeinträchtigt wird. 
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 (3) Die Inhaber von Rechten und Befugnissen haben 
zu dulden, daß die Ausübung vorübergehend behindert 
oder unterbrochen wird, soweit es zur Unterhaltung des 
Gewässers erforderlich ist. 

(4) Alle nach § 30 des Wasserhaushaltsgesetzes und 
nach dieser Vorschrift beabsichtigten Arbeiten und Maß-
nahmen sind dem Duldungspflichtigen rechtzeitig anzu-
kündigen. 

 
(5) Entstehen durch Handlungen nach den Absätzen 

1 bis 3 Schäden, so hat der Geschädigte Anspruch auf 
Schadensersatz gegen den Unterhaltungspflichtigen. 

(6) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigen des 
Gewässers und seine Anlieger haben alles zu unterlas-
sen, was die Sicherheit und den Schutz der Ufer gefähr-
den oder die Unterhaltung unmöglich machen oder we-
sentlich erschweren würde. An fließenden Gewässern 
zweiter Ordnung darf eine bauliche Anlage innerhalb von 
drei Metern von der Böschungsoberkante nur zugelassen 
werden, wenn ein Bebauungsplan die bauliche Anlage 
vorsieht oder öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

 
 
§ 99 wird wie folgt gefasst: 

 
„§ 99 

Anlagen in und an Gewässern 
 
(1)1Die Errichtung oder wesentliche Veränderung von 
Anlagen in oder an Gewässern bedarf der Genehmi-
gung. Ausgenommen sind Anlagen  
1. die der Unterhaltung des Gewässers dienen,  
2. die einer anderen behördlichen Zulassung auf 

Grund des Wasserhaushaltsgesetzes oder dieses 
Gesetzes, in der die Belange des Absatz 2 be-
rücksichtigt werden, bedürfen oder in einem berg-
rechtlichen Betriebsplan zugelassen werden, 

3. Häfen, Lande- und Umschlagstellen, die einer 
Zulassung nach anderen Vorschriften bedürfen, in 
der die Belange des Absatz 2 berücksichtigt wer-
den, 

4. an den in der Anlage zu § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
unter Abschnitt II Nrn. 1, 3, 5, 7 und 9 genannten 
Bundeswasserstraßen und an Stichhäfen an allen 
in dieser Anlage genannten Gewässern.  

 
(2) 1Die Genehmigung wird widerruflich erteilt und darf 
nur versagt oder, auch nachträglich, mit Nebenbe-
stimmungen verbunden werden, wenn dies das Wohl 
der Allgemeinheit, insbesondere die Bewirtschaftungs-
ziele nach § 2 und ein Maßnahmeprogramm nach §§ 
2d und 2e erfordert. 2Bei der Genehmigung von Häfen, 
Lande- und Umschlagstellen sind die Belange des 
allgemeinen Verkehrs zu wahren, sofern nicht eine 
schifffahrtspolizeiliche Genehmigung nach dem Bun-
deswasserstraßengesetz erteilt wird. 3§ 31 Abs. 2 ist 
entsprechend anzuwenden.  
 
(3) 1Sind beim Bau oder der wesentlichen Änderung 
nach Absatz 1 baurechtliche Vorschriften zu beachten 
und wird deren Einhaltung nicht im Rahmen einer 
baurechtlichen Zulassung durch die Bauaufsichtsbe-
hörde geprüft, gelten § 58 Abs. 4 und 5 entsprechend.“ 
 

 
§ 99 

Genehmigung 

 
(1) Die Errichtung oder wesentliche Veränderung von 

Anlagen in oder an Gewässern bedarf der Genehmigung. 
Ausgenommen sind Anlagen, die der erlaubnispflichtigen 
Benutzung, der Unterhaltung oder dem Ausbau des 
Gewässers dienen, einer anderen behördlichen Zulas-
sung auf Grund des Wasserhaushaltsgesetzes oder 
dieses Gesetzes bedürfen oder in einem bergrechtlichen 
Betriebsplan zugelassen werden; dies gilt auch für Hä-
fen, Lande- und Umschlagstellen, die einer Zulassung 
nach anderen Vorschriften bedürfen, in der die Belange 
des Absatzes 2 berücksichtigt werden. 
 

(2) Die Genehmigung darf nur versagt oder mit Ne-
benbestimmungen verbunden werden, wenn das Wohl 
der Allgemeinheit es erfordert. Bei der Genehmigung von 
Häfen, Lande- und Umschlagstellen sind die Belange 
des allgemeinen Verkehrs zu wahren. Bei baulichen 
Anlagen, für die eine Zuständigkeit der Bauaufsichtsbe-
hörden nicht gegeben ist, hat die für die Genehmigung 
zuständige Behörde auch die Einhaltung der baurechtli-
chen Vorschriften zu prüfen. 
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§ 100 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 werden die Wörter „vom Ministerium“ 
ersetzt durch die Wörter „ von der obersten Wasserbe-
hörde“. 
 
bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:  
 
„Der Ausbau muss sich an den Zielen des § 2 Abs. 1 
und den Festlegungen im Maßnahmenprogramm nach 
den §§ 2d und 2e ausrichten.“ 
 
 

 
§ 100 

Grundsätze 
(Zu § 31 WHG) 

(1) 1Gewässer sind nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik auszubauen. Allgemein anerkannte 
Regeln der Technik sind insbesondere die Bestimmun-
gen über den Ausbau von Gewässern, die vom Ministe-
rium durch Bekanntgabe im Ministerialblatt eingeführt 
sind. 2Für den Einzelfall oder durch Bekanntgabe im 
Ministerialblatt können aus Gründen des Wohls der All-
gemeinheit weitergehende Anforderungen festgesetzt 
werden. 

 
c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„(2) Die Zulassung des Gewässerausbaus ist zu ver-
sagen,  
1. wenn der Ausbau nicht die Anforderungen des 

Absatzes 1 erfüllt und die Anforderungen nicht 
durch Nebenbestimmungen erreicht werden kön-
nen, 

2. von dem Ausbau eine Beeinträchtigung anderer 
überwiegender Belange des Wohls der Allge-
meinheit zu erwarten ist, die nicht durch Neben-
bestimmungen verhütet oder ausgeglichen wer-
den kann 

3. oder wenn dem Ausbau nach Absatz 3 widerspro-
chen wird und der durch den Ausbau zu erwarten-
de Nutzen den für den Betroffenen zu erwarten-
den Nachteil nicht erheblich übersteigt.“ 

 

(2) Die Zulassung des Gewässerausbaus ist zu ver-
sagen, wenn von dem Ausbau eine Beeinträchtigung 
überwiegender Belange des Wohls der Allgemeinheit zu 
erwarten ist, die nicht durch Nebenbestimmungen verhü-
tet oder ausgeglichen werden kann, oder wenn dem 
Ausbau nach Absatz 3 widersprochen wird. 

 (3) 1Dient der Gewässerausbau nicht dem Wohl der 
Allgemeinheit, kann ihm der widersprechen, der durch 
den Ausbau nachteilige Wirkungen auf ein Recht oder 
andere nachteilige Wirkungen zu erwarten hat, die nicht 
durch Nebenbestimmungen verhütet oder ausgeglichen 
werden können. 2Der Ausbau kann gleichwohl zugelas-
sen werden, wenn der durch den Ausbau zu erwartende 
Nutzen den für den Betroffenen zu erwartenden Nachteil 
erheblich übersteigt. 
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d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
(4) Die Zulassung des Gewässerausbaus kann mit 
Nebenbestimmungen verbunden werden,  
1. soweit dies zur Wahrung des Wohls der Allge-

meinheit oder zur Erfüllung der Anforderungen 
des Absatz 1 und anderer öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften erforderlich ist, 

2. durch die nachteilige Wirkungen auf das Recht 
eines anderen oder nachteilige Wirkungen im 
Sinne des § 27 Abs. 1 verhütet oder ausgegli-
chen werden.“ 

 
e) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 
angefügt: 

„(5) Für Nebenbestimmungen bei der Planfeststellung 
und Plangenehmigung gelten die §§ 4 und 5 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 a und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes 
entsprechend.“ 
 

 
(4) Die Zulassung des Gewässerausbaus kann unter 

Festsetzung von Nebenbestimmungen erfolgen, 
1. die zum Wohl der Allgemeinheit infolge des Aus-

baus, insbesondere zum Ausgleich von Beeinträch-
tigungen des Naturhaushalts und der Gewässer-
landschaft, erforderlich sind, 

2. durch die 
a) nachteilige Wirkungen auf das Recht eines ande-

ren, 
b) nachteilige Wirkungen im Sinne des § 27 Abs. 1 

verhütet oder ausgeglichen werden. 
 

 
(6) 1Die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Er-
gänzung von Nebenbestimmungen im Sinne des Ab-
satzes 4 über Absatz 5 hinaus sowie der Widerruf der 
Zulassung des Gewässerausbaus sind zulässig, wenn 
sie zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach § 2 
und der Festlegungen im Maßnahmenprogramm nach 
den §§ 2d und 2e erforderlich sind. 2Führt dies im 
Einzelfall zu einer unbilligen Härte, ist eine Entschädi-
gung zu leisten.“ 
 

 

 
 
 
In § 101 wird folgender Satz 2 angefügt: 
 
2Die §§ 10 und 11 WHG gelten für die Planfeststellung 
entsprechend.“ 
 

 
§ 101 

Entschädigungspflicht beim Gewässerausbau 
(Zu § 31 WHG) 

 
Soweit Nebenbestimmungen der in § 100 Abs. 4 Nr. 2 
bezeichneten Art mit dem Gewässerausbau nicht verein-
bar oder wirtschaftlich nicht gerechtfertigt sind, kann der 
von der nachteiligen Wirkung Betroffene Entschädigung 
verlangen. 

 
 
§ 104 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„(1) Wird durch die Planfeststellung nach § 31 Abs. 2 
des Wasserhaushaltsgesetzes oder die Genehmigung 
nach § 31 Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes eine 
bauliche Anlage zugelassen und wird die Einhaltung 
baurechtlicher Vorschriften nicht im Rahmen einer 
baurechtlichen Zulassung durch die Bauaufsichtsbe-
hörde geprüft, gelten § 58 Abs. 4 und 5 entsprechend.“ 

 

 
§ 104 

Verfahren 
(Zu § 31 WHG) 

(1) Wird durch die Planfeststellung oder die Geneh-
migung nach § 31 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 
eine bauliche Anlage zugelassen, für die eine Zuständig-
keit der Bauaufsichtsbehörde nicht gegeben ist, hat die 
zuständige Behörde auch die Einhaltung der baurechtli-
chen Vorschriften zu prüfen. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „des Ministeriums für 
Stadtentwicklung und Verkehr“ ersetzt durch die Wör-
ter „der für Verkehr zuständigen obersten Landesbe-
hörde“ ersetzt. 

(2) Dient der Gewässerausbau der Schifffahrt oder 
der Errichtung von Häfen, Lande- und Umschlagstellen, 
so bedarf die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens 
der Zustimmung des Ministeriums für Stadtentwicklung 
und Verkehr. Die Zustimmung darf nur versagt werden, 
wenn das Wohl der Allgemeinheit es erfordert. 
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 (3) Für Beginn und Vollendung des Gewässeraus-
baus können Fristen gesetzt werden. Jede Frist kann um 
höchstens fünf Jahre verlängert werden. Wird mit der 
Durchführung des Plans nicht innerhalb der Frist begon-
nen, tritt die Planfeststellung oder die Genehmigung 
außer Kraft. Wird die Frist für die Vollendung nicht ein-
gehalten, kann die zuständige Behörde den Plan aufhe-
ben oder die Genehmigung widerrufen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In § 105 wird in den Absätzen 2 und 3 jeweils die  
Angabe „§ 106 Abs. 1 und 2“ durch die Angabe „§ 106 
Abs. 1, 2 und Abs. 3 Satz 2 bis 5“ ersetzt.  
 

 
§ 105 

Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken, Rückhalte-
becken außerhalb von Gewässern 

 
(1) 1Talsperren sind Anlagen zum Anstauen eines 

Gewässers und zum dauernden Speichern von Wasser 
oder schlammigen Stoffen, bei denen die Höhe des Ab-
sperrbauwerks von der Sohle des Gewässers unterhalb 
des Absperrbauwerks oder vom tiefsten Geländepunkt im 
Speicher bis zur Krone mehr als fünf Meter beträgt und 
das Speicherbecken bis zur Krone gefüllt mehr als hun-
derttausend Kubikmeter umfasst. 2Als Talsperren gelten 
auch andere Stauanlagen einschließlich ihrer Speicher-
becken, für die die zuständige Behörde feststellt, dass 
ähnliche Sicherheitsvorkehrungen notwendig sind wie für 
Talsperren. 

 
(2) Erfüllen Anlagen zum Anstauen eines fließenden 

Gewässers und vorübergehenden Speichern von Hoch-
wasser (Hochwasserrückhaltebecken) die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1, finden auf sie die Vorschriften des § 
106 Abs. 1 und 2 Anwendung. 

 
(3) Erfüllen Anlagen zum Anstauen und Speichern 

von Wasser oder schlammigen Stoffen außerhalb eines 
Gewässers (Rückhaltebecken außerhalb von Gewäs-
sern) die Voraussetzungen des Absatzes 1, finden auf sie 
die Vorschriften des § 106 Abs. 1 und 2 Anwendung. 

 

 

 

 

§ 106 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „vom Ministe-
rium“ durch die Wörter „von der obersten Wasserbe-
hörde“ ersetzt. 

 

 

 
§ 106 

Bau und Betrieb 
 
(1) 1Talsperren sind mindestens nach den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu unter-
halten und zu betreiben. 2Allgemein anerkannte Regeln 
der Technik sind insbesondere die technischen Bestim-
mungen für den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb 
von Talsperren, die vom Ministerium durch Bekanntgabe 
im Ministerialblatt eingeführt werden. 3Für den Einzelfall 
oder durch Bekanntgabe im Ministerialblatt können aus 
Gründen des Wohls der Allgemeinheit weitergehende 
Anforderungen festgesetzt werden. 4Der Betrieb und die 
Unterhaltung von Talsperren sind durch Personal mit der 
erforderlichen beruflichen Qualifikation sicherzustellen. 

 
 (2) Entsprechen vorhandene Anlagen nicht den An-

forderungen des Absatzes 1, hat sie der Unternehmer 
innerhalb einer angemessenen Frist diesen Anforderun-
gen anzupassen. 
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b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„1Bau und Betrieb von Anlagen nach § 105 Abs. 3 
bedürfen der Genehmigung durch die zuständige Be-
hörde. 2Die wesentliche Änderung einer Anlage nach § 
105, die kein Gewässerausbau nach § 31 des Was-
serhaushaltsgesetzes ist, ist der zuständigen Behörde 
anzuzeigen. 3Sie kann im Falle des Satzes 2 festlegen, 
dass die wesentliche Änderung nur mit ihrer Genehmi-
gung durchgeführt werden darf. 4Sie kann verlangen, 
dass der Unternehmer einen entsprechenden Antrag 
stellt. 5Die Pflicht zur Genehmigung und Anzeige ent-
fällt in den der Bergaufsicht unterstehenden Betrie-
ben.“ 
 

(3) 1Bau und Betrieb von Anlagen im Sinne des § 105 
Abs. 3 bedürfen der Genehmigung durch die zuständige 
Behörde. 2Die Genehmigungspflicht entfällt in den der 
Bergaufsicht unterstehenden Betrieben. 3Bei baulichen 
Anlagen, für die eine Zuständigkeit der Bauaufsichtsbe-
hörde nicht gegeben ist, hat die für die Genehmigung 
zuständige Behörde auch die Einhaltung der baurechtli-
chen Vorschriften zu prüfen. 

  
(4) Für Rückhaltebecken außerhalb von Gewässern 

gelten die §§ 41 und 42 sinngemäß. 
 

 
c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „Talsperre 
oder eines Rückhaltebeckens im Sinne des“ durch die 
Wörter „Anlage nach“ ersetzt. 
 
 

 
(5) 1Der Betreiber einer Talsperre oder eines Rückhal-

tebeckens im Sinne des § 105 ist verpflichtet, Zustand, 
Unterhaltung und Betrieb der Anlage zu überwachen und 
hierüber Aufzeichnungen zu fertigen, die jährlich in einem 
Sicherheitsbericht zusammenzufassen sind. 2Der Sicher-
heitsbericht ist aufzubewahren und der zuständigen Be-
hörde auf ihr Verlangen vorzulegen. 3Der Betreiber kann 
darüber hinaus verpflichtet werden, die Anlage oder Teile 
von ihr zu überprüfen oder auf eigene Kosten durch im 
Einvernehmen mit der zuständigen Behörde beauftragte 
Gutachter überprüfen zu lassen. 

 
 
d) Nach Absatz 5 werden folgende Absätze 6 und 7 
angefügt: 
 
„(6) Für Anlagen nach § 105 unterhalb der in § 105 
Abs. 1 Satz 1 genannten Grenzen gelten die Absätze 1 
bis 5 entsprechend, wenn die zuständige Behörde 
feststellt, dass ähnliche Sicherheitsvorkehrungen not-
wendig sind wie für Anlagen nach § 105. 
 
(7) Sind beim Bau oder der wesentlichen Änderung 
von Anlagen nach § 105 baurechtliche Vorschriften zu 
beachten und wird deren Einhaltung nicht im Rahmen 
einer baurechtlichen Zulassung durch die Bauauf-
sichtsbehörde geprüft, gelten § 58 Abs. 4 und 5 ent-
sprechend.“ 
 
 

 

 
Die Überschrift des Abschnittes I des zehnten Teils 
wird wie folgt gefasst: 
 
„Deiche und andere Hochwasserschutzanlagen“  
 

 
Zehnter Teil 

Sicherung des Hochwasserabflusses 
 

Abschnitt I 
Deiche 

 



- 53 - 

... 

 
 
 
 
 
 
 
 
In § 107 Abs. 1 Satz 2 wird Wort „Hochwasserschutz-
mauern“ ersetzt durch die Wörter „andere Hochwas-
serschutzanlagen“. 

 
§ 107 

Errichten, Beseitigen, Umgestalten 
(Zu § 31 WHG) 

 
(1) 1Für das Errichten, Beseitigen, Verstärken oder 

sonstige wesentliche Umgestalten von Deichen, die den 
Hochwasserabfluss beeinflussen, gelten die §§ 100, 101, 
103 Abs. 1 und § 104 sinngemäß. 2Die Bestimmungen für 
Deiche gelten auch für Dämme und Hochwasserschutz-
mauern, die den Hochwasserabfluss beeinflussen. 

(2) Soweit es zur Vorbereitung oder Durchführung des 
Deichbaus erforderlich ist, haben die Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten von Grundstücken nach vorheriger 
Ankündigung auf Anordnung der zuständigen Behörde zu 
dulden, dass der Unternehmer oder dessen Beauftragte 
die Grundstücke betreten oder vorübergehend benutzen. 
§ 97 Abs. 4 und § 102 Abs. 2 gelten sinngemäß. 
 

 
Nach § 111 wird folgender § 111a eingefügt: 

 
"§ 111a 

Schutzvorschriften 
 
(1) 1Auf Deichen und in einer Schutzzone von 

beidseitig vier Metern Breite zum Deichfuß ist verbo-
ten: 
1. die Erdoberfläche zu erhöhen oder zu vertiefen, 

Anlagen und Einfriedungen zu errichten, zu er-
weitern oder zu verändern und Leitungen zu ver-
legen, 

2. zu gehen, zu reiten und zu fahren, außer auf 
dafür zugelassenen Flächen,  

3. Tiere, ausgenommen Schafe, zu weiden und zu 
treiben, 

4. Gegenstände zu lagern und abzulagern, 
5. Sträucher und Bäume zu pflanzen. 
²Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen, die der Erhaltung 
der Wehrfähigkeit, der Verteidigung oder der Unterhal-
tung des Deiches dienen. ³Bei anderen Hochwasser-
schutzanlagen bedarf die Erhöhung und Vertiefung 
der Erdoberfläche, die Errichtung, Erweiterung und 
Veränderung von Anlagen und das Verlegen von Lei-
tungen in dieser Schutzzone der Genehmigung. 4Die 
Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die 
Maßnahme die Sicherheit der Hochwasserschutzanla-
ge beeinträchtigen kann. 
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(2) 1Die zuständige Behörde kann von einem Verbot 
nach Absatz 1 eine widerrufliche Befreiung erteilen, 
wenn 
1. überwiegende Gründe des Wohls der Allgemein-

heit die Maßnahme erfordern oder  
2. das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte 

führt.  
2Wenn die Behörde bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen nach Nr. 2 keine Befreiung erteilt, hat der nach § 
108 Abs. 2 zur Deichunterhaltung Verpflichtete eine 
Entschädigung zu leisten. ³§§ 31 Abs. 2 und 97 sind 
entsprechend anzuwenden. 
 
(3) 1Die zuständige Behörde wird ermächtigt, durch 
ordnungsbehördliche Verordnung weitergehende 
Regelungen zum Schutz von Deichen und anderen 
Hochwasserschutzanlagen zu treffen. ²In der Verord-
nung können insbesondere Ausnahmen und Befreiun-
gen von den Verboten des Absatzes 1 zugelassen, 
weitere Schutzzonen festgelegt, weitere Verbote und 
auch Gebote ausgesprochen sowie Genehmigungs-
vorbehalte und Anzeigepflichten geregelt werden. ³Die 
nach bisherigem Recht erlassenen ordnungsbehördli-
chen Verordnungen gelten weiter. 4§ 14 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 
 

 

 
§ 112 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 112 
Festsetzungen 
(Zu § 32 WHG) 

 
(1) 1Die zuständige Behörde setzt das Über-
schwemmungsgebiet nach § 32 Abs. 1 Satz 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes durch ordnungsbehördliche 
Verordnung fest, soweit die Festsetzung dem Schutz 
vor Hochwassergefahren dient und erforderlich ist, um 
zumindest eines der in § 32 Abs. 1 Satz 2 des Was-
serhaushaltsgesetzes genannten Ziele zu erreichen. 
2Sie kann von Verboten nach § 113 Abs. 1 abwei-
chende oder weitergehende Regelungen treffen. 
3Dabei ist ein Hochwasserereignis zu Grunde zu le-
gen, mit dem statistisch einmal in hundert Jahren zu 
rechnen ist. 4§ 14 Abs. 3 gilt entsprechend. 
 
(2) Die nach bisherigem Recht erlassenen ordnungs-
behördlichen Verordnungen zur Festsetzung von Ü-
berschwemmungsgebieten gelten fort. 
 

 
§ 112 

Festsetzung 
(Zu § 32 WHG) 

 
Die zuständige Behörde setzt das Überschwemmungs-
gebiet durch ordnungsbehördliche Verordnung fest. Die 
Festsetzung ist auf Kosten der anordnenden Behörde im 
Regierungsamtsblatt zu verkünden und in den Gemein-
den ortsüblich öffentlich bekanntzumachen. Die auf 
Grund bisherigen Rechts festgesetzten Über-
schwemmungsgebiete gelten als solche im Sinne des § 
32 des Wasserhaushaltsgesetzes. 
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(3) 1Bis zur Festsetzung nach § 112, längstens bis 
zum 31. Dezember 2013, gilt § 113 Abs. 1 und 2 auch 
für Gebiete, die bei einem Hochwasserereignis, mit 
dem statistisch einmal in hundert Jahren zu rechnen 
ist, überschwemmt werden, soweit diese Gebiete in 
Arbeitskarten der zuständigen Behörde dargestellt 
sind. 2Die zuständige Behörde legt die Karte für die 
Dauer von zwei Wochen zur kostenlosen Einsicht 
durch jedermann öffentlich aus und weist auf die Aus-
legung durch öffentliche Bekanntmachung hin. 3Sie 
bewahrt sie nach Ablauf der Auslegungsfrist zur kos-
tenlosen Einsicht für jedermann auf. 
 
(4) 1Werden bei der Rückgewinnung natürlicher Rück-
halteflächen Anordnungen getroffen, die Anforderun-
gen an die ordnungsgemäße land- oder forstwirt-
schaftliche Nutzung eines Grundstücks festsetzen, hat 
das Land einen angemessenen Ausgleich entspre-
chend § 19 Abs. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes und 
§ 15 Abs. 3 zu zahlen, den die zuständige Behörde 
auf Antrag festsetzt. ²Wenn die Nutzbarkeit des Eigen-
tums über die Sozialbindung hinaus beschränkt ist, 
kann die zuständige Behörde eine Befreiung erteilen. 
Ansonsten ist eine Entschädigung zu zahlen.“ 
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§ 113 wird wie folgt gefasst: 
 

§ 113 
Überschwemmungsgebiete 

(Zu § 32 WHG) 
 
(1) In festgesetzten Überschwemmungsgebieten sind 
folgende Maßnahmen verboten: 

 
1. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
2. das Errichten und Verändern von Anlagen, 
3. das Lagern oder Ablagern von Stoffen, 
4. das Umwandeln von Grünland in Ackerland, 
5. das Lagern, Umschlagen, Abfüllen, Herstellen, 

Behandeln und jede sonstige Verwendung von 
wassergefährdenden Stoffen bis auf den ord-
nungsgemäßen Einsatz von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln und  

6. das Ausweisen von Baugebieten in einem Verfah-
ren nach dem Baugesetzbuch einschließlich de-
ren Änderung.  

2Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen des Gewässeraus-
baus, der Gewässer- oder Deichunterhaltung. ³§ 31 
Abs. 2 und § 32 Abs. 1 gelten entsprechend. 

 
(2) 1Die zuständige Behörde kann von einem Verbot 
nach Absatz 1 eine widerrufliche Befreiung erteilen, 
wenn  

1. der Antragsteller nachgewiesen hat, dass der 
bezweckte Schutz ohne Verbot erreicht werden 
kann,  

2. überwiegende Gründe des Wohls der Allgemein-
heit die Maßnahme erfordern, 

3. der Antragsteller nachgewiesen hat, dass das 
Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führt 
oder 
 

4. für die Maßnahme ein Baurecht besteht. 
 
²Wird eine Befreiung erteilt, sind die nach § 32 Abs.2 
des Wasserhaushaltsgesetz notwendigen Aus-
gleichsmaßnahmen gleichzeitig mit der Maßnahme zu 
treffen.  3Die Befreiung kann aus Gründen des Wohls 
der Allgemeinheit mit Nebenbestimmungen versehen 
werden, insbesondere um die in § 32 Abs. 1 Satz 2 
des Wasserhaushaltsgesetzes genannten Ziele zu 
erreichen. 4§ 31 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes 
gilt entsprechend. 
 
(3) Juristische Personen des öffentlichen Rechts ha-
ben bei eigenen Maßnahmen und Planungen Absatz 1 
auch ohne Festsetzung zu beachten.“ 
 

 
§ 113 

Genehmigung 
(Zu § 32 WHG) 

 
(1) Wer in Überschwemmungsgebieten die Erdober-

fläche erhöhen oder vertiefen, Anlagen herstellen, verän-
dern oder beseitigen, Baum- oder Strauchpflanzungen 
anlegen will, bedarf der Genehmigung der zuständigen 
Behörde. § 32 Abs. 1 gilt sinngemäß. 

(2) Die Genehmigung kann aus Gründen des Wohls 
der Allgemeinheit mit Nebenbestimmungen verbunden 
werden. Sie darf nur versagt werden, wenn es der Hoch-
wasserschutz erfordert. 

(3) Durch ordnungsbehördliche Verordnung der zu-
ständigen Behörde kann bestimmt werden, dass Hand-
lungen im Sinne des Absatzes 1 wegen ihrer unerhebli-
chen Einwirkungen auf den Hochwasserabfluss keiner 
Genehmigung bedürfen. 
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§ 114 wird wie folgt gefasst: 

 
„§ 114 

Zusätzliche Maßnahmen 
(Zu § 32 WHG) 

 
(1) Die zuständige Behörde kann im Überschwem-
mungsgebiet, auch wenn es noch nicht festgesetzt ist,  
um die Ziele des § 32 Absatz 1 des Wasserhaushalts-
gesetzes zu erreichen,  
1. Ver- und Gebote, Genehmigungsvorbehalte und 

Anzeigepflichten regeln, 
2. Anordnungen, insbesondere Regelungen zur 

Nutzung von Flächen im Überschwemmungsge-
biet treffen, um nachteilige Veränderungen des 
Gewässer durch Überschwemmung der Flächen 
zu vermeiden. 

 
(2) Wird bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 
113 Abs. 2 Satz 1 keine Befreiung erteilt oder führt 
eine Anordnung nach Absatz 1 zu einer unbilligen 
Härte, ist eine Entschädigung zu leisten.“ 
 

 
§ 114 

Zusätzliche Maßnahmen 
(Zu § 32 WHG) 

 
(1) Zur Sicherung des schadlosen Hochwasserab-

flusses kann durch ordnungsbehördliche Verordnung 
bestimmt werden, daß der Genehmigung bedarf, wer im 
Überschwemmungsgebiet Stoffe lagern oder ablagern 
oder Bodenbestandteile entnehmen will. 

 
(2) Unter derselben Voraussetzung kann durch ord-

nungsbehördliche Verordnung oder Verfügung der zu-
ständigen Behörde bestimmt werden, daß im Über-
schwemmungsgebiet Hindernisse aller Art zu beseitigen, 
die Bewirtschaftung von Grundstücken beizubehalten 
oder zu ändern, Maßnahmen zur Verhütung von Auflan-
dungen zu treffen und Vertiefungen einzuebnen sind. 
Stellt eine Anordnung nach Satz 1 eine Enteignung dar, 
so ist dafür Entschädigung zu leisten. 

 
 

§ 115 
Veränderung des Wasserablaufs, Pflicht zur Aufnahme 

 
(1) Der Eigentümer eines Grundstücks darf den Ab-

lauf des wild abfließenden Wassers nicht künstlich so 
ändern, daß tieferliegende Grundstücke belästigt werden. 
Unter dieses Verbot fällt eine Veränderung des Wasser-
ablaufs infolge veränderter wirtschaftlicher Nutzung des 
Grundstücks nicht. 
 

 (2) Der Eigentümer eines Grundstücks kann von den 
Eigentümern der tieferliegenden Grundstücke die Auf-
nahme des wild abfließenden Wassers verlangen, wenn 
er es durch Anlagen auf seinem Grundstück nicht oder 
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand abführen 
kann. Können die Eigentümer der tieferliegenden 
Grundstücke das Wasser nicht oder nur mit erheblichem 
Aufwand weiter abführen, so sind sie zur Aufnahme nur 
gegen Schadensersatz und nur dann verpflichtet, wenn 
der Vorteil für den Eigentümer des höherliegenden 
Grundstücks erheblich größer ist als ihr Schaden. 

 

§ 115 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) 1Aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit kann 
die zuständige Behörde eine Änderung des Wasser-
ablaufs anordnen. 2Stellt die Anordnung eine Enteig-
nung dar, ist Entschädigung zu leisten.“ 

 

(3) Aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit kann 
die zuständige Behörde eine Änderung des Wasserab-
laufs anordnen. Stellt die Anordnung eine Enteignung dar, 
so hat der Begünstigte dafür Entschädigung zu leisten; 
lässt sich ein Begünstigter nicht feststellen, trifft die Ent-
schädigungspflicht das Land. 

 
(4) Diese Vorschriften gelten auch für das nicht aus 

Quellen wild abfließende Wasser. 
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§ 116 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
a) In Satz 1 wird nach Nummer 7 folgende Nummer 8 
angefügt: 
 
„8. die Rohrleitungsanlagen und die künstlichen Was-

serspeicher, die in der Anlage 1 zu § 20 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung unter 
den Nummern 19.3, 19.8 und 19.9 aufgeführt sind,“ 

 
 
 
 
b) Satz 2 wird aufgehoben. 
 
 

 
§ 116 

Aufgabe der Gewässeraufsicht 
 
(1) 1Aufgabe der Gewässeraufsicht ist es, 
1. die Gewässer und ihre Benutzung, 
1a. die Indirekteinleitungen, 
2. die Beschaffenheit des Rohwassers für die öffent-

liche Trinkwasserversorgung, 
3. die Wasserschutzgebiete, 
4. die Überschwemmungsgebiete, 
5. die Talsperren und Rückhaltebecken, 
6. die Deiche, 
7. die Anlagen, die unter das Wasserhaushaltsge-

setz, dieses Gesetz oder die dazu erlassenen Vor-
schriften fallen, 

zu überwachen. 2Zur Gewässeraufsicht gehören auch 
die Bauüberwachung und die Bauzustandsbesichtigung 
der baulichen Anlagen, bei deren Genehmigung nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes auch die Einhaltung 
der baurechtlichen Vorschriften zu prüfen ist. 3Werden 
Gewässerbenutzungen ohne die erforderliche Erlaubnis 
oder Bewilligung ausgeübt, Indirekteinleitungen ohne 
die erforderliche Genehmigung vorgenommen, Gewäs-
ser ohne die erforderliche Planfeststellung oder Ge-
nehmigung ausgebaut, Anlagen ohne die erforderliche 
Genehmigung, Eignungsfeststellung oder Bauartzulas-
sung errichtet, eingebaut, betrieben oder wesentlich 
geändert, kann die zuständige Behörde verlangen, daß 
ein entsprechender Antrag gestellt wird. 

 
 
(2) Wer glaubhaft macht, daß er durch die Änderung 

der Beschaffenheit eines Gewässers einen Schaden er-
litten hat und daß er ein rechtliches Interesse an den mit 
dem Schadensereignis in zeitlichem, räumlichem oder 
sachlichem Zusammenhang stehenden Erkenntnissen 
hat, kann insoweit von der zuständigen Behörde Aus-
kunft verlangen und die verfügbaren Akten, Daten und 
Unterlagen einsehen. Die Rechte nach Satz 1 stehen 
auch demjenigen zu, der als Schädiger zum Schadens-
ersatz in Anspruch genommen wird. Die Behörde ist zur 
Auskunft und zur Gestattung der Einsichtnahme nicht 
verpflichtet, soweit sie die ordnungsgemäße Erfüllung 
der Aufgaben der Behörde beeinträchtigen würde, die 
Vorgänge nach einem Gesetz geheimgehalten werden 
müssen oder das Geheimhaltungsinteresse dritter Per-
sonen überwiegt. 

 
 
b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
 
„(3) 1Zur Gewässeraufsicht gehören die Bauüberwa-
chung und die Bauzustandsbesichtigung der baulichen 
Anlagen. 2Die Vorschriften der §§ 81 Abs. 1 und 82 Abs. 
1 der Landesbauordnung gelten entsprechend.“  
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Nach § 116 wird folgender § 116a eingefügt: 

„§ 116a 
Erleichterungen für auditierte Betriebsstandorte 

(zu § 21h WHG) 
 
Die oberste Wasserbehörde wird ermächtigt, zur Förde-
rung der privaten Eigenverantwortung für Organisatio-
nen, die in einem Verzeichnis gemäß Artikel 6 und 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 19. März 2001 über die 
freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und 
die Umweltbetriebsprüfung – EMAS – (ABl. Nr. L 114 S. 
1) eingetragen sind, durch Verordnung Erleichterungen 
zum Inhalt der Antragsunterlagen im Genehmigungsver-
fahren sowie überwachungsrechtliche Erleichterungen 
vorzusehen. Voraussetzungen hierfür sind, dass die 
diesbezüglichen Anforderungen der Verordnung (EG) 
Nr. 761/2001 gleichwertig mit den Anforderungen sind, 
die zur Überwachung und zu den Antragsunterlagen 
nach den wasserrechtlichen Vorschriften des Bundes 
und des Landes vorgesehen sind oder soweit die 
Gleichwertigkeit durch die Verordnung nach dieser 
Vorschrift sichergestellt wird. Dabei können auch weite-
re Voraussetzungen für die Inanspruchnahme oder die 
Rücknahme von Erleichterungen oder die ganze oder 
teilweise Aussetzung von Erleichterungen, wenn Vor-
aussetzungen für deren Gewährung nicht mehr vorlie-
gen, geregelt werden. Ordnungsrechtliche Erleichterun-
gen können gewährt werden, wenn der Umweltgutach-
ter in der Gültigkeitserklärung bescheinigt, dass er die 
Einhaltung der Umweltvorschriften geprüft und keine 
Abweichungen festgestellt hat. Es können insbesondere 
Erleichterungen geregelt werden zu 
 
1. Kalibrierungen, Ermittlungen, Prüfungen und Mes-

sungen, 

2. Messberichten sowie sonstigen Berichten und 
Mitteilungen von Ermittlungsergebnissen, 

3. Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten, 

4. Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation und 

5. der Häufigkeit der behördlichen Überwachung  

vorgesehen werden.“ 

 

 

 

 

In § 124 werden vor den Wörtern „verpflichtet werden“ 
die Wörter „von den nach § 19 zuständigen Behörden 
oder von ihnen beauftragte Personen“ eingefügt.  

 
§ 124 

Ermitteln der Grundlagen des Wasserhaushalts 
 

Soweit das Ermitteln der Grundlagen des Wasserhaus-
halts es erfordert, können die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten von Gewässern und Grundstücken 
verpflichtet werden, die Errichtung und den Betrieb von 
Messanlagen zu dulden. 
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In § 125 Abs. 1 werden vor den Wörtern „verpflichtet 
werden“ die Wörter „von der zuständigen Behörde“ 
eingefügt. 

 
§ 125 

Verändern oberirdischer Gewässer 
 
(1) Zugunsten eines Unternehmens der Entwässe-

rung oder der Abführung von Abwasser können die 
Eigentümer und Nutzungsberechtigten eines fließenden 
Gewässers und die Eigentümer und Nutzungsberechtig-
ten der zur Durchführung des Unternehmens erforderli-
chen Grundstücke verpflichtet werden, die zur Herbei-
führung eines besseren Wasserabflusses dienenden 
Veränderungen des Gewässers (Vertiefungen, Verbrei-
terungen, Durchstiche, Verlegungen) zu dulden. 

 

 (2) Absatz 1 gilt nur, wenn das Unternehmen anders 
nicht zweckmäßiger oder nur mit erheblichem Mehr-
aufwand durchgeführt werden kann, der von dem Un-
ternehmen zu erwartende Nutzen den Schaden der 
Betroffenen erheblich übersteigt und das Wohl der All-
gemeinheit nicht entgegensteht. 

 
 

In § 126 Abs. 1 werden vor den Wörtern „verpflichtet 
werden“ die Wörter „von der zuständigen Behörde“ 
eingefügt.  

 
§ 126 

Benutzen oberirdischer Gewässer 
 
(1) Zugunsten der auf einer Erlaubnis oder Bewilli-

gung beruhenden Benutzung eines oberirdischen Ge-
wässers, die der Gewässereigentümer nicht schon nach 
§ 13 zu dulden hat, können der Eigentümer und der 
Nutzungsberechtigte des Gewässers verpflichtet wer-
den, die Benutzung des Gewässers zu dulden. 

 

 (2) § 125 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(3) Mit dem Erlöschen der Erlaubnis oder Bewilli-
gung enden die hiermit in Zusammenhang stehenden 
Zwangsrechte. 

 
 

In § 127 werden nach dem Wort „Anlieger“ die Wörter 
„von der zuständigen Behörde“ eingefügt.  

 
§ 127 

Anschluss von Stauanlagen 
 

Will jemand auf Grund einer Erlaubnis oder Bewilligung 
eine Stauanlage errichten, so können die Anlieger ver-
pflichtet werden, den Anschluss zu dulden, soweit er die 
Ufergrundstücke nur unwesentlich beeinträchtigt. 

 
 
 
In § 128 Abs. 1 werden vor den Wörtern „verpflichtet 
werden“ die Wörter „von der zuständigen Behörde“ 
eingefügt. 

 
§ 128 

Durchleiten von Wasser und Abwasser 
 
(1) Zugunsten eines Unternehmens der Entwässe-

rung oder Bewässerung von Grundstücken, zum Schutz 
vor oder zum Ausgleich von Beeinträchtigungen des 
Natur- und Wasserhaushalts durch Wasserentzug, der 
Fortleitung von Wasser oder Abwasser und zugunsten 
einer Stauanlage können die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten der zur Durchführung des Unterneh-
mens erforderlichen Grundstücke und Gewässer ver-
pflichtet werden, das ober- und unterirdische Durchlei-
ten von Wasser und Abwasser und die Unterhaltung der 
Leitungen zu dulden. 
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(2) Wasser und Abwasser dürfen nur in dichten Lei-

tungen durchgeleitet werden, wenn sonst das Durchlei-
ten Nachteile oder Belästigungen herbeiführen würde. 

(3) § 125 Abs. 2 gilt sinngemäß. 
 

 

§ 129 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Satz 1 werden vor dem Wort „verpflichtet“ die Wör-
ter „von der zuständigen Behörde“ eingefügt. 

 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

 
§ 129 

Mitbenutzen von Anlagen 
 
(1) 1Der Unternehmer einer Grundstücksentwässe-

rungs-, Wasserversorgungs- oder Abwasseranlage kann 
verpflichtet werden, deren Mitbenutzung einem anderen 
zu gestatten, wenn dieser die Entwässerung, Wasser-
versorgung, Abwasserbehandlung oder Abwasserfortlei-
tung anders nicht zweckmäßig oder nur mit erheblichem 
Mehraufwand ausführen kann und das Wohl der Allge-
meinheit nicht entgegensteht. 2Der Unternehmer einer 
Abwasseranlage kann auch dann verpflichtet werden, 
wenn die gemeinsame Benutzung der Anlagen in einem 
Abwasserbeseitigungsplan vorgesehen ist. 3Soll die 
Mitbenutzung in der Durchleitung von Wasser durch 
eine fremde Wasserversorgungsleitung bestehen, so 
kann sie nur einem Unternehmen der öffentlichen Was-
serversorgung zugebilligt werden. 

 
 

(2) Das Zwangsrecht kann nur erteilt werden, wenn 
der Betrieb der Anlagen des Unternehmers nicht we-
sentlich beeinträchtigt wird und der Mitbenutzer einen 
angemessenen Teil der Anlage- und Unterhaltungskos-
ten übernimmt. 

(3) Ist die Mitbenutzung zweckmäßig nur bei ent-
sprechender Veränderung der Anlage möglich, so ist 
der Unternehmer verpflichtet, die Veränderung nach 
eigener Wahl entweder selbst vorzunehmen oder zu 
dulden. Den Aufwand der Veränderung trägt der Mitbe-
nutzer. 

 
 

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden auch Anwendung auf 
den Unternehmer einer Grundstücksbewässerungsan-
lage zugunsten der Eigentümer von Grundstücken, die 
zur Herstellung der Anlage in Anspruch genommen 
sind. 
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§ 134 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 134  
Entschädigungsverfahren 

 
„1Wenn nach dem Wasserhaushaltsgesetz oder diesem 
Gesetz eine Entschädigung zu leisten ist, sind die ent-
sprechenden Vorschriften des Landesenteignungs- und 
–entschädigungsgesetzes (EEG NRW) anzuwenden. 
²Die zuständige Behörde entscheidet über die Entschä-
digung zugleich mit dem belastenden Verwaltungsakt. 
3Diese Entscheidung kann auf die Pflicht zum Ausgleich 
dem Grunde nach beschränkt werden. 4Das Land ist zur 
Entschädigung verpflichtet. 5Ist ein anderer als das Land 
durch die die Entschädigungspflicht auslösende Anord-
nung unmittelbar begünstigt, hat er dem Land die Ent-
schädigung nach dem Maß seines Vorteils zu erstatten, 
soweit nicht im Einzelfall Billigkeitsgründe entgegenste-
hen.“ 
 

 
§ 134 

Entschädigungspflichtiger 
(Zu §§ 12, 15, 17, 19 WHG) 

 
In den Fällen des § 12 Abs. 1, § 15 Abs. 4 Satz 1 und  
§ 17 Abs. 3 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes und 
im Fall des § 166 dieses Gesetzes ist das Land zur 
Entschädigung verpflichtet. Ist ein anderer als das Land 
durch die die Entschädigungspflicht auslösende Anord-
nung unmittelbar begünstigt, hat er dem Land die Ent-
schädigung nach dem Maß seines Vorteils zu erstatten, 
soweit nicht im Einzelfall Billigkeitsgründe entgegenste-
hen. Die zuständige Behörde setzt den zu erstattenden 
Betrag fest. Das Landesenteignungs- und -
entschädigungsgesetz (EEG NW) ist anzuwenden; dies 
gilt auch im Falle des Satzes 2. 

 
§ 140 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 werden die Wörter „Das Ministerium“ 
durch die Wörter „Die oberste Wasserbehörde“ ersetzt. 
 

 

 
§ 140 

Bestimmung der zuständigen Behörden 
 
(1) Das Ministerium wird ermächtigt, nach Anhörung 

der zuständigen Ausschüsse des Landtags durch 
Rechtsverordnung die Zuständigkeiten beim Vollzug 
dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen zu bestimmen. 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„(2) Ist in derselben Sache die örtliche oder sachliche 
Zuständigkeit mehrerer Behörden nach Wasserrecht 
begründet oder ist es zweckmäßiger,  
 
1. eine Angelegenheit in benachbarten Bezirken oder 
 
2. zur Erreichung der Ziele nach § 2 an einem Ge-

wässer 
 
einheitlich zu regeln, kann die gemeinsame nächsthöhe-
re Behörde die zuständige Behörde bestimmen.“ 
 

 
(2) Ist in derselben Sache die örtliche oder sachliche 

Zuständigkeit mehrerer Behörden nach Wasserrecht 
begründet oder ist es zweckmäßiger, eine Angelegen-
heit in benachbarten Bezirken einheitlich zu regeln, kann 
die gemeinsame nächsthöhere Behörde die zuständige 
Behörde bestimmen. 

 

 
c) In Absatz 3 werden das Wort „Landesregierung“ 
durch die Wörter „oberste Wasserbehörde“ ersetzt. 
 

 
(3) Ist auch eine Behörde eines anderen Landes zu-

ständig, so kann die Landesregierung mit der zuständi-
gen Behörde des anderen Landes die gemeinsame 
zuständige Behörde vereinbaren. 
 

 
Anmerkung: 
§ 142a wird durch das Gesetz zur Umsetzung der UVP-
Änderungsrichtlinie im Land Nordrhein-Westfalen einge-
fügt (Landtags-Drs. 13/4784 vom 09.01.2004) 
 

 „§ 142a 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

 
„Eine Erlaubnis, gehobene Erlaubnis, Bewilligung, Ge-
nehmigung, Planfeststellung oder sonstige Zulassung 
nach dem Wasserhaushaltsgesetz oder diesem Gesetz 
darf für Vorhaben nach den Nummern 1 bis 14 der An-
lage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung in Nordrhein-Westfalen (UVPG-NRW) nur in einem 
Verfahren erteilt werden, das den Anforderungen dieses 
Gesetzes entspricht“. 
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Im Abschnitts I des fünfzehnten Teils wird die Über-
schrift wie folgt gefasst: 

 
„Allgemeine Bestimmungen, Umweltverträglichkeitsprü-

fung" 

 
Fünfzehnter Teil 

Verwaltungsverfahren 
 

Abschnitt I 
Allgemeine Bestimmungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 
Satz 2 wird durch das Gesetz zur Umsetzung der UVP-
Änderungsrichtlinie im Land Nordrhein-Westfalen auf-
gehoben (Landtags-Drs. 13/4784 vom 09.01.2004) 
 

 
§ 143 

Grundsatz 
 

1Im förmlichen Verwaltungsverfahren nach Teil V Ab-
schnitt 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ergehen 
die Entscheidungen über 
1. die Erteilung einer Bewilligung und einer gehobe-

nen Erlaubnis, 
2. den Ausgleich von Rechten und Befugnissen mit 

Ausnahme von Erlaubnissen untereinander, 
3. die Erteilung von Zwangsrechten. 

2Unterliegt ein Vorhaben der Umweltverträglichkeitsprü-
fung, kann die für eine damit verbundene erstmalige 
oder in ihrem Umfang erweiterte Gewässerbenutzung 
erforderliche Bewilligung oder gehobene Erlaubnis nur 
in einem Verfahren erteilt werden, das den Anforderun-
gen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung im Lande Nordrhein-Westfalen entspricht. 
 

 
 
§ 148 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„(1) In Verfahren zur Erteilung von Bewilligungen oder 
gehobenen Erlaubnissen ist § 73 Abs. 3, 4 und 5 Ver-
waltungsverfahrensgesetz entsprechend anzuwenden.“ 

 
§ 148 

Bekanntmachung 
 
(1) In Verfahren zur Erteilung von Bewilligungen o-

der gehobenen Erlaubnissen ist der Plan für das beab-
sichtigte Unternehmen in den Gemeinden auszulegen, 
in denen sich das Unternehmen voraussichtlich aus-
wirkt. Die Auslegung ist ortsüblich öffentlich bekanntzu-
machen. Personen, die von den nachteiligen Wirkungen 
des beabsichtigten Unternehmens voraussichtlich be-
troffen werden, sollen auf die Bekanntmachung beson-
ders hingewiesen werden. § 73 Abs. 3 bis 5 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes sind entsprechend anzuwen-
den. Verspätet erhobene Einwendungen sind ausge-
schlossen. Hierauf ist in der Bekanntmachung hinzuwei-
sen. 

  
(2) Ist die Erweiterung eines Unternehmens beab-

sichtigt, über das schon entschieden ist, gilt Absatz 1 
nur für die beabsichtigte Erweiterung. In der Bekannt-
machung ist darauf hinzuweisen, dass es sich um eine 
Erweiterung handelt. 
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Anmerkung: 
Satz 2 wird durch das Gesetz zur Umsetzung der UVP-
Änderungsrichtlinie im Land Nordrhein-Westfalen auf-
gehoben (Landtags-Drs. 13/4784 vom 09.01.2004) 
 
 

 
§ 152 

Grundsatz 
 
(1) 1Im Planfeststellungsverfahren nach Teil V Ab-

schnitt 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ergehen 
die Entscheidungen über die Feststellung eines Plans 
für 
1. den Gewässerausbau, 
2. den Deichbau und 
3. die Durchführung von Verbandsunternehmen (§170) 
2Pläne für einen Ausbau nach § 31 Abs. 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes sowie für Deich- und Dammbauten, 
die einer Planfeststellung nach § 31 des Wasserhaus-
haltsgesetzes bedürfen, dürfen nur in einem Verfahren 
festgestellt werden, das den Anforderungen des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande 
Nordrhein-Westfalen entspricht. 
 
 

  
(2) Ist ein Vorhaben nach Absatz 1 festgestellt, ist 

der festgestellte Plan dem Enteignungsverfahren 
zugrunde zu legen und für die Enteignungsbehörde 
bindend. 

 
  

§ 153 
Anzuwendende Vorschriften 

 
Die Vorschriften des § 11 des Wasserhaushaltsgesetzes 
und der §§ 147 bis 149 dieses Gesetzes gelten sinn-
gemäß. 

 
Die Überschrift des Abschnitts IV wird wie folgt gefasst: 
 
„Überprüfung von Zulassungen“ 
 

 
Abschnitt IV 

Verfahren bei Entschädigung 
 

 
Der aufgehobene § 154 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 154 
Überprüfung von Zulassungen, Anpassungen 

 
Zulassungen, die aufgrund des Wasserhaushaltsgeset-
zes, dieses Gesetzes sowie aufgrund der nach diesen 
Gesetzen erlassenen Verordnungen erteilt worden sind, 
sind regelmäßig zu überprüfen und, soweit erforderlich, 
nach den besonderen Vorschriften des Wasserhaltsge-
setzes und dieses Gesetzes anzupassen.“ 
 

 
§ 154 

(aufgehoben) 
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§ 157 wird wie folgt gefasst: 

 
„§ 157 

Einrichtung des Wasserbuchs 
(Zu § 37 WHG) 

 
(1) Das Wasserbuch ist in digitaler Form als automa-

tisierte Datei auf Datenträger von der zuständigen Be-
hörde anzulegen und zu führen. Die oberste Wasserbe-
hörde bestimmt die Einzelheiten der Wasserbuchfüh-
rung. Die für die Erteilung zuständigen Behörden haben 
die ins Wasserbuch aufzunehmenden Rechte in digitaler 
Form zur Verfügung zu stellen. 

(2) Berührt ein Gewässer mehrere Regierungsbezir-
ke, kann die oberste Wasserbehörde eine Wasserbe-
hörde mit der Anlegung und Führung des Wasserbuchs 
betrauen.“ 
 

 

 
§ 157 

Einrichtung 
(Zu § 37 WHG) 

 
(1) Das Ministerium bestimmt, wie das Wasserbuch 

einzurichten und zu führen ist. 
(2) Das Wasserbuch wird von der zuständigen Be-

hörde angelegt und geführt. 
(3) Berührt ein Gewässer mehrere Regierungsbezir-

ke, kann das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft eine Wasserbehörde mit der Anlegung 
und Führung des Wasserbuchs betrauen. 

 

 
§ 160 wird wie folgt geändert  
 
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„(1) 1Die Einsicht in das Wasserbuch erfolgt durch Wie-
dergabe des betreffenden Wasserbuchblattes auf dem 
Bildschirm oder durch Einsicht in einen Ausdruck, sofern 
das Wasserbuch bereits in digitaler Form geführt wird.  
2Die Gewährung der Einsicht schließt die Erteilung von 
Abschriften mit ein.“ 
 
b) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:  
 
„Im Übrigen bleiben die Bestimmungen des Landesda-
tenschutzgesetzes unberührt.“ 
 

 
§ 160 

Einsicht 
(Zu § 37 WHG) 

 
(1) Die Einsicht in das Wasserbuch und diejenigen 

Urkunden, auf die in der Eintragung Bezug genommen 
wird, ist jedem gestattet. Beglaubigte Auszüge sind auf 
Verlangen gegen Kostenersatz zu fertigen. 

(2) Die Einsicht in solche Urkunden, die Mitteilungen 
über geheimzuhaltende Betriebseinrichtungen oder Be-
triebsweisen enthalten, ist nur nach Zustimmung dessen 
gestattet, der an der Geheimhaltung ein berechtigtes 
Interesse hat. 

 

 

§ 161 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 

 

 

 

a) In Nummer 2 wird die Textstelle „§ 59 Abs. 1“ durch 
die Textstelle „§ 59 Abs. 5, § 111a Abs. 3“ ersetzt. 

b) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2a neu 
eingefügt: 

“2a entgegen § 14 Abs. 1 Satz 5 einer Regelung 
im Einzelfall nicht nachkommt,“ 

 

 

 
§ 161 

Bußgeldvorschriften 
 
(1) Ordnungswidrig handelt unbeschadet § 41 des 

Wasserhaushaltsgesetzes und § 15 des Abwasserab-
gabengesetzes, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 1. entgegen § 8 Abs. 3 die Bezeichnung der Uferlinie 

beseitigt oder sonstwie verändert, 
 2. einer ordnungsbehördlichen Verordnung nach § 14 

Abs. 1 Satz 1, § 16 Abs. 3 Satz 1, § 37 Abs. 3 oder 
4, § 59 Abs. 1 oder § 114 Abs. 1 oder 2 zuwider-
handelt, sofern die ordnungsbehördliche Verord-
nung für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldbestimmung verweist, 

 3. einer vollziehbaren vorläufigen Anordnung nach § 
15 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt, 

c) In Nummer 4 wird nach dem Wort „nach“ die Anga-
be „§ 2a,“ eingefügt. 

 

d) Nach Nummer 5 wird folgende Nummern 5a und 5b 
eingefügt: 

„5a. entgegen § 19a Abs. 2 Daten und Aufzeich-
nungen nicht überlässt, 

5b. entgegen § 26a gegen die Anzeigepflicht ver-
stößt,“ 

 4. einer Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1 oder 2, § 
60 Abs. 2 oder § 61 Abs. 2 zuwiderhandelt, sofern 
die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tat-
bestand auf diese Bußgeldbestimmung verweist, 

 5. entgegen § 18 Abs. 3 Satz 1 seiner Anzeigepflicht 
nicht nachkommt, 

 6. entgegen § 31 Abs. 1 Satz 1 eine Anlage ohne 
Genehmigung dauernd außer Betrieb setzt oder 
beseitigt, 

 7. entgegen § 31 Abs. 3 Satz 2 seiner Anzeigepflicht 
nicht nachkommt, 
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  8. einer ordnungsbehördlichen Verordnung nach § 34 
zuwiderhandelt, sofern die ordnungsbehördliche 
Verordnung für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldbestimmung verweist, 

 9. entgegen § 37 Abs. 6 Satz 1 Schifffahrt ohne Ge-
nehmigung betreibt oder einer mit einer solchen 
Genehmigung verbundenen vollziehbaren Auflage 
nach  
§ 37 Abs. 6 Satz 4 zuwiderhandelt, 

10. entgegen § 41 Abs. 4 der Anzeigepflicht im Fall der 
Beschädigung oder Änderung der Staumarke oder 
Festpunkte nicht nachkommt, 

11. entgegen § 42 aufgestautes Wasser ablässt, 

e) Nummer 11b wird wie folgt gefasst: 
 

”11b entgegen § 48 Abs. 1 und 2 Anlagen nicht 
nach den dort vorgeschriebenen Regeln der 
Technik errichtet oder errichten lässt und be-
treibt oder vorhandene Anlagen entgegen § 
48 Abs. 4 nicht unverzüglich den Anforde-
rungen anpasst,“ 

 

f) Nummer 11d wird wie folgt gefasst: 
 

“11d entgegen § 50 Abs. 1 das Rohwasser nicht 
durch eine geeignete Stelle untersuchen 
lässt, Untersuchungsergebnisse und den Be-
richt nicht vorlegt,“ 

g) Nummer 11e wird wie folgt gefasst: 
 

“11e entgegen § 52 Abs. 4. das Abwasserkataster 
und den Nachweis nicht vorlegt,“ 

h) Nummer 12 wird wie folgt gefasst: 
 

“12 entgegen § 53 Abs. 3a Satz 3 den Nachweis 
nicht erbringt oder entgegen § 53 Abs. 4 und 
5, § 53 a seiner Verpflichtung zur Abwasser-
beseitigung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig nachkommt,“ 

i) Nummer 12a wird wie folgt gefasst: 
 

“12a entgegen § 57 Abs. 3 seiner Verpflichtung 
hinsichtlich der Untersuchung und des Per-
sonals nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt,“ 

In Nummer 12b wird nach dem Wort „betreibt,“ angefügt: 
“oder entgegen § 58 Abs. 4 Nachweise und Be-
scheinigungen nicht, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegt,“ 

11a. einer vollziehbaren Anordnung nach § 43 nicht 
nachkommt, 

11b. entgegen § 48 Abs. 1 als Betreiber Anlagen für die 
öffentliche Wasserversorgung nicht nach den dort 
vorgeschriebenen Regeln der Technik errichtet 
oder errichten lässt oder Anlagen nicht nach den 
Anforderungen gemäß § 48 Abs. 1 betreibt oder 
entgegen § 48 Abs. 2 vorhandene Anlagen nicht 
unverzüglich den Anforderungen nach § 48 Abs. 1 
anpasst, 

11c. entgegen § 49 seiner Anzeigepflicht nicht unver-
züglich nachkommt, 

11d. entgegen § 50 Abs. 1 Satz 1 als Betreiber eines 
Unternehmens der öffentlichen Trinkwasserversor-
gung das Rohwasser nicht von der geeigneten 
Stelle untersuchen lässt, 

 

11e. entgegen § 50 Abs. 1 Satz 3 als Betreiber eines 
Unternehmens der öffentlichen Trinkwasserversor-
gung die Untersuchungsergebnisse der Rohwas-
serüberwachung nicht jährlich vorlegt, 
 

12. entgegen §§ 53 Abs. 2, 4 oder 5, 53 a Satz 1 sei-
ner Verpflichtung zur Abwasserbeseitigung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
nachkommt, 

 
 

12a. entgegen § 57 Abs. 3 Satz 4 seiner Unterrich-
tungspflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

 

12b. entgegen § 58 Abs. 1 und 2 Abwasseranlagen 
ohne die erforderliche Anzeige, Genehmigung oder 
Zulassung, im Fall der Genehmigungsfreiheit nach 
§ 58 Abs. 2 eine nicht den jeweils in Betracht 
kommenden Regeln der Technik entsprechende 
Anlage betreibt, 
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j) Nummer 12c wird wie folgt gefasst: 
 

“12c entgegen § 59 Abs. 1 bis 3 als Indirekteinlei-
ter Abwasser ohne Genehmigung oder unter 
Verstoß gegen aufgegebene Bedingungen, 
Auflagen oder Anforderungen einleitet oder 
das Abwasserkataster und den Nachweis 
nicht vorlegt,“ 

k) Nummer 12d wird wie folgt gefasst: 
 

“12d entgegen § 59a Abs. 1 den Wechsel des Nut-
zungsberechtigten nicht anzeigt“ 

12c. als Indirekteinleiter eine ihm gemäß § 59 Abs. 2 
aufgegebene Bedingung, Auflage oder Anforde-
rung nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt, 

 

 

 

 

12d. entgegen § 59 Abs. 5 seiner Mitteilungspflicht nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt,  

13. entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 das Abwasser nicht 
untersucht oder nicht untersuchen lässt, 

13a. entgegen § 60 Abs. 4 die Untersuchungsergebnis-
se nicht aufbewahrt, 

13b. entgegen § 60 a Satz 1 seiner Verpflichtung zur 
Selbstüberwachung nicht nachkommt, 

13c. entgegen § 60 a Satz 3 die Nachweise, Aufzeich-
nungen und Untersuchungsergebnisse der Abwas-
serüberwachung nicht, nicht vollständig oder nicht 
fristgemäß vorlegt, 

 

 

 

 

l) nach Nummer 16 wird folgende Nummer 16a neu 
eingefügt: 

„16a ohne Befreiung von dem Verbot nach § 90a 
Abs. 3 Baurechte begründet, bauliche Anla-
gen errichtet oder erweitert, Dauergrünland 
umbricht, Bäume und Sträucher entfernt und 
Neuanpflanzungen vornimmt, Pflanzen-
schutzmittel einsetzt, mit wassergefährden-
den Stoffen umgeht,“ 

 

14. entgegen § 61 Abs. 1 Satz 2 die Aufzeichnungen 
über die Selbstüberwachung nicht aufbewahrt, 

15. entgegen § 66 Abs. 2 der Anzeigepflicht über die 
Inbetriebnahme einer Abwasserbehandlungsanla-
ge nicht nachkommt, 

16. entgegen § 75 Satz 1 seine Abgabeerklärung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, 

17. entgegen § 99 Abs. 1 Satz 1 Anlagen in oder an 
Gewässern einschließlich Häfen, Lande- oder Um-
schlagstellen ohne Genehmigung errichtet oder 
wesentlich verändert oder einer mit einer solchen 
Genehmigung verbundenen vollziehbaren Auflage 
nach § 99 Abs. 2 Satz 1 zuwiderhandelt, 

m) Nach Nummer 17a wird folgende Nummer 17b neu 
eingefügt: 

„17b entgegen § 106 Abs. 3 Anlagen im Sinne des 
§ 105 Abs. 3 ohne Genehmigung errichtet 
oder betreibt,“ 

Nummer 17b (alt) wird Nummer 17c (neu) 

17a. entgegen §106 Abs. 2 Anlagen nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist anpasst, 

17b. entgegen § 106 Abs. 5 nicht seiner Verpflichtung 
zur Selbstüberwachung oder zur Vorlage des Si-
cherheitsberichtes nachkommt, 

 18. entgegen § 108 Abs. 2 oder § 109 der Verpflich-
tung zur Unterhaltung von Deichen nicht nach-
kommt,  

n) Nummer 19 wird wie folgt gefasst: 

„19 ohne Befreiung von dem Verbot nach § 113 Abs. 2 
die Erdoberfläche erhöht oder vertieft, Anlagen er-
richtet oder verändert, Stoffe lagert oder ablagert, 
Grünland in Ackerland umwandelt, wassergefähr-
dende Stoffe und Düngemittel lagert, umschlägt, 
abfüllt, herstellt, behandelt oder sonst wie verwen-
det oder Baugebiete ausweist,“ 

19. entgegen § 113 Abs. 1 Satz 1 ohne Genehmigung 
die Erdoberfläche erhöht oder vertieft, Anlagen 
herstellt, verändert oder beseitigt, Baum- oder 
Strauchpflanzungen anlegt oder einer mit einer 
solchen Genehmigung verbundenen vollziehbaren 
Auflage nach § 113 Abs. 2 zuwiderhandelt. 

In den Fällen der Nummern 2 und 4 ist eine auf einen 
bestimmten Tatbestand bezogene Verweisung nicht er-
forderlich, soweit die Rechtsverordnung oder ordnungs-
behördliche Verordnung vor dem 1. April 1970 ergangen 
ist. 
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 (2) Ordnungswidrig handelt unbeschadet § 41 des 
Wasserhaushaltsgesetzes und § 15 des Abwasserab-
gabengesetzes ferner, wer 

1. einer Rechtsverordnung nach § 39 Abs. 5 über die 
Betriebs- und Beförderungspflicht für Fähren zuwi-
derhandelt, sofern die Rechtsverordnung für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldbestim-
mung verweist, 

 2. entgegen § 39 Abs. 6 Satz 3 einen genehmigten 
Tarif überschreitet, 

3. entgegen § 41 Abs. 5 Satz 1 eine die Beschaffen-
heit der Staumarke oder der Festpunkte beeinflus-
sende Handlung ohne Genehmigung vornimmt, 

4. entgegen § 117 das Betreten von Grundstücken, 
Anlagen und Räumen nicht gestattet, Anlagen oder 
Einrichtungen nicht zugänglich macht oder die er-
forderlichen Arbeitskräfte, Unterlagen oder Werk-
zeuge nicht zur Verfügung stellt. 

 (3) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besse-
res Wissen unrichtige Angaben macht oder unrichtige 
Pläne oder Unterlagen vorlegt, um einen nach diesem 
Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder 
zu verhindern. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 

 
  

§ 167 
Grundrechte der Artikel 12 und 13 des Grundgesetzes 

 
(1) Durch § 39 wird das Recht auf Freiheit der Be-

rufswahl (Artikel 12 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes) 
eingeschränkt. 

 
Verweise vor Endfassung des Gesetzentwurfs prüfen! (2) Soweit ein Eigentümer oder Nutzungsberechtig-

ter durch die §§ 16, 70, 72, 97, 102, 107, 110 und 117 
verpflichtet ist, das Betreten von Grundstücken oder 
Räumen zu dulden, hat er 

1. das Betreten von Betriebsgrundstücken und Be-
triebsräumen nur während der üblichen Betriebs-
zeit, 

2. das Betreten von Wohnräumen sowie von Be-
triebsgrundstücken und Betriebsräumen außerhalb 
der üblichen Betriebszeit nur, sofern die Prüfung 
zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung erforderlich ist, und 

3. das Betreten von Grundstücken und Anlagen, die 
nicht zum unmittelbar angrenzenden befriedeten 
Besitztum von Räumen nach den Nummern 1 und 
2 gehören, jederzeit 

zu gestatten; das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird einge-
schränkt. 
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Anmerkung: 
§ 170 Satz 2 erhält durch das Gesetz zur Umsetzung 
der UVP-Änderungsrichtlinie im Land Nordrhein-
Westfalen (Landtags-Drs. 13/4784 vom 09.01.2004) 
folgende Fassung:  
 
„§ 142a ist entsprechend anzuwenden.“ 
 
 

 
§ 170 

Sondervorschriften für Wasserverbände 
(Zu § 13 WHG) 

 
1Die Pläne für die Durchführung von Unternehmen der 
Wasserverbände können in einem Planfeststellungs-
verfahren festgestellt werden, wenn der Verband es 
beantragt oder nach der Entscheidung der Aufsichtsbe-
hörde des Verbands mit einer erheblichen Beeinträchti-
gung des Wohls der Allgemeinheit oder mit Einwendun-
gen zu rechnen ist. 2§ 45 Abs. 3 und § 58 Abs. 2 Sätze 7 
bis 9 sind entsprechend anzuwenden. 

 

 

§ 171 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „das Ministerium“ 
durch die Wörter „oberste Wasserbehörde“ ersetzt. 
 

b) In Satz 2 werden die Wörter „des Ministeriums für 
Bauen und Wohnen, Kultur und Sport“ durch die 
Wörter „der obersten Bauaufsichtsbehörde“ ersetzt. 
 

c) In Satz 3 werden die Wörter „das Ministerium für 
Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr“ 
durch die Wörter „die für Verkehr zuständige obers-
te Behörde“ ersetzt. 
 

d) In Satz 4 werden die Wörter „das Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales“ durch die Wörter 
„die für Gesundheit zuständige oberste Behörde“ 
ersetzt. 

 
§ 171 

Durchführung des Gesetzes 
 
1Die nach dem Wasserhaushaltsgesetz und diesem Ge-
setz erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt das 
Ministerium. 2Werden dabei bauaufsichtliche Belange 
berührt, ist das Einvernehmen des Ministeriums für 
Bauen und Wohnen, Kultur und Sport erforderlich. 
3Verwaltungsvorschriften zu den §§ 37 bis 40 und zu § 
99 Abs. 2 Satz 2 erlässt das Ministerium für Wirtschaft 
und Mittelstand, Energie und Verkehr. 4Verwal-
tungsvorschriften zu § 16 Abs. 2 erlässt das Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 
 

 
Nr. .. Es wird folgende neue Anlage 1 eingefügt: 
 
„Anlage 1  
(zu § 2b Satz 2) 
 

"Anlage 1 zu § 
2b.doc"

 
 
Nr. .. Die Anlage zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Bezeichnung der Anlage wird nach dem Wort „Anlage“ die Zahl „2“ eingefügt. 
 

b) In der Liste I. Landesgewässer wird beim Gewässer „Ems“ der Endpunkt „Schö-
nefliether Wehr“ ersetzt durch den Endpunkt „oberhalb der Eisenbahnbrücke südlich 
Rheine (Ems-km 44,775)“. 

 
c) Die Liste II. Bundeswasserstraßen wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Nr. 3 wird die Bezeichnung „Ems-Weser-Elbe-Kanal“ ersetzt durch die Bezeichnung 

„Mittellandkanal“. 
 
bb) In Nr. 4 werden der Bezeichnung „Griethauser Altrhein“ die Wörter „mit Spoykanal“ an-

gefügt. 
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cc) In Nr. 5 wird die Bezeichnung „Lippe-Seitenkanal“ ersetzt durch die Bezeichnung „We-
sel-Datteln-Kanal und Datteln-Hamm-Kanal“ 

 
dd) Nr. 9 wird aufgehoben. 

 
ee) Nr. 10 wird Nr. 9. 
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Artikel 2 
bis  
Artikel 10 
Änderung der Verbandsgesetze 

 

 
Artikel 11 
Ermächtigung zur Neubekanntmachung 
 
Das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt, das 
Landeswassergesetz und die Wasserverbandsgesetze 
in der geltenden Fassung mit neuer Paragraphen- und 
Abschnittsfolge und neuer Inhaltsübersicht bekannt 
zumachen und Unstimmigkeiten des Wortlauts zu 
beseitigen. 
 

 
 

 
Artikel 12 
Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in 
Kraft.  
 

 

 
Artikel 13 
 
Die ordnungsbehördlichen Verordnung über die Ge-
nehmigungspflicht für die Einleitung von Abwasser mit 
gefährlichen Stoffen in öffentliche Abwasseranlagen 
(VGS) vom 25. September 1989 (GV. NW. S. 564), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Oktober 
1991 (GV. NW. S 566) wird aufgehoben. 

 

 

 


